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Stadt Kiel 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 13. Februar 1958 

~~ _i...P~ ,_ ~ _ ~,_.?~ _~.12 .,.K 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

Donnerstag, den 20. Februar 1958, 15 Uhr, 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 
• I 

1) Genehmi.gung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsver:sammlung 
am 16. Januar 1958 

2) M 'tt ','1 ' . a) des Stadtpräsidenten 
1 el ungen b) des Magistrats 

3) Bericht des Ordnungsau5schusses über Lärmbekämpfung 
Stadtra't Borchert 

4) Aussprache über den sozialen Wohnupgsbau in Kiel . 
Dazu liegen ~qlgende Anträge der SPD-FrakÜon vor: 

a) § 101, ' 2. ' Bundeswohnungsbaugesetz 

b) Kürzung der Bundeshausha,ltsmitt~l für d~n sozialen 
Wohnungsbau ',' ' 

c) Wohnungsuchende mit geringem Einkommen 

d) Wohnungsbau für junge Fam~lien 

e) Wohn~ngsba\l für Notspitzen des ' Wohnungsamtes in Kiel' 

5) 1. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 • Teil Il -
Stadtbaurat Prof. Jensen 

6) Durchführungsplan Nr. 17 - Teil II -
Stadtbaurat Prof. Je~sen . . , 

7) Durchführungsplan Nr. 18 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

- .Ors~ 83 ... 

- Drs. 84 -
- Drs. 85 -

- 01'8. 86 -

- Ors. 87 -
- Ors. 88 -

- Or6. 74 -

" . 

- Drs. 75 -

. 
- Or8. 76 -
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8) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke 
für das Wirtschaftsjahr 1956/57 
Oberbürgerrneister 

9) Anfrage von Stadtrat Hartrnan,n betr. Bauskandal in 
S chleswig- Holstein 
Stadtbaurat ProL Jensen 

10) Anfrage der SPD-F'raktion betr. Bauskandal in 
S chle swig-Holste in 
Stadtbaurat ProL J ensen 

11) Aufnahmt2 eines Darlehens aus Mitteln der Kreditan
stalt für Wiederaufbau 
Bürgermeister Dr. Fuchs 

12) Abschluß eines Bausparvertrages mit der Landesbau
sparkasse zur Teilfinanzierung des Pflegeheimes an 

- Drs. 82 -

- Drs. 81 -

- Drs. 89 -

- Drs. 67 -

der Wahlestraße - Drs. 6~ -
Bürgermeister Dr. F uchs 

13) Verwaltungs gebühr enordnung für die Stadt Kiel ,, - Drs. 80 -
Oberbürge rmeister-

14) Änderung des Ortsstatuts betr. Reinigung öffentlicher 
Wege vom 14.1. 1932 - Drs. 4.9 .. 
Stadtrat Ritte r 

15) 3. Nacpt.rag zur Betriebsordnung für die Feuerbe
stattungsanlage der: Stadt Kiel ' 
Frau Stadträtin Hinz 

16) 9. Nachtrag zur Gehührenordnung für die Benutzung der 

- Drs. 73 -

städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel - Drs. 93 -
Stadtbaurat Prof. Jens en 

17) Übernahme des in der Gemeinde Kronshagen anfallenden 
Schmutzwassers in das Bülker System der Stadt Kiel - Drs.94 -
Stadtbaurat Prof. Jensen 

18) Bauliche Unterhaltung des Kieler Stadtklosters 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

19) Spende der Finna E sso-AG, Verkaufsabteilung Kiel 
Stadtrat Engert 

Drs. 78-

,- Drs. 57 -
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20) Beschaffung eines VW -Gebrauchtwagens für die 
Berufsfeuerwehr 
Stadtrat Kowalewsky 

21) Umbesetzung des Kriegsopferausschusses 
Stadtpräsident Dr. Sievers 

22) Verochiedenes 

- Drs. 69 -

- Drs. 92 -
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1) Aufnahme von Darlehen und Zwischenkrediten durch die 
Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH. - Drs. 56 -Bürgermeis ter Dr. Fuchs 

2) Aufnahme eines Darlehens durch die Kieler Verkehrs AG 
und Übernahme der Bürgschaft durch die Stadt - Drs. 95 -
Bürgermeiste r Dr . Fuchs 

3) Verkauf eines Industriegrulldstückes am Grasweg - Drs. 44 -Bürgermeister Dr. Fuchs 

4) Verkauf des Eckgrundstückes Eisenbahndamm 5/Hafen-
straße 23 und 25 an Stadtrat Ritter - Drs. 64 -Bürgermeister Dr. Fuchs 

5) Neubereitstellung von Mitteln für den Ankauf Holsten-
s tr2.ße 33/Holstenbrücke 14 - Drs. 90 -Bürgermeister Dr. Fuchs 

6) Aufhebung eines Kaufve rtrages über ein Gelände in 
Schönkirchen mit dem Landwirt Schlapkohl - Drs. 91 -Bürgermeister Dr. F uchs 

7) Ermächtigun g eines Dezernenten zum Erlaß von For-
derungen - Drs. 58 -Stadtrat Lan gbehn 

8) Verschiedenes 

Dr . Sie ver s 



S t a d t K i e 1 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 13. Februar 1958 

1) 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 
Donnerstag, den 20. Februar 1958, 15 Uhr, 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

1) Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 16. Januar 1958 

2) M 'tt '1 a) des Stadtpräsidenten 1 el ungen b) des Magist'rats 

3) Bericht des Ordnungsausschusses über Lärmbekämpfung Stadtrat Borchert 

4) Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel Dazu liegen folgende Anträge der SPD- Fraktion vor: 
a) § 101, 2. Bundeswohnungsbaugesetz 
b) Kürzung der Bundeshaushaltsmittel für den sozialen Wohnungsbau 

c) Wohnungsuchende mit geringem Einkommen 
d) Wohnungsbau für junge Familien 
e) Wohnungsbau für Notspitzen des Wohnungsamtes in Kiel 

5) 1. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil II -Stadtbaurat Prof. Jensen 

6) Durchführungsplan Nr. 17 - Teil II -Stadtbaurat Prof. Jensen 

7) Durchführungsplan Nr. 18 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

- Drs. 83 -

- Drs. 84 -

- Drs. 8S -

- Drs. 86 -

- Drs. 87 -

- Drs. 88 -

- Drs. 74 -

- Drs. 75 -

- Drs. 76 -
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8) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke 
für das Wirtschaftsjahr 1956/57 
Oberbürgermeister 

9) Anfrage von Stadtrat Hartmann betr. Bauskandal in 
S chleswig-Holstein 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

10~ Anfrage der SPD-Fraktion betr. Bauskandal in 
S chleswig-Holstein 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

11) Aufnahme eines Darlehens aus Mitteln der Kreditan
stalt für Wiederaufbau 
Bürgermeister Dr. Fuchs 

12) Abschluß eines Bausparvertrages mit der Landesbau
sparkasse zur Teilfinanzierung des Pflegeheimes an 

- Drs. 82 -

- Drs. 81 -

- Drs. 89 -

- Drs. 67 -

der Wahlestraße - Drs. 68 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

13) Verwaltungs gebührenordnung für die Stadt Kiel - Drs. 80 "-
Oberbürgermeister 

14) Änderung des Ortsstatuts betr. Reinigung öffentlicher 
Wege vom 14.1. 1932 - Drs. 49 -
Stadtrat Ritter 

15)" 3. Nachtrag zur Bet~iebsordnung für die Feuerbe-
stattungsanlage der Stadt Kiel - Dr,:;. 73 -
Frau Stadträtin Hinz 

16) 9. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Benutzung der 
städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel - Drs. 93 -
Stadtbaurat Prof. "Jensen 

17) Übernahme des in der Gemeinde Kronshagen anfallenden 
Schmutzwassers in das Bülker System der Stadt Kiel - Drs. 94 -
Stadtbaurat Prof. Jensen 

18) Bauliche Unterhaltung des Kieler Stadtklosters 
Stadtbaurat Prof. Jensen 

19) Spende der Firma Esso-AG. Verkaufsabteilung Kiel 
Stadtrat Engert 

- Drs. 78 -

- Drs. 57 -
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20) Beschaffung eines VW -Gebrauchtwagen. für die 
Berufsfeue'rwehr 
Stadtrat Kowalewsky 

21) Umbesetzung des Kriegsopferausschusses 
Stadtpräsident Dr. Sievers 

22) Verschiedenes 

- Drs. 69 -

- Drs. 92 -

- 4 -
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1) Aufnahme von Darlehen und Zwischenkrediten durch die 
Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH. - Drs. 56 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

2) Aufnahme eine. Darlehens durch die Kieler Verkehrs AG 
:!JOd Übernahme der Bürgschaft durch die Stadt - Drs. 95 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

3) Verkauf eines Industriegrundstückes am Grasweg - Drs. 44 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

4) Verkauf des Eckgrundstückes Eisenbahndamm 5/Hafen-
straße 23 und 25 an Stadtrat Ritter - Drs. 64 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

5) Neubereitstellung von Mitteln für den Ankauf Holsten-
straße 33/Holstenbrücke 14 - Drs. 90 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

6) Aufhebung eines Kaufvertrages über ein Gelände in 
Schönkirchen mit dem Landwirt Schlapkohl - Drs. 91 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

7) Ermächtigung eines Dezernenten zum Erlaß von For-
derungen - Drs. 58 -
Stadtrat Langbehn 

8) Verschiedenes 
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2) An 
a) die Kieler Nachrichten 
b) die Sch le swi g- Hols teinis che Volkszeitung 

Ratsversammlung. Sitzung Donnerstag. den 20.2.1958. 15 Uhr. Rathaus. Ratssaal. Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversam mlung am 16.1.1958. 2. MitteilungeJ 3. Bericht des Ordnungsaus8chusses über Lärmbekämpfung. 4. Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel. Dazu liegen folgende Anträge der SPD-Fraktion vor: a) S 101. 2. Bundeswohnungsbaugesetz; b) Kürzung der Bundeshaushaltsmittel für den sozialen Wohnungsbau; c) Wohnungsuchende mit geringem Einkommen; d) Wohnungsbau für junge Familien; e) Wohnungsbau für Notspitzen des Wohnungsamtes in Kiel. 5. 1. Änderung des DurchführWlgsplanes Nr. 1 - Teil n - für das Baugebiet Andreas-Gayk-Straße I Hafenstraße I F leethörn/Mühlenbach/Kurze Straße ISchevenbr11cke. 6. Durchführungsplan Nr. 17 - Teil II - für das Baugebiet Andreas-Gayk-Straßel Eisenbalmdamm/Hafen straße I Holstenbrücke. 7. Durchführungsplan Nr. 18 fO.r das Baugebiet Holstenstraße I Andreas-Gayk-Straße IHafenstraße IEisenbahndamm/Stresemannplatz. 8. F eststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 1956/57. 9. Anfrage von Stadtrat Hartmar. betr. Bauskandal in Schleswig-Holstein. 10. Anfrage der SPD-Fraktion betr. Bauskandal in Schleswig-Holstein. 11. Aufnahme eines Darlehens. 12. Abschluß eines Bausparvertrages mit der Landesbausparkass e. 13. Verwaltung. gebührenordnung für die Stadt Kiel. 14. Änderung des Ortsstatute betr. Reini gung öffentlicher Wege. 15. 3. Nachtrag zur Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der Stadt Kiel. 16. 9. Nachtrag zur Gebührenordnung ftlr die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel. 17. Übernahme des in der Gemeinde Kronshagen anfallenden Schmutzwassers in das Bülker System der Stadt Kiel. 18. Bauliche Unterhaltung des Kieler Stadt· klosters. 19. Spende der Firm a Esso-AG. Verkaufsabteilung Kiel. 20. Beschaffung eines VW-Gebrauchtwagens für die Berufsfeuerwehr. 21. Umbesetzung des Kriegsopferausschusses. 22. Verschiedenes. Nichtöffentliche Sitzung: 1. - 2. Darlehensangelegenheiten. 3. - 6. Gr\Uldstücksangelegenheiten. 7. Ermächtigung eines Dezernenten zum Erlaß von Forderungen. 8. Ver~ schiedenes. - Der Stadtprlsident -

') 3) E ine Tagesor dn ung i s t i m Ratha us aus zuhän gen. ~ __ 

4) Z dA. 



S t a d t K i e 1 
Der M a gi s trat 

1) Herrn 
Bürgerm eister Ewe r s 

gefertigt am: ,1", ~I ) P o!.J{ 
gelesen am: i i1' 
abgesandt am: 

Suchsdorf --------------

Kiel, den Februar 1958 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister I 

Die Ratsversammlung der Stadt Kiel tritt am 20. Fe
bruar 1958 zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammen. 
Ich gestatte mir , Sie zu dieser Sitzung einzuladen. 

Eine Tages ordnung, der ich die einzelnen Beratungs
/ Punkte zu entnehmen bitte, ist beigefügt. 

Freundliche Grüße Ihr 

2) ZdA. 



Zu Punkt 

SPD-Ratsherrenfraktion KieCh., den 7. :E'ebruE. r 1958 

An den 
He rrn Stadtpräsidenten 

1LL~ r 

Sehr geehrt e r Herr Stadt p r a sident ! 

Unter Be zugnahme auf unsere Ank~ndigung in der Januar-Rats

v e r sammlung "be a ntrage n wir, in der Ratsvers ammlung am 20. Fe

brua r cl . J s . im öffentlichen Teil unt e r 3) einen Tagesordnungs

punkt 

"Ausspra che über den sozialen Wohnungsbau in Kiel" 

vorzusehen. 

Gle ichzeitig bitten wir Sie , im Anschluß an die Aussprache 

die anliegend beigefüßt e n Einzelantrage zur Beschlußfassung 

zu s tellen. 

Di e Wohnungsvers orgung der b e im Wohnungsamt r egistrierten, 

in der Mehrzahlleistungs schwa chen Familie n stößt angesichts 

der Entwicklung und Systema tik d e r Wohnungsb~ufinanzierung 

auf immer größere Schwierigkei t e n. Die Ratsvers amJ1llung der 

St a d t Kie l sollte desha lb den Bund und das L:.:md Schleswig

Holstei n auf diese b edrohliche Entwicklung hinwei sen und 

sich auch zu e i g e n e n M&ßnahmen entschließen . 

Mit vorzügl icher Hochachtung 

S c h a t z 

Fraktionsvorsitzender 



Zu Pun . .::,:k;;:..t=--__ der Tage s ordnung 

SPD-RatsherrenfrF~tion Kie l, den 7. Februar 1958 

Antrag . Nr. 1 

BetF.: § 101, 2. Bundeswohnungsbaugesetz. 

Die Ra t sversammlung möge besch ließen: 

Der Magistra t der St adt Ki e l wird gebeten, beim Deutsche~ 
Städtetag dahingehend vors t ellig zU werden, daß der 
§ 101 des 2 .Wohnungsbaugesetzes insofern geändert wird, 
daß nicht nur f ür die Länder Hamburg , Bremen und Berlill 

Abweichunge n von den Bestimmungen der §§ 26, Absatz 1 
und 30, Absatz 1 zug elassen -werden können, sondern für 

alle Groß s t ä dte . 

S c h . a t .z 

.. Fraktionsvorsitz ender 

Anliegend Auszug aus de~ 2. Bundeswohnungsbaugesetz 
§ 101, § 26 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 



§ 101 

Sondervorschrift e n f !i r di e Sta dt s t aat en. 

1) De r Bundesmini s t ur für I/ohnungsbau wird e rmä chtig t, f ü r 

die Lä ndur Bcrlin 9 Hamburg und Browen .l :,bwei chungc n v on 

don Bu;:: timmungcn des § 26 ~.bs . l und § 30 ~ .. bs .1 zuzula s -

sen . 

2) Borlin L1nd di e ]'rui e L1nd Ha ns es t <.1dt H2.mburg gelt e n f ü r 

di e 1.I. n \I\lc ndung di üsGS Gesctz os a uch a l s Gemeinde n. 

§ 26 

Grunds8.tz e fü r di e äff ~ntlicho För de rung. 

1) Zur Vur wirklichung c1 e r in § 1 b estimlClt un Ziu l e s ind di e 

öffe ntlichen Mitt e l n ac h folgemden Gru n ds fitz e n e inzuset zen: 

a ) Dor Neu bau von F LmilL1nhoime n hat den Vorra n g vor dem 

Neubau ande r e r "'Tohnungon n a ch M8ßge.b e d e r Vors chrift en 

dos § 30 . 

b ) De r Neubau v on Eigentumsvvohnungill h · .... t den Vorrang vor 

dem Ncmbfcu a nde r or \lvohnungen in M(;hrfamiliunhäus orn . 

c) In Gomdnde n mi t Kri 'gs z or s t ö rungen h a be n, s ovvo i t oine 

geordn e t e s t ä cl teb auliche Entvvi cklung d e s Geme indegebi e

t os es erfordort, d or 'Hi odor aufbau und di e Wi ed or

h or s t -, llung den Vorra n g vor dGin Neubau . Dab e i sind 

b evorzug t Bauvo rhab-.; n so l eh .. r B5.uhcl~ren zu f ör dorn, 

di e i m Zoitpunkt do r Ze rst örung od e r Be s chädigung 

Eigentümer do r Gr und", t ücke war en odor Erbe n dera rtigor 

Eigo ntulne r sind, s owie von G8s ch,idigt en, di e oinen Ve r 

troibungs scha d.cn d e r in § 12 Lbs .l Nr . 1 des Las t en

au s g l cichsgosEl t z EJS b -.; z e ichne t en ll.rt ge l t ond mache n kön

n on od or Erb~ n so lchor Ge s chädigt~r . 

d) Bauvorha b e n v on Biguntümcrn odor de r e n Erben , di o d en 

IIfie d e r 8.ufbau do r z or s t ört on Geb: udo im Rahmon d e r ört

lich on Bau pldnung o de r duf Grund uinür Umlegung nicht 

durchführ e n könne n und statt dessen auf e inem a ndere n 

Grunds t ü ck b ~:.u cn wol l e n, h a b on den Vorrang vor dem 

Neubc1u a ndor ür Wohnungün, j edoch nicht vor dGln Neube.u 

von Famili enhe imon , Don g l oiche n Vorrang habon Bauvor

h a b en von Ge s chä d i g t e n , die einen Vortre ibung o schaden 

- 2 
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der in § 12 ;.,bs.1 Nr. 1 des Last enausgleichs güsetzes b eze ich" 

n ot e n ~rt geltend mache n können, ode r von Erbon solcher Ge

schädigter, wenn sie eine n Ersa tzbau durchführen wollen. Will 

einer der gena nnt en Bauhe rre n ein Familienheim b au en, so ist 

s ein Bauvorhaben im Rahmen des Vorranges der Vors ehrift en deS 

Buchstabe n a b evorzugt zu förd orn. 

§ 30 

Siche ~( s t e llung des Vorra ngEls des Baues von Familienheimo n und 
ei ne r ausrüichenden Wohnraumv e r s orgung der Wohnungs suchenden 
mit gering em Einkommen . 

1) Um de n Vorra ng des Neubaues von Familionheimc:m und eine 8.ll
st 

chEmdEl v{ohnraumve r so r gung der Wohnungs suchende n mi t gc ringe~ 
Einkommen sicherzustollen, h ab e n die für das Wohnungs- und ~ 
Siedlungswesen . zust lindigcn obers t e n Landesbeh örde n die Vo~ 

t e ilung d er öffontlichen Mltt el unt er Beachtung der in § 1 

b estiwnt Gn Zie l e und unt er Be rlicksichtigung d e r Vorschrifte~ 
de s § 26 so vorzune hmon, daß 

a ) zunächst den Anträgen auf Bewilligung öff e ntlich er Mitte~ 
zum Bau von Familionh oimen entsproche n werden kann, wotJß

l 
di ese für \iJohnungssuche nde mt t g e ring em Einkommen b esti' 

sind, oder wonn durch don Be zug eines Famili enh eims ei pe 

II 
nach § 17a d es Wohnraumbewirt s chaftungsge setz e s vorbobß 

~' 
t c:m e ' /ohnung oder ei ne sonstige g e eigne t e Wohnung de s 1%0 

nungBb es tandes für eine n Wohnungs suchenden mit g eringUJll 

Einkommen fre i wird. 

b) alsdann mit g l e ichwertigem Rang e inem mögli chst grof.3 0p1 

der l~nträge unt s p rochen werdon kann ? die gerichte t sipd 

aa) auf Bewilligung öffentliche r Mitt ol zum Bau sonstiSOf 

Famili enhe ime , . ins bes onde r e durch Bauherren, di u n9-0~ 
§ 35 .;'~bs . 2 und 3 b evorzug t zu b e rücksich tigon sind, 

oder 

bb). auf Bewilligung öff ontliche r Mi ttol zum Bau von soIl"" 

stigon ;jfohnung cn, die für IJvohnungssuchende mit geriß' 

g ern Einkommen bes timmt sind? sowe it . diese WohnungS'" f 
suchenden noch nicht ausroichend mit Wohnraum versOft, 

sind und nicht .in e iner nach § 17a des WohnraumbeWj,f 

schaftungsgesetz os vorbühalt enen Wohnung odor e inet 

sonstig en g e eigne t e n ·v/ohnung d e s Wohnungs besta ndeS 

unt ür g e bra cht we rden können. 



S.PD-Ra t sherr enfraktion Ki e l, den 7.Fe brua r 1958 

Drucks a che 85 

Betr.: Kürzung d e r Bundeshau s haltsmittel für den sozia len 
Wohnungsb au. 

Di e Rat s v e r sammlung mö ge b es chlie ß e n: 

De r Magi s tra t der St a dt Kie l wird gob e t e n, be im 
Deut s ch en ~t ädt e tag da hinge h erid v o r s t e llig zu we r
den, d aß di e a b 1958 vorgeseh e n e n j ährliche n Kür
zungen der Bundesh a u sh a lts mitt e l für d e n sozia len 
Wohnungsb a u u m 10 '1~ f ü r 5 J ahre au sgl;se tzt we rden. 

S c h a t z 

Fr aktion s vor s itz en der 



,Zu Pu~kt ___ ... C; ?,.r ,.~ages o:J;:@.ung 

SPD-Ratsherrenfral,dion Kiel, d Gn 7. Februar 1958 

Drucksache 86 

Betr_!,l. Wohnungs suche nde mit ge ringem Einkommen. 

Die Ratsversammlung mö ge b e s chließen: 

1. Der Magistrat der Stadt Ki e l wi r d beauftragt, beim Deutscbe~ 
Städtetag d ahing ehend vors t ellig zu werden, daß nach 

§ 27 Ziff er 1 des 2. Bunde swohnungs baugesetz es als WohnungS' 

suchende mit gering em Einkommen diejenige n gelten, deren 

J ahreseinkomme n 

a) be i ~lleinst eh enden den Betrag von DM 3 .600,--, 

b) b ei Familien mit 2 Familienmitgliedern den Betrag von 
DM 4.800,,--, zuzügli ch DM 1.200,-- für jeden weiteren 
zur J:~amilie r e ohne nde n Angeh örigen 

,nicht ü b e r s t e igt. 

2. In Verha n dlungen rni t der La ndesre gi crUng i s t sicherzuste lle~' 
da ß im Programm fü r Wohnungs s uchende mit geringem Einkorrune~ p 

1Il8 
n e b e n d em Barackenräumungs- und sonstigen Sond8rbauprogr~ I 

d Z b d f "rdef ausreichend Wohnungen ohne b eso n er e we ck in ungen ge 0 

we rden, übe r die das 'viJ'ohnungsamt v e rfügen kann . 

3. Die s t ädti s chen Richtlinien für di e Gewährung von Mietbei'" 

hilf e n sind e ntsprechend Ziffe r 1 zu ändern . 

S c hat z 

Fraktionsvorsitzender 



SPD-Ra t s h errenfraktion Kiel, den 7. Februa r 1958 

Betr...!...!. Nohnungsbau für junge Famili en . 

Die Ra t s v er sammlung möge bes chließen: 

Der Magistra t wird beauftragt ? in Verlmdlungen mit der 
Landes r egi erung s iche rzus t e ll en, da ß ein ins Gewicht 
fall ender T8i 1 der a llgemeinen \Tohnungsbauförder ungsmi ttel 
fü r 1958 für di e St adt Ki e l ohne j egliche Zweckbindungen 
seit ens des L~ndes gege ben wird. 

Die mit di es em Kontingent e r s t ellt en #ohnung en sollen 
bevor zu gt junge n Ki el e r Famili e n mit Kindern zuge t eilt 
werden, di e in de n vorherrs chenden Sonderbauprogrammen 
keine Be r u.cksi chtigung finden können. 

S c hat z 
Fra ktionsvors itz ender 



Zu Punkt ' de r T age8~rdnung 

SPD-Ratsh errGnfraktion Ki e1 7 den 7. Februar 1958 

Drucksache 88 

Betr.: Wohnungs bau für Not spitz en des Wohnungsamt es in Kiel. 

Die Rat s ver sammlung möge boschli eßen: 

Im außerordentlichen Haus h alt 1958 ist unter Pos . 641 -

WohnungswGsG n di e L.u f nahme eines ·Kornmunaldarlehens in 

Höhe von 1 Million DM einzusetzen . 

Die damit geför durt Gn vvohnungon s ind ausschließ lich für 

beim ,'lohnungs amt r egi s triurt e Jilohnungssu ch Gnde der höcb'" 

s t en Dringlichke i t .sstufo vorzusehen, die in ausgGsprocbeJle~ 
eß1 

Elendsquarti or en ( Gartenbuden ~ DachkamIlle rn • . Kell cH ..... i1ohnuIlg 

Ruinenres t orl u sw .) hausun. 

Auch kommen hierbei Wohnunsssuchende nicht in Frage , 

der en vvohnungsv er s orgung im Rahmen ander or Sonderbau

programme möglich i s t. 

S c hat z 

Frakti ons vors itz ende r 
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Zu Punkt der Tagesordnung 

DeI M gisiIal . ' 

B a u aus s c h uß Kiel, den 3. Februar 1958 
- Stadtplanungsamt -

&,.E.} 

!J.J.trag : 

Drucksache 74 

1. Änderung des Durchführuncsplanes Nr o 1 - Teil· 11 -

Stadtbaurat Prof u Jensen 

Der 1. Xnderung' des Durchführungsp lanes Nr. 1 - Teil ,lI -
für das Baugebie t Andreas-Gayk-Straße/Hafenstraße/Fleet
hörn/Mühlenbach/Kurze Straße/Schevenbrücke wird zuge
stimmt. 

Begründung 

~as am HGlstenplatz g ; l egene Grundstück Holstenst ra ße 79 des 
l.nne:bs tä dti's-Gh~nBaublocks Andreas-Gayk-Straße/Holstenplatz/ 
BOlstenstraße/Hafenstraße, für das bereits im Durchführungsplan 
Nr . 1 - Teil 11 - mit Rücksicht auf die exponierte Lage besondere 
städtebau.liche Forderungen gestellt wurden , soll nunmehr bebaut 
Werden. Von dem ur'sprünglichen 'Gedanken, den Holstenplatz durch 
ein Gebäude 'zu schließen, s oll Abstand genommen" werden . Durch 
das Stadt,planungsamt, und den vom Grundstückserwerber beauftrag
ten Arcrutekten wurde ein neuer Bebauungsvorschlag entwickelt. 
Danach sbll ein tiber dem 2. Geschoß freigestellter lO-geschossi
ger Baukörper, der mit seiner Längsseite der Andreas-Gayk-S1;raße 
EOlgt, eine besond8re städtebauliche Betonung für Platz und 
naUptverkehrsstraße bilden. TIie Baumassen an der Holstcnstraße 
werden höhenmäßig aufgenommen. Das Grundstück Andreas-Gayk-
Straße 16 wird mit einem Abschlußbaukö;rper in ]lortsetzung der 
~ereits begonnenen Randb ebauung bebaut. In dem -lO-gescho ssigen 
,auptbaukörper sollen Bliroräuhle sowie ein Hotel-garni unter
e;~bracht werden <> Für die 3 Straßenfronten sind Läden geplanto 
~~e bisher im Durchführungsplan vorgesehenen, vor der Bauflucht 
legenden Arkad~n in der Holstenstraße sollen wegfallen~ 

~:! ~ o irat für Stadtge staltupg hat in seine; Sitzung vom 17.1.1958 
~ Projekt seine Zustimmung gegeben. 

Der ' BaUaUi:lSchuß hat dem Ant rage am 23.1.1958 einstimmig zugestimmt. 

J-~:;nso n 

Stadtbaurat 



.. ~' , ~.u Zu Punkt 
Der Magistrat .:..---

der Tagesordnung 

Bau au s s c h u ß Kiel, den 3. Februar 1958 
- Stadtplanungsamt -

Drucksache 75 

Betr.: Durchführungsplan Nr. 17 - Teil 11 -

B.E.: Stadtbaurat Prof. Jensen 

Antrag: Dem Durchführungsplan Nr. 17 - Teil 11 - für das Bauge~ 
biet Andreas-Gayk-Straße/Eis enbahndamm/Hafenstraße/ ' 
Holstenbrücke wird zugestimmt. 

BegrÜndung 

Die im Teil I des Durchführungsplanes vorge s ehene Umlegung der. i: 
Baugebiet liegend en Grundstücke kann bis auf die Grundstücke :E).:~ 
bahndamm 4, 5, 6 sowie die Flurstücke 254, 255 und 256 aufgehOb 
werden . Die übrigen Grund s tücke sind jetzt so geschnitten, daß 
ihre Bebauung erfolgen kann bzw. bereits s chon durchgeführt ist. 
Für die Bebauung des Eckgrundstücks Andreas-Gayk-Straße/Holste~' 
brücke muß 
1. ein FenB'teJ;:- und Traufrecht an d er rückwärtigen Bebauungsgrerl~1 

durch den Eigentümer des Grundstücks Andreas-Gayk-Straße 7, 
9 - 11 bzw. Hafenstraße 11, 13 und 15 eingeräumt werden, 

2. die gemeinsame Hofbenutzung zwischen dem unter 1. genannteP 
Grunds t ück und dem Eckgrundstück gesichert werden, 

3. die grundbuchliehe Eintragung eines Überfahrtsrechts auf de~s 
unter 1. bezeichneten Grundstück zugunsten des Eckgrundstue 
erfolgen . 

Für das Eckgrundstück werden unbedeutende Flucht- und Grenzvet'" 
änderungen vorgesehen, die sich be,i der Einzelbearbei tung deS 
projektes ergeben haben. 

Die Grundstücke Ei senbahndamm 4, 5 und 6 sowie die Flurstücke 1 
254, 255 und 256 sollen grundsätzlich für den ruhenden Verkel'ltel) 
wendung finden . Es sollen zunä chst einfache Kraft fahrzeugeinst~ 
möglichkeiten vorge sehen werden. Sollte aufgrund der zunehmende 

, Kraftfahrzeugdichte die Errichtung eines mehrges chossigen Garg.~il 
gebäudes an dieser St elle erforderlich werden, ist daran gedaC 
eine Ergänzung des Dur chführungsp lanes für ein entspr echendeS 
Bauprojekt vorzunehmen. Der Bauausschuß hat dem An t rage am 
23.1.58 einstimmig zuge s timmt. 

Jen s e n 
Stadtbaurat 



Der 1\1a:~.t.Sfrat 
Zu punkt " der Ta cresordnung -- - ~ - -- - - _. - -- -: -- -- .... _ . - - - Q .... _ . - _ .... ..... - - ...... 

Bauausschuß 
Stadt planun[oamt 

Drucksache 76 

Betr o: Du~chfUhrunß~plan Nr o 18 0 - ,----_ .. . 

Antrag~ ---.0 __ .,, (-

Zu a ) ~ -----

a ) Der 1 0 Ände rung des Te ile s I (Ordnung des Grund und Bodens) " . 
b) dem Teil 11 (Ordnung der Bebauung ) 
des Durchführungsplanes Nr D 18 fUr das Baugebiet Hol s t ens traße/ Andreas-Gayk-S traße/Hafens traße/]~i senbnhnä.amm/Stresemannplat z wird zuges.t immt o 

Die Änderung hinsichtlich der M9ßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens bez i eht sich auf die östl ich der Andreas-Gayk-Straße li egenden GrundstUcke o Bei der Durcharb eitung des für den Neubau der Ob crfo~tdirektion und des Haupt postamtes inzwi s chen begonnenen ?rojek tes haben s ich geringfUgige GrundstUcks- und ~luchtlinienverändcrungen am Eisenbahndamm? Stresemannplatz und an der AndreasGayk-Straße erge ben o 
FUr die öst l i che Straßen- und Bauflucht an der Fabrikstraße i st eine neue Pührung vorgesehen u Im Zuge der nach Norden verschwenkten Fabrikstraße soJ.l durch Verbreit erung der Straße die Anl age eines (?ffentlichen Parkpl atzes ermöglich-st werden? der -insgesamt co.o 55 ::?k\'/S a ufnehmen kann a Diese ]?lariung ents pr i cht l:.er bereits schon jetzt auftretenden Parkraumnot des stark mit Gewerbe durchset~ten Gebietes o Auß erdem wird somit durch Aufnahme des ruhenden Verkehrs in einer Nebenstraße für die Zukunft die Aufnehmefähigkeit und Lei st ungsflihi gkeit der Hauptverkehrswege in der Innenstadt siehe -gestellL 
Eine weitere Änderung sieht eine Allfteilung der Umlegung vor? die in ihrem bi sherigen Umfang infolge der inzwischen durchgefUhrten Grunds tUcksneubildung und Bebauung nichi mehr zt.:/. bestehen brcuJ.cht o Es werd~n f olgende verkleinerte Umle gungsgebiete neu gebilde t~ 
1 0 :r;'Ur' die GrundstUcke zvvischen Andreas-Gayk-Straße/Hafenstraße/ Pabrikstraße und dem GrundstUck Andreas-Gayk-Straße 19-21 ~ 
2 0 fUr die Grund s tUcke zwischen- :E'abrikstraße/Hafenstraße/Eisenbahn- . damm und dem GrundstUck der Deutschen Bundespost am Stresemann platzQ 



Entsprechend der bodenol'dnerisehen Gru:'1d1age des geänderten 
Teiles I des DurehfUhrunguplanes soll für die im ßaugebiet liegeW 

den Grun dstücke die baul i che Ausnutzbarkeit festgelegt werden. 
Es Nird die im Durcllführungsplan e i ngetragene Abgrenzung der 
bebaubaren ~läche und Geschoßzahl vorgeschlagen o Für die gewer b-
lich8 .Au o nutzung der am Eisenbahndamm liegenden Grundstücke muß ~ 
insofern eine Einschrtinkung vorgesehen werden, als die dort eing~ 
ri chteten Betriebe ihres Lagerplätze nicht erweitern dlirfen o safe 
die Grundstücke d i e vorgesehene Randbebauung am Eisenbahnclamm er~ 
halten ? ist die Aufschließung von der Vabrikstraße aus vorzunebm~ 

Der BauauGschuß hat dem Antrage am 23 0 1 . 1958 einstimmig zugestimmt' 

J en sen 
Stadtbal.lrat 



Zu Punkt _~ Tagesordnung 
f' Werkausschuß 
Ur die Stadtwerke Kiel, den 7. Februar 1958 

Bet ..... 
~ 

Drucksache 82 

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 1956/ 57 

~chterstatter: o b erb ü r ger m eis t e r 
~ a) Der von der Werkleitung v.orgelegte und von der Wirt schaftsberatung A.G. geprüfte Jahresabschluß zum 31 . März 1957 wird festgestellt. 

b) Von dem Reingewinn von 2.563.413,41 DM sind 
1. 1.109.329,-- DM zur Verzinsung des Eigenkapitals 

an das Kämmereiamt abzuführen, 
2. 267.356,-- DM zur Finanzierung der Vermögens-

abgabe und 
31 1. 837,-- DM aus der Anpassung der Handels

bilanz an die von der Betriebs
prüfung der Oberfinanzdirektion 
aufgestellten Steuerbilanz auf 
das Stammkapital zu übernehmen, 

3. 874 . 891,41 DM zur Finanzierung von Investitionen 
an die Erweiterungsrücklage abzu
führen. 

Beg r ü n dun g : 
~~mäß Anlage I, Abschnitt I, Ziffer 6 der Betriebssatzung für die z~adtwerke vom 30 .6.1955 wird der Jahresabschluß der Stadtwerke l m 31. 3 .1957 vorge legt. 
~i Berichtszeitraum vom 1. April 1956 bis zum 31. März 1957 haben ro~h die Mengenabgaben und die Erträge gegenüber dem Vorjahre wie b' gt entwickelt: 
w;~ Stromabgabe an Abnehmer, die nach ,allgemeinen Tarifen beliefert II den, stieg um 10,6 %. An Abnehmer, ,die nach Sonderverträgen 'be~~~fert werden, wurden infolge der Auswirkung des Streiks der Metall~abeiter 2,7 % weniger abgegeben. I~sgesamt ergab sich eine Mehrab-~b e Um 1,6 %. Die Gasabgabe steigerte sich um 2,3%, die Wasser~l~~be um 3,7 %. Die Wärmeabgabe der Kraftwerke sank infolge des b en Winters und der Auswirkung des ' Streiks um 15 %. 
Q~: Erträge aus der Abgabe von Strom erhöhten sich um 5,3 %, von ~ln Um 3,7 % und Wasser um 4,4 %. Der Ertrag aus der Wärmeabgabe b g Um 3 , 2 % zurück. 
~~ E tl.l e b rtrag des Gaswerks stand unte r dem Einfluß der Zusatzverkokung, rl~ß e1 vollem Einsatz des Gaswerks das Gesamtergebnis günstig beeintee Mit einer weiteren Steigerung der Koksabgabe um 10 % und bei 

- 2 -
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Preisen, die sich aus der Kohl enpreiserhöhung ergaben, erreichte 
der Koksabsatz einen Höchststand. Insgesamt war der Ertrag aus den 
Nebenprodukten höher als der Ertrag aus dem Gasverkauf, während die 
Verkaufserlös e aus den Nebenprodukten 1955 nur 93 % und 1954 nur 
75 % der Erlöse aus dem Gasverkauf ausmachten . 
Obwohl di e günstigen Auswirkungen der Zusatzverkokung den Ertrag 
stützten, hat sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 
0,61 Mio DM verschlechtert . Wenn trotzdem ein höherer Reingewinn 
erreicht wurde, so i s t das vor allem eine Folge des Fortfalls der 
Sonderabschreibungen nach § 36 IHG und damit eine Senkung der Ab
schreibungen . Für Absc hreibungen auf Anlagevermögen , Rückstellungen 
für Versorgungsverpflichtungen und Reingewinn sind im Berichtsjahr 
1 Mio DM weni ger erwirtschaftet als im Vorjahr. Für Investitionen 
mußte der Betrag von 14 , 5 Mio DM bereitgestellt werden. Als größere 
Posten s ind bei den Investitinnen zu erwähnen : 
a) Aktiviert e Anlagen: 

Neubau eines 40/50 t / h-Ölkesse ls mit Zubehör 
im Heizkraftwerk Humboldtstraße 
Neubau einer Gegendruckturbine im Heizkraft
werk Humboldtstraße 
Erweiterung und Erneuerung der Verteilungs
anlagen 

b) Im Bau befindliche Anlagen: 

Erneuerung im Kraftwerk Wik durch Aufstellung 
e ines Hochdruckkess e l s mit Zyklonfeuerung 
Erweiterung und Erneuerung der Verteilungs
anlagen 

c) Gegebene Anzahlungen: 

Erneuerung im Kraftwerk Wik durch Aufstellung 
eines Hochdruckkessels mit Zyklonfeuerung 
eines Turboaggregates 32/ 40 MW 
Erneuerung und Erweiterung der Verteilungs
anlagen 
Modernisi erung Wasserwerk Schulensee 

1,691 Mio DM 

0,334 Mio DM 

6,960 Mio DM 

0, 837 Mio DM 

0, 910 Mio DM 

1,979 Mio DM 
0,579 Mio DM 

0,716 Mio DM 
0,267 Mio DM 

Nach der Saldierung der korrespondi e renden Vermögens- und Schulde~' 
posten ergibt sich folgendes Bilanzbild: 

Die langfristig gebundenen Vermögenst~ile (Anlagevermögen , Betei li' 
gungen, Vorrä t e und Anzahlungen ) von 91.066.000 DM sind durch daS 
Eigenkapital von 54,355 Mio DM und die langfristigen Schulden von 
40,735 Mio DM = zusammen 95.090.000 DM ausreichend gedeckt. Den 
kurzfristigen Schulden von 6.522.000 DM stehen kurzfristige Forde' 
rungen und Zahlungsmittelbestände von 13.109 .000 DM gegenüber. 
Die Bilanzflüssigkeit ist gut. -

Da die Investitionsmittel durch den Rückgang der Abschreibungen 
vermindert wurden, und die Eigenbetriebsverordnung vorschreibt, 
daß rechtzeitig und in ausreichender Höhe Erweiterungsrücklagen 
aus dem Reingewinn gebildet werden sollen, ist erstmalig die Zu
führung eines gr öße r en Betrageß de s Reingewinns in Höhe von 
rund 875 .000 DM an di e Erweit erungs rUcklage vorgesehen. 
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Der Jahresabschluß wurde von der Wirtschaftsberatung A.G. geprüft. Wesentliche Beanstandungen wurden nicht erhoben. Die Prüfungsgese llschaft weist darauf hin, daß der gegenWärtige Gaspreis sich bei Fortfall der Zusatzverkokung nicht halten l äßt. Die Zusatzverkokung muß eingestellt werden. 
Der Prüfungsbericht ist zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 209, ausgelegt. 

Der Werkausschuß für die Stadtwerke hat der Vorlage in seiner Sitzung am 7. Februar 1958 einstimmig zugestimmt. 

Dr. M ü t h 1 i n g 



Ratshe rr Hartmann 

Herrn 

Dru cks cwhe 81 

Kiel, den 28.Januar 1958 
Sophi 811blatt 3 

Sta dtprä sident Dr . Sievers 
K i e 1 
Ra-Fhaus 

Sehr geehrt e r Herr St 8.dtpräs i de nt! 

Für die n ä chs t e ö f:l' ent l icbe Ra ts s j_tzung bitte ich um die 
Be cmtwortung n a chfolgender J.!'r age : 

I s t d ie Sta dt Ki e l durch den Millionen-Bauska nda l 
in Sch leswi g- Hols t e in geschtidig t worden? 

Begründ~ 

Na ch Ausführung en des Herrn L,_-mdes ju:~ t :Lzministers ist i n 
Schleswi g- Holst ein ein 1\til 1ionen--l~auskandal, in den 320 
Ho ch- und Tiefbaufirr1le n v(~rwiclcel t s ind, aufgedeckt wor
d en . I s t öie Stadt Ki el durch diesen Bcmskanda l bei der 
Vergebung öff entli cher Baudufträge ebenfall s geschä digt? 

H a rt man n 

Ra t s herr 



I 
Zu ~Q~t __ ~~~er Tage~ordnung 

SPD-Ra t s h err enfrakti on Kiel , den 7.Febr. 1958 

An 

d en Horrn St 8dtpräsi de nten 
h i e r 

S ehr ge eh rt e r Herr Sta dt p r äsident! 

Na ch e i n er Pressev e r öff e ntlichung in dem s ogena nnten 
Bau s kan dal in Sch l eswi g- Ho l s t ei n h a t He r r Mini s terpräsident 
von Hasse l im Landt a g b ekanntgeg ebe n, daß b e i den Preis
a b sprachen Bund , La n d , ein e große Anzahl von Kreis en und 
Gemeinden s owie di e Indu utrie a l s Auftraggeber aufge treten 
s ind. 

Wir s t e lle n hi e r mit a n de n He rrn Sta dtbaura t die Anfrage, 
ob auch di e Stadt Ki e l als Auft r agge b e r von s olchen Preis
a bsp r a che n betroffen vmrde und welche eventue lle n finanzi
ellen Nachteile de r St a d t Ki e l hi er aus e r wac h s en sind. 
Wir bit ten um Beantwortu.lg die ser Anfrage in der Ra t s ver
s a mmlung am 20. Fe brua r d.J s . 

Mit vorzügliche r Hocha chtung 

S c hat z 
Frakti on s vors itze nder 



~\inanzausschuß 
Kämmereiam-c 

Drucksache 67 - - - - - - - ---_ .. ---

Kiel, den 1. Februar 1958 

.&.etrifft: Aufnuhlile eines Darlehens aus lid ttcln d r .i.\rec1itansta1 t --_._- für ,,' iederaufbau 
Berichterstatter: ßürITermeister Dr . F u c h s - ______ .. __ ... ____ b 

!n:.~l: g..ß..!. 1. Von der Lunde s bank und Girozentra1e :3ch1eswiz- IIols tein wird uus Uitte J.ll der ~reditanstalt fUr ~iederaufbau (BCA- Zinsen und - 1ilgungen 1957 - Wasocrwirtschaft) ein Darlehen in Höhe von 400.000 Dk zu nachstehenden Bed inguneen aufgenommen : 
.Aus zahlurlGs1rurs : 100 v . lI. 
Zinssatz : 6 ~ p.a. 

in vierteljälH lic!l nachtriiclic~lCn 
"~a t en :f:il1 i,:; . 

'l\ilgung : ])8,8 Darlehen i8 L nucll :5 l!'l~cijahl'en 
in 9 gleichen lIalbjahreGraten von 
16.000 Dr.1, in 14 3leichen Halbjahres-re.ten von 17.000 D • .l und 1 .lIalbjahres·
rat von 18.000 Dk zu tilsen, und 
zwar erstmalig 'W 25. 6.1961, letzt
mali~ am 25.12.1972. 

2. Dus Earl ehen ist ausschließlich zur teilrinanzierunc de .:> Schruutzwasserhaup bsar ml ers \/Ootu1'e1' 1l von der Kui -'straße bis zum Karlsta-;L und des I'egenwasserso.I1llIllers vom Vo11ratsbach bis zum Karlstal zu verwenden. 

TI e ~ rUn dun c : ----~-------------Q--

AUf Vorscl laG des Bundeswirtsctaftsministez'iums hat das Bundes miniuterium für wirts chaftliche Zusammenarbe i t für die Stadt Kiel ein zi'lecJ.-::gcbundencs Investi tionsdul'lehcn in Höhe von 400.000 :D..,l :t"tr d:i.e unter 2i1'1'. 2 des ;.ntrages cSenannt en ßauvorha'ben vorgesehen 0 Die Drin~lichkeit dieser Bauvorhaben , w'lche zur Pörderune der rleua~siedlung von Industrie auf dem Ostufer dienen; ist der l~atsversamm-1und bekannt und bedarf dahcr keiner näheren Erläuterungo Die Kosten \ der Bauvorhaben sind mit 964 . 000 :01.. bei der Haushaltsstelle ~~.Q_?1./l G07 cleß auf3erordent1 i chen Haushc..;..l tsplanes für das Rechnungs Janr 1957 veranschlagt . Nachstehende ?inanzierun3 kann als gesiche r t anGesehen werden : 
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Darlehen der Kreditanstalt fUr Jiederaufbau 

Entnahme aus Rücklagen 
überschUsse der außerordentlichen Haushalt s
rechnung 19 56 
bereits verfUgbcire Kommunaldarlehen 

inSt;esawt 

400.000 :JI.i 
100.000 11 

30207 11 

4600793 11 

============ 

Die Darlohensbedingungen sind als günstig anzusehen, zumal es 
~elungen ist, die Laufzeit auf dem Verhandluneowege durch die 
Vorscllal tung von :5 l"reijahren von 12 auf 15 Jahre zu verli.in-
gerno 

Dr o F u e h s 



Der Ma:qistr 
Finanzauss chuß 
Ki:immel'eiamt 

Kiel, den 1. Februar 1958 

TIl'ucksache 68 

Be.~F.JJ1.~J.. Abschluß eines ßauspar-vertrages mit deI' Landesbauo;Jurkasse zur 'l'eil i' inan~ieI'Unii des Pfle lseheimes an der :Ia.hlestraI e 
l3eTi.9J:.l.!.~F.s1.IiJ.~.:t~r..:.. BU,rbe r me is tel' D1'. }' U c h s 

Zur l.eilfinanzierung de:[' i m a uf3ero r dentli cllen Haus haltspl an 1957 fü r den Bau e ine s Pflegeheimcs an der 'ilahlestraß e veranschlagten l'Iaushal tsmi ttel v/ü'd fol-6ender Baus parvertrag in Höhe von 710.000 D1.: mit der Landesbausparkasse Schleswig- Ho l stein abgeschlossen: 
l . Jl n.§'pc~.rr~~_~ 

Sofortige Einzahlung e iner Ansparrate i n Höhe von 355.000 DU , ' 

2. EinlIla1i-,'S.§_1Lb.§chluJ~ß.§2,Sbr 

1 v.H. de r Ver 'trags summe bei sofortiger Fälligke it. 
3. Zinssatz 

a) fü r die Ansparrate: 
3 ~ p .a . bei jährlich nachträglicher Gutschrift 

b ) für das Bauspardarlehen : 
5 ~ p.a., monat lich im voraus flillig. 

ll· . T i 1 ,,2.!:!ß'. 
8 ?4 4 I~ p.ll. zuzügl ic h der dur ch die fortschreitend e T'i l gung er"'parten :6insen, monatlich im voraus mit den Zi1 sen bei vierteljährlich nachtr~glichcr Gut schrift fä llig " 

50 V §l.'E§.l.!l~mB.§..k.2§J2np~1~L'§'.ß 
2 ~ des Bauspard arlehens , fällig bei Auszahlung der Vertrags8uillwe in der Form eines Zuschla~s zum Dausparc,ar l ehen. 

• 6. EÜ.2~f.9blED.ß§!!.l_<2.8].icH~.§l! 
Die 1andesbausparkasse kann das Darl ehen nj.cht kÜll digen, de r Bausparer ist jedoch berechtigt, es j cderzeit ganz oder in TeilbeLräg en zurückzuzahlen . 

7. ~~ ng..Q.E..!2-llß.Ln... Qer_.§~par=_. und_.1? l?-rl.§h.§n,,§E~Q.j.l.1f.ß~l}.G.§ n 
>nderungen der Bedingung en sind nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Land eBbauspar~asse zuläs s i g . Der Bausparer kann jedoch innerhalb einer 1!'rist von 4 Nochen ve r langen , daß die Anderungen der Bedingunben auf seinen Vertrag keine Anwendung finden. Sofern der Vertra~ noch nicht zugeteilt i st ~ kann die Landesbausparkasse den Vertrag kündigen und das Spar5uthaben ausbezahlen. 
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8. Kül1glßunß 
Der Bausparer ka nn seinen Ve rtrag j ederze i t mit 
der '" irkung kündigen , daß er :::; ein ::> parcuthaben 
spätestens 3 Monate nach Einßang der Kündigung 
zurückerhäl t, sofern der l3etrag 1/4. der Zutei
lunGsrnasse der l3ausparkasse nicht übersteigt. 

90 SODs tjge.§. 
Im übrigen gelten die Spar- und Darlehensbedingun
gen der Lundesbausparkassc Schl csvlig- Hols tein für 
den llarif 2 0 

, Auso'ele rrt : Spar- und Darlehensbedinc;ungen de r Landevbuuspar-_.:::.w..;;:..: .. _:.D __ 

kasse Schlcswig-Holstein. 

I m außerordentlichen lIaushal tsp lan i'ür das Rectmung:.:; jahr 1957 
sind 1.100.000 DW für den ~au eines Pflegeheimeg an der ~iahl e 
straße vorgesehen. Folgende ~inanzierun~ kann als gesi chert an-
gesehen werden: . 

Anteilsbeträge des ordentlichon Haushalts
planes 

Landesdarlehen für den oiohnungsbau 

Darlehen des Landesausgl ei chs awtes 

beim Bau des Altersheimes Freiligrathstrajc 
ersparte Darlehensmittel 

Bauspardarlehen It. Antrag 

j.nsgesarnt 

355.000 DuT 

300 .000 " 

50 .000 " 

40.000 11 

3550000 11 

============== 

Die l' atsversammlunJ ha t den Abschluß d~s 13ausparvertrages bereitS 
durch Beschluß vom 21. November 1957 grundsätzlich genehmigt . 
Ferner hat sich die Hatsversa~nlung dalnit einvers ·tunden erklärt , 
daß die für die Ansparrate in HiDhe von 355.000 D~,j benöti[,ten 
Di·ttcl aus inneren Zwischenkrediten gede ck t werden. 

Zu den Vertragsbedingungen ist zu bemerken, daß s ie satzun3s
m~ßio festliegen. Verhandlunoeo mit der LandesbausparkassG 
konnten sich dahBr nur auf die Zuteilun~sfrist des Bauspardar
lehen erstrecken . Auf Grund dieser Verhandlungen wird sich die 
Landesbausparkasse bemühen, das Bauspardarlehen spätestens im 
ersten Halbjahr des Kalenderjahres 1960 zu valutieren. 



'Z - :; -

Der 3ausparvertraG wird in 7 Einzclbetrlige in Höhe von je 
1000000 TIJ .l und in einen Restbetrag von 10.000 D_.l aufgeteilt

9 um der .Jauoparkasoe dad urc h die Liöglic hke i t zu geben, 'Ceil
valutierungcn zu einem möglichs t frühen :0eitpunkt nach 1.laF3-
gabe ihz'cr verfügbaren ~ittel durchzuführen . Das Bauspardar
lehen ha·t eine Laufze i t von rd. 10 Jahren. 

Dr. li' u c h s 

" 



F Zu Punkt 

Hau p t am t Kiel , den 6 . 'Februar 1958 

Drucksache 80 

~~ Verwaltungsge bührenordnung für die Stadt Kiel 
B~ri~ht~.:rstatt~_ Ob erbürge rmei ste r 

Ant~:.. Die anliegende iiVerwaltungsgebührenordnung der Stad t Kiel ll 
vürd genehmigt . 

Der Mini ste r für Wir t schaft und Verkehr des Landes SChleswig - Hol s t e in hat gebeten , die kommuna len Gebührenordnunge n im Interess e einer e inheitlichen Handhabung zu ergänzen . Es sollen Gebühren für Ma ßnahmen auf dem Gebiete des Straßenv erke hrs aufge nommen werden , die in de r Bundes ge bühr enordnung für Ma ßnahmen im Straßenverk ehr vom 17 . 7.1953 nicht enthalten sind . Es ist zul ässig, die se Gebühren in die s t ädtische Vervva l tungsgebührenordnung mi t aufzunehmen , obwohl es sich um Gebühren für Auftragsangelegenheiten handelt . 
Gleichzei tig mit der I:r gänzung wird die Ver . .'al tungsge bührenord nung neu gefaßt , da der Innenminister bei de r Genehmi~ung der bis heri ge n Ge bührenordnung gebeten hatte , bei künf tige n Anderungen de r Ve rwa ltuncsgebührenordnung die i m Erlaß des Innenmini s ters v om 9 . 7.195~ (Amtsblatt Schle s wi g- Holstein , S. 265 ) gegebene n Hinweise und das aa O abgedruc k.te Mus ter einer yerwal tungsge bührenordnung zu berücks ichti gen. Die Ve~ laltunßsgebühren sind nicht erhöht worden . Die Vel'via l t ungsgeb u.hreno r dnung wur de ledi glich ent spr e che nd de r Mu s t e r ge bührenordnung a ufgegliedert in die eigentliche Gebührenordnung und den Tarif , de r die Amtshandlungen enthält , fü r die Gebühren erhoben werden . 

Der neue Tarif enthält außer den bi s heri gen fol gende ge bührenPflich tige Amtshandlunge n : 
NI' . 6 Schriftliche Aufnahme eines An 

tra ges oder e iner Erklärung , 
die von den Beteiligten zu ih
r em Nutzen gewünsc ht we rden 
durch s t äd ti sche Ver\ ia l tun gsan-
gehöri ge . . 

NI' . 7 Genehmigungen , Erl a ubni sse , Aus 
nahmebewilligungen und ähnl iche 
zum unmitt elbare n Nutzen der 3e
teiligten vor genommene Amts 
handlunge n, soweit s ie nicht be 
sonde~sin diesen Ta rif aufge 
nommen \v'orden si nd . 

Entspricht Nr . 6 des Ta 
rifs der Muste r verwa l
tungsge bührenordnung . 

Entspricht Nr . 7 des Ta 
rifs der Musterverwal 
tungs ge bührenordnung. 
Der Spielraum wurde auf 
1, 30 DM - 25 ,- DM ver 
ringe r t, da ein Spielr aum 
von 1 , 30 - 62 , 50 DM 
rechtlich bedenklich i st . 
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Nr.·10 

Nr .1 5-25 

Nr . 26 

Nr . 27 

- 2 -

Bere itstellen e ines Arbeits - Entspricht Nr . 22 des 
platzes und Überlas sen von U~ Tarifs der Mustergebüb" 
terlagen zur Einsicht oder renordnung. 
Selbsthers t el lung v.Abz e ich-
nungen und Auszügen aus Plä-
nen , Akten und Büchern usw., 
wenn der Arb e itsplatz l änger 
als 2 Stunden in Anspruch ge -
nommen wir d. 

Maßnahmen im Straßenverkehr Entspricht den im Erlaß 
des Mini s ters für Wirt .. 
schaft und Verkehr vom 
2 . 3 .1956 aufgeführten 
ge bührenpfli ch tigen AmtS 
handlunge n . 

Bereitstellung von Trauzeugen 
aus dem Persona l des Standes - Die Standesämter werde~ 
amts . in der letzten Zei t ver" 

stärkt in Anspruch ge ' 
Auskünfte und Bescheinigungen nommen, so daß eine Ge' 
aus den standesamtlichen Sam- bühr erhoben werden rntlß. 
melakten des Archivs . 

Gestrichen Hurden folgende P.bsätze der al ten Verwa l tungsgebübreJl' 
ordnung : 

1a) Zweitschri f ten des Steuerzet- Jetzt beim Steueramt ale 
tels oder eines angeforder - Nr . 55 erfaßt. 

1d) 

Ka) 

Kb ) 

Kd) 

Kf) 

L) 

ten Schre iben s . 

Ersatz für eine Hun desteuer
marke. 

Bescheinißung über das Beste
hen oder Nichtbestehen einer 
Firma usw . 

Ermittlung oder Schä tzung von 
Steuerbeträgen vor Beginn der 
Steuerpflicht usw . 

Auskunft aus der Kar~ei der 
Gewerbebetriebe usw . 

Bescheinigungen über den 
Nutzungswert des G~undstücks. 

Gebühren für die Vermittlung 
von Wohnungs tauschanträgen 

Ein Entgelt sieht die 
Hundesteuerordnung vor· 

. . e 
Gegens tandslos, wei l d~ 
Bescheinigung in diese 
Form wegen Verletzung 
Steuergeheimnisses ni 
erteilt werden kann. . 
das Steuergeheimnis n l ' e 
verle tzt wird,. kommt dJ. 
Tarif-Nr . 56 infrage. 

e; 
Gegenstan dslos, weil g 
n e ue Ermittlungen oder 
Schätzunge n unmöglich 
sind . 

Entspricht der Tarif-fit· 
56 . 

Nu tzungswerte werden J. t. 
nicht mehr festgesteJ. 

Die wOhnungstauschver~! 
lung wurde am 31.3.19; 
aufgehoben. 
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Folgende ge bührenfreie Amtshandlungen sind neu in den Ta rif auf ge no mmen worden: 

Bescheinigunge n über den Besuch einer s tädtischen Schule , Beschei nigungen für Schülerfahrkarten . 

Das Schulamt hat vorgeschlagen , d i ese Bescheinigungen ge bührenfrei zu lassen , da die Bescheinigungen für St euerermä ßigunge n , Kindergelder , Kinderzuschläge usw . a usges tel l t werden , den Eltern a lso Erleichterungen bringen sollen , die n i cht durch eine Gebühr erschwert werden dürf t e n. 

Amtshcll1dlune, en, die im Rahmen der öffentlichen Fürsor ge , Sozial versiche rung , des Lastenausgleichs , der Wohnungszwangsbewirtschaf -i' tung oder der \Iaisen- und Jugendhilfe v orgenommen werden, entspre chend § 2 Zi ffe r 6 de r Must e rgebührenordnung . 
~~JIANV\1LAI' § 2 Zi ff . 5 - gebühren~frei~-- ler neuen Gebührenordnung ent -spricht de n bisherigen J3e s timrnun gen ( § 3 _Ibs . 1 Ziff . 3) . ]Jas Rechnungsprüfungs a mt h a tte bei einer Prüfung der Entwässerungsab -teilung des Tiefba uamtes die Ansicht vertrete n , daß die Amtshand lungen f ür kriegszerstörte und k r iegsbeschädigte Gebäude , die überwiegend zu Wohnzwecken wieder aufgebaut werden , nur dann von den Verwaltung sgebühren be freit werden dürfen, wenn diese den Grunds ä tzen de s sozialen Wohnunß sbauprogrammgesetzes zur Förderung des Viohnungs - und Kleinsiedlung swesens in Schleswig- Hol s tein Vo m 31 . 3 . 1950 ent sprec hen . Da s Bauv erwaltungsamt hat sich dar auf berufen, daß die Ratsv e r sa mmlung den 'liViederaufb a u kriegszer s tört e r Gebäude för dern wollte ohne Rücksicht da rauf , ob es sich Um Wohnungen im Ra hmen des sozia len Wohnungsbaues oder um größere Uohnung en handelt , a uch wenn das in der VervJal tungsge bührenord nung nicht besonders betont vrurde . 

Die Grenzen des Ge se tzes zur Förderung des Wohnung s - und Klein siedlungswes ens in Schleswig- Hol s t e in liege n weit niedriger a ls die des zweiten Bundeswohnungs ba u ge setzes . Sie sind bisher nicht geänder t worden . Unter Berücksichtigung des s en , daß der Bund alle unter das jeweilige Bundeswohnungs baugese t z fallenden Wohnunge n Von den ge richtlichen Gebühren befr ej. t, wird es f ür v e rtretbar ge halten, in der Verwa ltun gsgebührenordnung a lle Wohnungen v on der Verwal tungsgebühr z u befreien , wenn es sichum den Wiederaufba u krie gs zerstörte r oder krie gsb es chädigter Wohnun gen handelt . 

:er . I { Ü t ::1 1 i n C 



E n t w u r f 

einer Verwal tungsgebührenordnung der Stadt Kiel 
vom t) 0 Q (> 0 0 0 0 c.. 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 
24 D Januar 1950 (GVOBl . Sch . -H u S. 25) und der §§ 1 , 6 Abs . 2 , 
7, 69, 70 und 90 des Komrnunalabgabengeseizes vom 14 . Juli 1893 
(G8 . S . 150) in der heute geltenden Fassung hat die Ratsversamm
lung der Stadt Kiel folgende VerwaltungsgcbUhrenordnung boschlos-
sen~ 

§ 1 

Geß~J?nd_ ~~!._ ye!..Y!.§l.:E~Qß.§.ß~Eühr 

(1) Für die in dem anliegenden Tarif aufgeführten Amtshandlun

gen in Selbstv8rwaltungsangelegenheiten, die auf Veranlassung 
der B8teiligten von Organen der Stadt Kiel vorgenommen werden , 
sind VerwaltungsgebUhren nach dieser Gebührenordnun g zu entrich
ten , 

(2) Für Amtsh ndlungen in Angelegenheiten, die der Stadt Kiol 
zur Erfüllung nach ~eisung Ubertragen worden sind, werden die 
im Tarif unter Nr " 15 - 25 aufgeführten Gebühren erhoben . Im üb
ri gen gelten dafür die besonderen bundes- oder landesrechtlichen 
Bestünmungen n 

(3) Die Erhebung von Benutzungsgebühren nach § 4 des Kornmunal-
8bgabengesetzes wird durch diese Gebührenordnung nicht berührt n 

§ 2 

Gebührenfrei ~ind 

1 . Amtshandlungen, die über'wiegend im öffentlichen Interesse vor

genommen 'Nerden; 

2. Amtshandlungen, die auf Veranlassung eines im städtischen 

Dienst stehenden Beamten, Angestellten oder Arbeiters, Ruhe-
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gehaltsempfängers oder eines Hinterbli ebenen dieser Pers onen 

vorgenommen werd~n und das bestehende oder frühere Dienst 

verhältnis betreffen; 

3" Amtshandlungen, die eine Behörde in Ausübung öffentlicher 

Gewalt veranlaßt, es sei denn , daß die Gebühr einem Dritten 

als mittelbarem Veranlasser aufzuerlegen ist ; 

4 . Amtshandlungen, die im Rahmen der öffentlichen Fürsorge , 

Sozialversicherung , des Lastenausgleichs, der Wohnungszwa 

bewirtschaftung oder der Wa isen- und Jugendhilfe vorgenomm~ 

werden . 

5. Amt shandlungen der Tarifnummern 1 - 3 , 33 -42 , 45 u o 46, 

kriegszerstörte und kriegsbeschädigte Gebäude betreffen, 

diese überwiegend zu Wohnzwecken wieder aufgebaut werden ; 

6 0 erste Ausfertigungen von Schulzeugnissen; 

7 , Bescheinigungen über den Besuch städtischer Schulen; 

8 , Bescheinigungen für Schülerfahrkarten und SehülerausweisB i 

9 Amtshandlungen? die nach den gesetzlichen Bes 'timmungen ge 

renfrej_ sind ; 

10 . mündliche Auskünfte und Bescheide . 

§ 3 
~ 

Gebührenschuldner 

Zur · Zahlung der Gebühr und zur Erstattung der baren Auslagen 

ist verpflichtet? wer die Amtshandlung veranlaßt hat; bei Ge 

migungen und dergI . auch derjenige? zu dessen Gunsten die 

handlung vorgenommert wirfr. Mehrere Gebührenpflichtige haften 

als Gesamtschuldner, 

§ 4, 

QebgEr~~p~r~2~ß 

(1) Von der Verwaltungsgebühr sind befreit~ 

- 3 -



7 
- ..J -

1 . öffentliche ~rmen- oder Krankenans t a l ten , Waisenhäuser ? 
mildtätige Stiftungen s owie öffen tliche und priva te Anstalten , 
Gesell s chaften , Vere ine und Unternehmen , di e überwie gend ge
meinnützige oder wohltätige Aufgaben h3ben; 

2. Kirchengemeinden und die mit Korpora ti onsrechten ausgest a tte
ten Religi onsgesell schaft en s owie sonstige kirchliche und 
religiöse Gesellschaften; 

3. öffentliche Schulen , Universi t ä t en und Ho chschul en ; 

4 , Behörden des Bundes und der Länder s owie all e öffentlichen 
Anstalten und. Kassen , di'e für Rechnung des Bundes oder des 

Landes verwa lte t werden oder diesen gl eichgestellt sind . 

( 2) Di e GebUhrenfreiheit wird den Gebührenpflichti gen jedQch nur 
dann gewährt, wenn die gebührenpflichtige Handlung notwendi g i st, 
um Aufgaben zu erfüllen , welche ihnen nach ihrer Satzung oder 
sonstigen bi ndenden Rechtsvorschri fte n obliegen . 

§ 5 

~~EE~~~ß§E!~~dl~e 

(1) Die Höhe de r Gebühr en richtet sich nach dem 3nliegenden T3rif o 
Bei der Bere chnung nac h dem Wert ist der Wert des Gegenstandes 
z , Zt o der Vollendung der Amtshandlung maßge bend u 

( 2 ) ' Soweit für den Ansa tz der Gebühr ein Spielraum gegeben i s t , 
is t die Höhe de r GebUhr unter Berücksichtigung des Umfanges und 

der Schwi.eri_gkei t . de r Sache? de s Zeit aufwands? der Bedeutung 
für das bür ge rliche Leben und der Leistungsfähigkeit des Zah

lungspflichtigen f es tzusetzen o 

§ 6 

Ba!~ . .fI2::1§.±.§.e;e,g 

Werden be i Amtshandlungen besondere bare Auslagen notwendig , so 
sind Isie zu erstfltten? auch wenn die Amtshandl ung selbst gebühren
frei bleibt . Für die Erhebung gelten §§ 7 und 8 ent sprechend . 

,.. 
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§ 7 

!äl~2:ß!.:~ i ~ _ P~., g~ :.t2iihr 

Die Gebühr ist spätestens dann zu entrichten? wenn der Besche id' 

die Genehmigung? das Zeugnis uSW o ausgehändig t wird . Sie kann 
durch Postnachnahme erhoben werden . Die Gebühr kann auch schon 

gefordert werden ~ bevor die Amtshandlung ausgeführt wird . 

§ 8 

~~.§!l.ß,§E e i~~'~12]!Eß. 

Die Gebühr wird i m Verwal tun gszwangs verfahren beigetrieben. 
Eines förmlichen Bescheides bedarf es nicht . 

§ 9 

gG 1?,i.,thE.§!l.§,.!.E1.§ifliß];:!P .. K ~n~. ge bÜ!lr~perlaß 

eJl Auf Antrag kann Unbemitte lten di e Gebühr ermäß i gt oder erlass 
werden o Über die Ermäßigung oder den Erlaß entscheidet bei 
Beträgen bis zu 7 , - DM der Dienststellenleiter , be i Beträgen 
über 7 ?- DM de r Dezernent 

§ 10 

A 1?l~EE:SE.K , .9.Sl!E. ~2:lEEc ~n.§hn~ ... y QQ._.hp. tr .§..g~E: 

(1 ) \/ird die Amtshandlung abgelehnt, so ist 1/10 bis 1/2 der 
Gebühr zu entrichten . Ablehnungen .wegen Unzuständigkeit sind 

gebührenfrei " 

(2) Wird ein Antrag zurückgenommen~ wenn mit der Ausführung 

der beant r ag ten Amtshandlung berei ts be gonnen worden ist ? ist 
1/10 bis 1/4 der GebUhr? mindes'tens abe r eine Gebühr von 0,10 

zu entrichten 

(3 ) 
(' 

Wenn der Antrag aus entschuldbarer Unkenntnis gestellt wU 

da , kann Gebührenfr eiheit gewährt werden . 

, § ., 1 
.L_ 

Rechtsmittel _ .... _----

Gegen die Gebühr sind 'die in den §§ 69 ff des Kommunalabga bel1 
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gesetzes in Verbindung mit § 45 MRVO NI' . 165 vorgesehenen Rechts
mittel zuge las sen. 

§ 12 

InkrEdttre ten -- -"- . ...... _._-_. -- ... -

(1) Diese Gebtihrenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentli
chung in Kraft , 

(2) Mit ihrem Inkrafttreten tritt die VerwaltungsgebUhrenord
nung der Stadt Kiel vom 19 11 . 195; (Ki eler Nachrichten vom 
31 , Dezember 1953 und Schl o-H Volkszeitung vom 31 . Dezember 
1953) außer Kraft 



Anlage 
zur Vcrwsltungsgebührenordnung vom ._u 

Gebührentarif - ---.. ---.. _-,_. _._-

I Gemeinsa me Gebühren für alle Ämter , s oweit nicht bei diesen 
etwas anderes bestimnrt ist: 

I Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen~ 
A uswei se 1.lSW 2 , 50 DM 
Die GebUhr kann bei Beglaubigungen, die mit ge

ringer Arbeit verbunden sind ? ermäßigt werden auf 1 , 30 11 

und bei solchen, die mit größerer Arbeit verbun
den sind ? erhöht werden bis auf 

Für einfache Zeugnisse und Bescheinigungen in 
Angele genhcj_ ten von unterge ordne ter Be deutung 
ermäßigt sich die GebUhr auf 

2 . Abschriften je sngefangene Seite 
mindestens jedoch 

3 Schriftliche Auskünfte je angefangene Seite 

4 , Zweitausfertigungen eines verlorengegangenen 

Ausweises, einer Quittung, eines Miet-, Pacht
oder sonstigen Vertrages oder einer anderen 
schriftlj.chen Erklärung je angefangene Seite 

5. DruckstUcke von Ortssatzungen, Plänen ? Dienst-.. 
QnWei8ungen~ Hausordnungen, Steuerordnungen~ 

Vordrucken usw . je nach Kosten der Herstellung 
und VervielfältLgungen 

6 Schriftliche Aufnahmen von Anträgen oder Er
klärungen~ die von den Beteiligten zu ihrem 

- 2 -. 

6 , 30 11 

1 , 30 11 

0 , 70 11 

0 ,70 DM bis 
4,-- 11 
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Nutzen gewünscht werden, durch städtische Verwal

tungsangehörige - je angefnnge~e Seite -

mindestens jedoch 

7. Genehmigungen? Erlaubnisse? Ausnahmebewilli

gungen u . ti . zum unmittelbaren Nutzen der Betei

ligten vorgenommene Amtshandlungen, soweit sie 

nicht besonders in diesen Tarif aufgenommen 

worden sind 

8 ~ Zahlungserinnerungen für rückständige öffentlich

iechtliche Forderungen? insbe sondere öffentli

che Abgaben einschließlich der zugehörigen Zin

sen und Zuschläge 

9 , Wird eine zweite oder weitere Ausfertigung 

einer Bescheinigung, Genehmigung , eines Zeug

nisses usw , in einem Arbeitsgang mit der Ur

schrif t hergestellt, ist die Hälfte der GebUhr 

für die erste Ausfertigung zu zahlen, mindestens 

jedoch eine Gebühr von 

10 , Bereitstellen eines Arbeitspl~tzes und 

Überlassen von Unterlagen zur Einsicht oder zum 

Herstellen von Abzeicbnungen und Auszügen 

aus Plänen , Akten und Btichern ~usw" wenn der 

Arbeitsplntz länger als 2 Stunden in Anspruch 

genommen wird, je Tag 

mindestens abe r 

11 0 Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 

11 0 Beerdigungsscheine 

1 2 . Genehmigungen zum Ausgaben und Umbetten einer 

Leiche und der damit verbundenen Überwachung 

- 3 -
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13 0 Genehmi gungen zur Einüs cherunG 

14 . Aufbe wahrung von Fundsachen im Werte 
bis zu 20 , - DM 
( kann bei verhiltnismäßig ge ringem Wert er -
lassen werden ) 

im Vierte von 21, - bis 50, - DM 

im Wer te von 51 ) - "100 ?-" 

im Werte von 101 ~ - 11 300 ? _ 11 

3 v n H " i m We r te über 300 , - DM 

zuzüglich 1 v . H. des 300 ,- DM übersteigenden 
Mehrwertes , 

15 0 a ) Bescheinigung für die Ab-

meldung e ines Fahrzeuges~ das länger 

a l s 1 Jahr aus dem Verkehr gez ogen 
wird (§ 27 Ab s , 5 StVZO ) 

b) Bewilligung einer Frist nach § 27 Abs . 5 
Satz 1 StVZO 

c) Bescheinigung über die vorübergehende 

Stillegung eines Fahrzeuges ~ür die 

Daue r von weniger a ls e i nem Jahr 

16 . Bearbe i t ung von Mitteilungen über Sicherungs

übe e ignunGen von Kraftfahrzeuge n und Anhängern 

17 . Einze l auskünft e über die Anschriften von Kraft

fahrzeugführern, Bes te hen eines Versi cherungs

schutzes, Tag der Zulassung u . ä , (mündl iche 
Auskünfte s ind gebührenfrei) 

18 . Zweite und jede wei tere Aufforderung an Kraft

fahrzeugführern zu~ Vorführung ihrer Fahrzeuge 

gern . § 29 StVZO (die erstmalige Auffo rderung 
ist gebührenfrei) 

bis 3 , -- DM 

1 , -- 11 

2,-- " 

1,-- 11 

0 , 50 11 

2?-- 11 

1 , -- " 

2, -- 11 
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2.9 , Nachprüfung der Mängelheseitic,ung aufgrund 
rter Mängelberichte . 

20 . Sammelverzeichnisse nach § 24 Satz 3 StZVO 

a) für die erste Ausfertigung 

b) für jede weitere gleichzeitig ausgestellte 

Ausfertigung 

c) für die Ergänzung oder Berich tj.gung der 

Sawmelverzeicbnisse (ohne Rücksicht auf 

die Zahl der Verzeicbnisse) 

21 0 Bescheinigungen über di e Befreiung von den 

Vorschriften über das Zulassungsverfahren 

nach § 18 hbs , 2 Ziff o 1 StVZO 

22 .. Zustimmungserklärungen der örtlich zuständiL,en 

Behörden zur Behandlung von Anträgen durch 
glei chge ordnete auswärtige Behörden nach 

§ 68 AbS n 2 StVZO 

23 , Erlaubnis nach § 5 AbS a 1 stVO 

24 . Ausnabmegenehmig~ng noch § 19 Abs . 3 Satz 1 

und AbS a 4 in Verbindung mit § 46 Abs o 2 StVO 

25 , Ausnahmegenebmigung zum Führen von Fabrrädern 

mit Hilfsmotor durch Personen unter 1 6 Jahren 

(§ 67a Abs o 5 StVZO ) 

26 , Bereitstellen von Trauzeugen aus dem Personal 

des Standesamtes je Zeuge 

- 5 -

2 - - DM , 

11 
)? --

1 
__ 11 

~ 

2, __ 11 

3?--
Ir 

11 

2,- -

3,--

11 
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27 , Aus künfte und Bescheilligungen ' aus den standes

amtlichen Sammelakten des Archivs 

Schulamt 

28 2 . Ausferti gung von Schulzeugnissen 

29 . Privatunterrichtserlaubnisschein 

30 . Zweitschrift dieses Unterrichtserlaubnis

sche ines 

31 . Zeugnisse für Qie Erlangung des Armenrechts 

a) Dllgcmein, je Schein 

b) von Renten- und Arbeitslosenunterstützungs 
empfängern, je Schein 

c) von Arbeitslosenfürsorgeunterstützungs- und 

Fürsorgeunterstützungsempfängern, je Schein 

32 . Zweitschrift eines verlorengegangenen Flücht

lingsausvreise s 

'53 " Prüfung d'er Lagepläne zu Bauge suchen und für die 

Eintragung der Baufluchtlinien in diese Pläne 

- 6 -

2, -- DM 

4 , -- 11 

1 , 30 11 

2,50 11 

4,-- 11 
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Wenrt Lagepläne ergänzt bzw o neu geferti[t werden 

müssen, sind außer der vorstehenden Gebühr die 

der Stadt entstehenden Selbstkosten als bare 

Auslagen zu erstatten , 

34 Abstecken der Baufluchtlinien eines Grundstückes 
und einmalige Prüfung der Ausführung 

I wenn bei einem Grundstück eine Bauflucht-

linie abzustecken ist 

2 . wenn bei einem Grundstück mehrere Bauflucht

linien abzustecken sind, für die erste Bau

fluchtlinie 

für jede weitere Baufluchtlinie 

Die Gebühren ermäßigen s ich um 50 %, wenn ört

liche Messungen nicht erforderlich sind , 

35 0 Abstecken der Straßenfluchtlinie ej.nes Grund-

f stückes, wenn bereits die Baufluchtab

steckung vorausgegangen ist , und einmalige 

Prüfung der Ausführung 

a) bei einer Fluchtlinie 

b) bei " mehreren Fluchtlinien für die erste 

c) für jede weitere 

Wenn die Straßenfluchtlinien gleichzeitig 

Baufl~chtlinie ist, gelten die Sätze zu 

U:r 0 :' 34 'J: ",' 

36 . Ist bei den Absteckungen zu 34 0 und 35 , auch 

die örtliche Angabe von Straßenhöhen erfor

derlich, wird für jec\..e Position ein Zuschl8g 
von 50 % erhob~n , 

- 7 -

J)~ 25,--

25,--

12, 50 

12,50 

12,50 

6 "' 0 , ) 
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37 Angabe von Grenzabständen für ein Grundstück 
einschl . einmal i ger Prüfung der Ausführung 

Wenn zusätzliche Messungen ausgeführt werden 
müsse n ? weil di e Grenzen nicht erkennbar sind, 
treten zu der vorstehenden Ge bühr die der 
Stadt ent s tehenden Selbstkosten als bare Aus
la gen hinzu , 

Für j ede QE.=L_.A.ntr~ß. wiederholte Absteckung oder 
Prüfung der Bau- oder Straßenfluchtlinien und 
für jede wiederholte Angabe oder Prüfung der Straßen

höhen oder der Grenzabstände e ines Grundstückes wird 
di e Hälfte der Sätze zu 2iff . 34 - 37 berechne t u 

Für das Abstecken der Bau- und Straßenfluchtlinie 
im fr eien Gelände oder an noch nicht ausgebauten 
Straßen werden 50 ~ Aufschlag berechnet . 

38 0 Abzeichnungen aus Kartenwerken und Auszüge 
~us ti egenschuftsbüchern für j ede angefan
gene 1/2 Stunde 

39 , Bescheinigungen zu Beleihungen für Kreditan

stalten 
~enn örtliche Grenzfeststellungen ausgeführt 

werden müssen, sind außer der Gebühr die der 
Stadt durch die Vermessung entstehenden Selbst

ko sten bIs bare Auslagen zu erstatten . 

40 . Vervielfältigungen von Karten und Plänen, je 
nach Ko sten der Herstellung und Vervielfäl

tigung je Stück 

41 . Schriftliche AuskUnfte tiber Anliegerbeiträge 

- 8 -

2,-- 11 

7 , 50 11 

1, -- DM bi's 

25, -- DM 

1 " ' ,--
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42 Schriftliche Auskünfte mit PI on über NeuBn
schluß an die 'Sta dtentwässerung . 

43 . Erla ubni s des Stubbenrodens in städtischen 

Forsten und Parks 

44 . Tagesge nebmigungen für Straßenhändle r , j e Tag 

Bau8ufsichtsamt 
---~ ... ---_._--

45 . Einsicht in die Grundstücksakten 

1 , zur Auskunft 

2 . zur Anfertigung von Auszügen 

a ) für je angefangene 1/2 Stunde bi s zu 

2 Stunden 

b) für jede angefangene weitere Stunde am 

gleichen Tage 

c) für Vle i terbenutzung der Akte an den 

fol genden 4 Tagen, je Tag 

46 , Entleihen von Akten je angefangene 6 Tage 

K;; mrnere iamt - ' .. .. - _._-_ .. _--

47 . Anträge auf Gewährung von Darlehen und 
Zuschüssen zum Wohnungsb au bzw o' zur Instand
setzune; von WO:lngebäuden vom Grundstückseigen
tümei, wenn die Anträge durch Auszahlung der 

Darlehnssumme zum Tragen )~ommen 

,/ 

1,/4 % des bewilligten Betrages, mind~stens 
_ ausgenommen Mittel, für die eine Gebührener

hebung durch die Bewilligungsstelle für un

zul~ssig erklärt wird -

- 9 -

" 

,I 
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Stadtkasse 

43 .. Kontoauszüge je Konto und J ahr 

49 , Bescheini gungen über die Grundstücksabga ben 
je Konto 

50 . Bescheinigungen übe r den Stand e ine s ~teuer

kontos 

51 . Zahlungserinnerungen, wenn nicht Mahnungen 
erfo r derlich sind 

52 . Zweitschriften von Zahlungsaufforderunge n 

53 . Steuer -Unbe denklichkeit s bescheinigungen 

51 . Ermittlungen und Feststellungen aus den 

Steuerkonten und sons ti gen Kont enkarten , 
Zeitbuchstreifen oder Akten, wenn die Arbeit 
länbere Zei t erfordert, für jede angefangene 
halbe Stunde 

Steueramt 

55 . Zwei t schrift eines Heranziehungs- oder 
Vorauszahlungsbescheides 

560 Bescheinigung über die Anmeldung eines stehen
den Gewerbes nach § 15 der Gewerbeordnung 

57. Ermittlungen oder Feststellungen aus Hebe 
rollen , Sa chbüchern , Akten ~ Anmeldelisten, 
Karteien usw . fUr jede angefongene Stunde 

58 . Absch~ift der Listen übe r An-, Ab- und Ummel
dung von Gew~rhebetrieben für jede angefangene 
Sei te 

0 , 70 11 

1 ,30 I! 

0 ,70 11 



Zu Punkt der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Stadtr einigungsaus schuß 

Stadtreinigungs- und Fuhramt 
Kiel, den 13. Januar 1958 

l3etrjfft: 

Drucksache '· 49 

Änderung des Ortsstatuts' betr. Reil1igung .ö~fentlicher . Wege 
vom 14. 1..1932 . 

aerichterstatter: ' St,adtrat Ritter 

Aritrag: Die folgende Satzung wird beschloE;sen: 

1. Nachtrag 
zinn Ortsstatut betreffend Reinieung öffentlicher Wege 

Vom 1958 ,. 

Aufgrund des § '5 des' Gesei~es über die Reinigung öffentlicher 
Wege vom 1. Juli 1912 (GS .. S .• 187) in der jetzt geltenden Fassung hat die Ratsversa~mlung mit Genehmigung des Oberbürger
meiste'rs der StadtKi~l - Ordnungsamt ... 'voJ.n .•....•.. ~ ..•.•.•• folgenden N'achtragbeschlossen: 

' : 

Art. I 

, § l .des .ortsstatuts betreffend die R.einigung öffentlicher Wege 
vom: 14. Januar 1932 erhält folgende Fassung: 

11 §1 

. 'Die Verpflichtung' zur polizeimäßigen Reinigung öffent
licher Wege aufgrund des Gesetzes VO ... Yl 1 • . Juli 1,912 
wird, soweit' sie die Befreiung der Bürgersteige von 
S,chn~e und E,is und .das Bestreuen der Bürgersteige' 
mit abstumpfenden Stoffen betrifft, für die über\\Tle
gend dem inneren Verkehr der Ortschaft dienenden 
Wege innerhalb der geschlossenen Ortslage den Eigen
tümer, bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht 
belastet sind, unter Ausschluß der Eigentümer den 
Erbb'auberechtigten der angrenzeilden Grundstücke 
auferlegt. 11 

Art. II 

Der Nachtrag tritt mit de:m 1. des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft . 

- 2 -
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Das Ortsstatut betr. die Reinigung öffentlicher Wege bestimmt, daß die 
Befreiung der Bürgersteige von Schnee und Eis und das Bestreuen bei 
Glätte den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke auferlegt wird. 
Das Liegenschaftsamt hat beantragt , diese Bestimmung dahin zu ergänzen, 
daß bei Erbbaugrundstücken diese Verpflichtung den Erbbauberechtigten 
auferlegt wird. Das Rechtsamt hat folgender .naßen Stellung genommen: 

"Das Rechtsamt ist der Auffassung, daß eine Verpflichtung des Erbbaube
rechtigten zur Befreiung der Bürgersteige von Schnee und Eis und bei 
Schneeglätte zum .Bestreuen der Bürgersteige mit abstuLYlpfenden Stoffen 
schon nach dem geltenden Rechtszustand aufgrund des Orts statuts besteht. 
Denn das Erbbaurecht ist ein grundstückS gleiches Recht, das wie das Eigen
tum am Grundstück behandelt wird. Alle Vorschriften, die sich auf Grund
stücke beziehen, finden auf das grundstücksgleiche Erbbaurecht entspre
chende Anwendung, soweit sich nicht aus dem Inhalt, Sinn und Zweck oder 
aus den Sondervorschriften für das Erbbaurecht etwas anderes ergibt. 
Dieser Rechtsgedanke ist nicht auf das private Recht be s chränkt, sondern 
wirkt auch ~m öffentlich-rechtlichen Bereich. Folglich treffen die in de m 
Orts·statut den Eigentümern der jeweiligen Grundstücke auferlegten Pflich
ten au'ch den Erbbauberechtigten. Dennoch hält es das Rechtsamt in Über
einstimmung mit dem Liegenschaftsamt für erforderlich, das genannte 
Orts statut durch eine ausdrückliche Überbürdung der Pflicht zur Reinigung 
der Bürgersteige von Schnee und Eis usw. auf den Erbbauberechtigten zu 
ergänzen. Wenn auch der Erbbauberechtigte nach unserer Auffassung auf
grund der Rechtsnatur seines dinglichen Rechts die für den Grundstücks
eigentümer bestehenden Vorschriften zu" beachten und zu befolgen hat, so 
ist es im Interesse der Rechtsklarheit doch angebracht", diese Verpflichtung 
durch eine entsprechende Fassung de s Orts statuts eindeutig zum Ausdruck 
zu bringen, damit eine evtl. Berufung auf die Unkenntnis der Rechtslage 
ausgeschlossen wird. 11 

Der Stadtreinigungsausschuß h2.t der ' Änderung zugestimmt. 

Das Ordnungsamt ist um die nach § 5 des Wegereinigungsgesetzes erforder " 
liehe Zustimmung gebeten worden. 

Ritter 
Stadtrat 

/ 



Der MC1' 'c:m-rrt 
Ga!:'tennussc uß 

Ti efb f.1.Uc. mt 

LU P unkt ,,., :1 e r Taß"es ordn ung 

Kiel , den 2<) . JanUH' 1958 

Be tr . : ---
B. E . : --
AntI'''''''' . -~ 

Dritt er N2chtraß zu r Bet riebsordnunG für die Feue r
b est~ttun3sanlaGe J er St ~dt Kiel 
Stadt r ät in Hinz 
Fol::.:.; nJc I' Dri ttC l' N8.: htrcJ.~ zu r 13et r L:: bsordnung f ür die ~i' e u erb e Ed:;ntt un_; sanLl~c der Stn ,lt Ki el wi rd beschlos[.,en : 
Drittsr Nachtraß zur Betri e b~ordnung f~r die Feue r
be stcJ.ttun~sa21 a3c Jc~ Stadt Kie l 

Vom ...• . . • .... . •.. 1958 
Au f Grund. des § 7 de r Vc rordnun~ zur Durchfti.hruns des :8' e l1.e rbc:;t.lttun~)se;e se tzes vom 10 . AUGust 1938 (Ro' :·Bl . I 8 . 100e ) in der "J.:lsstmß vom 24 . l~pril 1942 ( RGB1 . I 8 . 242 ) und der §§ L~ und 6 des KOID.IilUna l a b Q; .:lben3esetzes vom 14 . Juli 1893 (GS . S. 152) in der zur Zeit gi1tigen FassunG haben ~btsverso..mm lunß und Obe:cb ~i. r ,jerffie ister mit GCrJ ehrü ::,unc; des Innenmi niste r s des Landes Sch1 eswirsHols te in den nachsteh enden Nnchtrae zu de r von ihnen b eschlossenen Betriebsordnunc; e rlassen : 

§ 1 

'Die Gel t un3sdau er cler ~etI i ebsordnung f i r aie :?eu e rbestnt t un:;sanLJ.[je der Stadt Kie l vom 17 . Januar 1952 und des Eroten unj Zueiten N.:tchtrc:..l.G6s zur Betri eb s ordnung f J. r die ]j' euerbestattungsan1n~e d e r St adt Kiel vom 26 . :·l.ugust 195L!·/2L~ . I ~ _ r z 1955 vvi rd ~ber den 31 . l :_ .rz 1958 hindu~ ~lUf 3 J abJ."' e v erl cln,-)ert . 
Die s er N,lchtro.c tritt ~,,-m 1. April 1958 in Kraft . 

ICiel, -Ien . . .. . .. . ...... . 
S t au t K i e 1 

Der ~ r a.::;istra.t 
Obe rb i.i.rgc rm~; ist <.: r Bür~ c rm e i s t e r 

B c ~ r Ü n dun u :;)ie Gü 1 tiR'l:ei tsdau<:r derB-et;rIeb's'ö'rdnung-Iür die F eue rb c stattungs anl age der Stadt Kie l vom 17 . J anuar 1952 und de s Ersten und Z\7ei ten n.:1. chtra ~~ es i st v on der Au _ sicht sbehörde, dem Inne nministe r des Landes Schles~ls-Ho 18tcin, auf 3 Jahre b egrenzt wor den . Sie H;.uft am 31 . J':[c.rz 1958 ab . Daher i st ein n eu e r Beschlu ß dUI Ch die RC). tsvc rsD..mrn lun~: no t~7e ndi g . jind8runse n sind nicht v or3esehen . 
De r Drit te Nacht r llg bedarf der Genehllüßung der Aufsichtsbehörde , des Innenmi JJ iste rs des Landcs SchleswiC';···HolstGin . Sie· wird 11geme i n auf 3 Jahre bc~renzt . 
DGr Gartenau8fJchuß hat in oGinGr Sitzung aiD 8 . 1 . 58 e inGt L J. ..... .J.li ~, ~ uge stir.nmt. 
Die Be tri eb so rdnung i n ~; r z . Zt . gu1tigen Fassung ist bei ge f ÜGt . 

Schub ert 
Stadtra t 



B~Uaus schuß 
hefbauamt 

Zu Punkt der Tage~ordnunK_ 

Kie l , den 13. Februar, 

Drucksache 93 

1958 

ktr_~.J~ 9 . Na chtrag zur Gebührenordnung für die Benutzung der . s tädtischen Kanalisationsanlag en im Stadtbezirk Kiel 
Bericht~r,statter : Stadtbaurat Prof . Jen sen 
}..ntrag : Der folgende Na chtrag wird b es chlossen : 

9 . Na chtra.ß._ 

zur Gebührenordnung für die Benutzung der städtis chen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel 

Vom ••••••••••••••• 1958 

Auf Grund der §§ 4 und 8 des Kommunal abgabengesetzes vom 14 . Juli 1893 (GS S. 152) in der jetzt ge ltenden Fassung hat die Ratsversammlung folgende Gebiilirenordnung beschlossen : 

Einziger Paragr~~ 

Die Geltungs dauer der Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel vom 2 . Januar 1924 (Kieler Zeitung und SchleswigHolsteinische Volkszeitung vom 4 . März 1924) in der Fassung des 5 . Nachtrages zur Gebührenordnung für die Benutzung der s tädtischen Kanalisationsanlagen im Stadtb ezirk Kiel vom 17 . April 1952 (Kieler Nachrichten und Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 12 . Mai 1952) und des 6 . Nachtrages zur Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel vom 9 . März 1955 (Kieler Nachrichten und Schleswig- Holsteinische Volkszeitung vom ' 19 . /20 . März 1955) wird bis 31 . März 1959 verlängert . 

Kiel , den 

S t a d t K i e 1 
Der Magistrat 

1958 

Ob erbürge rmeist er Stadtbaurat 



Begründung 

Die Geltungsdauer der Gebührenordnung für die Benutzung 
der städtischen Kanalisat i onsanlagen im Stadtbezirk 
Kiel vom 2 . J anuar 1924 in der Fassung des 5 . und 6 , Na ch 
trages i st bis zum 31 . März 1958 beschränkt worden . Es 
wurde angenommen , daß es in der Zwischenzeit möglich ge 
wesen vJire , das gesamte Entwässerungsrecht in Kiel neu zu 
ordnen . Di e Frage über die Form der neuen Bemessung konnte 
durch den vom Bauausschuß eingesetzten Unterausschuß no ch 
nicht endgültig gekl ä rt we rden . Eine weit e re Vorb e reitung s 
zeit ist nötig . Da raus e rgibt sich die Notwendigkeit , die 
bisherig e Gebührenordnung noch über den 31 . März 1958 hin
aus gel t en zu l assen . Durch Beschluß der Rat sve rsammlung 
war in einem 8 . Nachtrag eine Befristung bis zu dem genann
ten Zeitpunkt aus gesproche n worden . 

Die GebUhr beträgt für j e den SpUlabortsitz einstweilen 
noch 30 , 00 DM järhlich . 

Diese r Nachtrag muß vom Herrn Innenministe r des Landes 
Schleswig-Holstein genehmigt werden . 

Der Bauausschuß hat der Vorlage in seiner Sitzung vom 
6 . Februar 1 958 einstimmig zugestimmt . 

J ensen 
Stadtbaurat 
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B~uausschuß 
hefbauamt 

Zu Punkt der Tages~~dnung 

Kiel, den 13. Februar 

Betr .: Übernahme des in der Gemeinde Kronshagen anfallenden - Schmutzvlas s ers in das BUlker System der Stadt Kiel 
Berichterstatter: Stadtbaurat Prof . Je n se n - -_.~~...;.. 

1958 

f:r1:t rag :- Dem Abschluß eines Vertrages mi t der Gemeinde Kronshagen betr . Übern8hme des in kronshagen anfallenden Schmutzwassers in das Bülker System der Stadt Kiel nach dem dieser Vorlage bej.gefügten Entwurf wird zugestimTnt . 

Aus gehiingt : I VertrCtgsplan 

Begründunß.!.. 

Die Geme inde Kronshagen hat den entwässerungstechnischen Ausbau des Gemeindegebiet es beschlossen und beabsichtigt, die anfallenden Schmutzwasser im Trennsystem unter Verzeicht einer eigenen Kläranl a ge abzuführen . Sie ist daher an die Stadt Kiel mit der Bitte herangetreten , die Abwäss e r in das Bülkcr System zu übernehmen , nachdem festge s tellt we rd en konnte , daß eine eigene Kläranlage wirtschaftlich und hygienisch weniger vorteilhaft für die Gemeinde Kronshagen sein würde . Der Anschluß an das Kieler Ent wässerungsnetz Vi ird sovlohl vom 'ivasserwirtschaftsamt Schleswig als Quch vom Landes amt für Wasserwirtschaft des Ministeriums für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten befürwo:r.-tet . Technisch bietet die Ubernahme des Schmutzwassers in das Kanalnetz der Stadt Kiel keino SchvJierigkeiten . Die städtischen Anlagen brauchen aus diesem Grunde nicht erweitert werden . Die Anschlußstelle an das Ki eler Kanalnetz s oll in der Gutenbergstraße liegen . Alle Anlagen bis zur Anschlußst elle werdenvon der Geml3inde Kronsha.gen ausgeführt . Der Ausbau der Kanalisation i n Kronshagen erfol gt in Bauabschnitten . Mit dem 1 . Bauabschnitt , der einen Sal11Il1elkanal wam EichkrilppelvlCg ab , eine Pumpstation , eine Druckrohrle i tung und -ei nen Gefällkanal bis zur Anschlußstell e an das städtische Kanal netz der Stadt Kiel umfaßt , soll im Frühjahr 1958 begonnen worden . Das zu vereinbarende Entgelt nach § 6 des Vertragsentwurfes decken die Anlage- und Betriebs:<::osten der Stadt Kiel und hält s ich auch für Kronshagen , wie es ausdrückli ch gewünscht wird , in wirtschaftlich tragbaren Grenzen . 
Etwai ge Meinungsverschiedenheiten nach Abschluß des Vertrages über die Auslegung und Erfüllung sollen unter Ausschluß dos ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht geschli chtet werden . 
Es wird um Zustimmung zum Abschluß des Vertrages gebe ten ; 
Der Bauausschuß hat der Vorlage in seiner Sitzung vom 6. Februar 1958 einstimmig zugestimmt. 

Jens en 
Stadtbaura t 

---



Zwischen der Stadt Kiel , vertreten durch den Magistrat - Tief
bauamt -, im fol genden kurz "Stadt Kiel" genannt 
und 

der Gemeinde K:conshagen - vertreten durch den Bürgermej,ster -, 
im fo l genden kurz "Gemeinde Krons hagen" genannt 

wird folgend er Vertrag geochlossen : 

§ 1 

Die Stadt Kiel verpflichtet sich, das in der Gemeinde Kronshag~ 

anfallende Schmutzwasse r bis zu eine r Menge , di e bei 150 I/Ein" 
wohne r und Tag 12000 Einwohnergleichwerten entspricht , unter de~ 

in den' fol genden §§ genannten Bedingungen für die Dauer dieseS 
VertraGes abzunehmen . 

§ 2 
. pdl (1) Schmutzwässe r sind alle Abwässer , die nicht Regenwasser 81 , 

insbesondere die durch den hauswirtschaftlichen Gebrauch verunt~ 
nigten Wä sse r ei. ns ehl . der festen menschlichen Abgänge (Fäkal i6J1)' 

soweit diese durch Aborte mit Spüleinrichtung abgeleitet werdeP1 

und die flüssi gen Ausscheidungen von Menschen und Tieren . 

( 2 ) 
JlV 

Niederschlags- , Grund- und Sickerwasser werd en nicht abgenO 

men und müssen anderweitig abgeleitet werden . Es ist daher iIIl 

Trennxstem zu entwässern . 

§ 3 
In die Entwä sserungsanlage dürfen Stoffe nicht hineingebracht 
werden , deren Einleitung nach den jeweiligen OrdnungsbehördliC~ 
Vorschrift en be ider Vertragsparteien verboten ist . 

§ 4 
Die Ge~einde Kronshagen übernimmt die Herst ellung , den Betrieb 

und die Unterhe.l tung der für die Ableitung der Schmutzvvässer et' 
ford erlichen Anl agen bis zur Anschlußstelle an das Kieler Kanß~'1 

. te 
netz in der Gutenb ergs traße- lt. anliegendem Plan und verpfl1Cb 

sich , die Bedingungen di eses Vortrages durch entsprechende vot~, 
s chriften und Maßnahmen einzuhalten . Hierzu gehört eine regeJ.J1le.tl 

ßige Reinigung des Krons hagener Kanalnetzes bis zur AnSChlUßst ~cr. 
le . AblaGerungen, die den Frisehezustand des Abwassers be eintt~ 
tigen , müssen ohne Verzug beseitigt werden . 



I 
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§ 5 
(1) Die Stadt Kiel gestattet der Gemeinde KronshaGen den Bau der 
notwendißen EntwäsGo rungsanlagen , sowei t erforderlich , auf städti
schem Gebi e t . Für die Verl egung de r Druckrohrleitung und des Ge
f iillkancns 2uf städt i s elwffi Gebiet zahlt die Gerne inde Kronshagen 
ein jährliches Ane rkennungsentgelt von DM 50 , 00 (Fünfzig 00/100 

Deuts dhc 11ark) . 

( 2 ) Die Stadt Ki ol übern :i.mmt keine Haftung für Schäden an der 
Druckrohrleitung , die durch die Verle gung in öffentlichen Straßen 
entstehen können . 
Andererseit s hc.lt elie Ge me ind e Kronshagen der Stadt Kiel sämtli 
che Schti. den und Ansprüche von dar Hand zu halten , die ihr durch 
die VerleGunG, den B(;trieb und dio Unterhaltung der Lei tuneen auf 
städtischeu Gebiet entstehen können . 

Wird aus Gründen des Straße nb aues , der Verkehrssicherhei t oder 
aus sonstigen Gründen des öffentlichen Int er es ses eine Uml egung 
der Druckrohrle itung oder des Gefällkanals notwendig , so hat die 
Gemeind e KronshClgen diese Umlegung nuf Anfordern der Stadt Kiel 

innerhn l b angemessene r Frist auf eigene Kosten durchzuführen . 

( 3) Die Durchführung dieser Bauma ßnahme hat im Zuslliümenwirken 

mit dem Tiofb auamt de r Stadt Kiel zu erfolgen , das oine ordnungs

mäßi~e AusfUhrung verlangen kann . Grundl age de r BauausfUhrung 
sollen die betreff end en DIN-Vorsehriften und die Lnndesbauordnung 

für Sehleswie- Holstein sein. Das Tiefb auClmt der Stadt Kiel be 
hält sich die BauClbnCl hme vor. 

(4) Noch Beendigung der Arbeiten übergib t die Gemeinde Kronshagen 
dem Tiefb~uQmt eine Bestandsze ichnung der Zentralanlagen und 

einen Übersichts plan des eigenen KanCllnetzes und bei Ausweitung 
dieses Net zes und der Anlagen entsp r echende Ergänzungszeichnungen . 

§ 6 

(1) Für die MitbenutzunG der Kieler EntvJässcrungs nnlagen und zur 
anteilmüßigen Erstattung der Betriebs - und Unt erha ltunes1cost en 

dieser Anlaßen zahlt die Gemeinde Kronshagen an die Stadt Kiel 
für j eden cbm Abwasser ein Entgelt von 6,6 Dpfg. 

( 2) DieG cr Bet r og e rhöht si ch prozentual bei einer allgemeinen Er

höhung der Stromkosten in Kiel 

- 3-
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( 3 ) Sollt en sich die Kosten für die Übernahme des Abwassers dut~ 
don Bau (; iner be s oIlde ren Anlage , wie z . B. eines Zen tralkl.ä rwcrH:e5 

e r höhen , behä lt sich die Stadt Kie l eine angemessene Erhöhung d~ 
V t' Ent geltes vor . Sollt en s ich die Vertragsschließend en auf dem e 

handlungsweße übe r das sich danach e r gebende Entgelt nicht e iDit 

entscheidet das Schicsgcricht nach § 10 endgültig . 

§ 7 
Di e von der Stadt Kiel zu übernehmende Abwasse r meng e wird dur~ 1 
eignete U:1sse r meßvo rri chtungcl1 oder anha nd des StromverbraucheS ,. 

tJUßf gestellt . Der Stromve r brauch je Kubikmeter Ab",vassc r würde c rs 

bei de r . Inbetriebnahme der Anlnge und später jährlich einmal Da\! 

mi tt e 1 t . Be idc Vertr8gspart o ien b eh,ll t en si eh vor , auch ZYlis che~' 
ze itlich den errechneten Wert zu überprüfen . 

§ 8 

Das an die Stadt Kiel zu zahl ende Ent ge lt ( § 6 ) 

nat lichen Able seperiode zu berech nen und binnen 

Tagen ~ln di e St etdtkasse Ki.e l unt e r Überreichung 

nach nähe r e r VercinbClrung zu za hl en . 

§ 9 

~( 
i st nach j ed et ) 

Gine r Fris t vo)'1 

eine r AbrechJlutIß 

(1 ) Dieser Vertrag tritt am 1 . April 1 958 in KrClf t und gilt bie 

, ~t 
( 2 ) Fr:)." Beide Ve rtra gspnrtc i en können den Ve rtrag bi nnen einer I 

2 J 2hren zum Schluß ,eines Kalenderj ahres , e r stmalig zum )l ' ~ von 
oitle zember 1977 , kündigen . Zu e inem früheren Termin kann wegen 

vertragsvvidrißen Ver haltens de r ande r on Part ei ohne Einhaltung y 

einer b estimmten Frist ßekündigt werden, nachdem erfol glos gc!Jl
8 

dßI 
und im Schie dsverfahr en (§ 10) dies e s Ver halten bestätigt wut 

t( 
Bei Streitigke i t en üb e r die Ausle gung und Erfüllung dieses vst

oi 'C 

§ 10 

ges wird im Einze l fetll ein Schicdsecricht eingesetzt , in det S J t 
Partei einen Schiedsrichte r beruft . Der Vors itzende wird vO.r1 d

e
e: 

Abwetssorteehnischen Ve r einigung gestellt . Die Ent s che idung die~ 
Schi e dsgericht s so ll ma ßgeb end sein . Die Kosten des ve rfahre~:~ 
de r unt erl i ege nde Teil . Der ordentliche Re chtsweg wi rd ausgeS 

§ 11 
. ett 

Dieser Vert r aß wi r d 2-fnch ausge f ertigt . J ede Vcrtragspetrte1 

hält eine Ausfertigung . 

Ki el , den 

S t a d t K i e 1 
Der Magist r at 

Kro nshngen , den 

Gemeinde Kronshngon 
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Zu Pu~n~k~t~ __ ;~ __ d_e~r~T~a~g~e~s~o~r~d~n~u~n~g 

Bau aus s c h u ß 
Hochbauamt -

Kiel, den 3. Februar 1958 

Drucksache 78 

Betr .s Bauliche Unt erhaltung des Ki eler Stadtklosters. 
B.E.: Stadtbaurat Prof. Jensen 

Antrag: Die bei der baulichen Unterhaltung des Kie~ Stadtklosters erforderliche Archi tektenleistun[.. ·, ist durch das Hochbauamt unentgeltlich zu übernehmen. 

Begründung 

Die Entwurfsarbeitcn und die Bauleitung für den Wiederaufbau des Kieler Stadtklosters na ch den Kriegszerstörungen wurden aufgrund eines Beschlusses des damaligen Fachausschusses für Hochbau vom 1.7.1947 vom Hochbauamt der Stadt Kiel unentgeltlich übernownen. Auf die Zahlung einer Entschädigung für diese Leistungen des Hochbauamtes durch das Kieler Stadtkloster wurde seinerz eit vorzichtet, weil das Kieler Stadtkloster eine gemeinnützige Stiftung ist, die in engster Verbindung mit der Stadt verwaltet wird und der Stadt auf dem Gebiete der Altersfürsorge wesentliche Leistungen von dcr Hand hält. Nachdem der Wiederaufbau des Stadtklosters abgeschlossen ist, ~teht nunmehr die Frage der baulichen Unterhaltung zur EntSCheidung, Es wird vorgeschlagen, daß sich die Stadt Kiel aus den gleichen Gründen, die damals zur entschädigungslosen Übernahme der Architektenleistung für den Wiederaufbau des Stadtklosters geführt haben, nunmehr auch dazu entschließt, die ArchitektG~leistung für die laufende Unterhaltung der Ba ulichkeiten des Kieler Stadtklosters unentgeltlich zu übGrnehmen. 
Der Bauausschuß hat der Vorlage in seiner Sitzung am 5.12.1957 einstimmig zugestimmt . Diesem Beschluß hat sich der Finanzausschuß am 28.1.1958 ebenfalls einstimmig angeschlossGn. 

Jen s en 
Stadtb aurat 



Fürsorgeausschuß 
- Fürsorgeamt • 

Betrifft: 

Zu PUl!~Lger Tagesordnung 

Kiel. den 28. Januar 1958 

Drucksache 57 

Spende der Firma Esso·AG, Verkaufsabteilung Kiel 
Berichterstatter: Stadtrat Engert 

Antrag: Der Leistung außerplanmäßiger Ausgaben für die Ausschmückung der städtischen Alters· und Pflegeheime bei der neu zu schaffen
den Haushaltsstelle 4011/772 - Verwendung zweckbestimmter 
Spenden - in Höhe von 1. 000 DM wird zugestimmt. 
Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch eine 
gleich hohe Einnahme bei der neu zu schaffenden Haushaltsstelle 
!.Q!!/25 - Zweckbestimmte Spenden -. 

!3. _~ _g_.! __ i!. _ ~_ ~ __ l! .. ~ .lt 
Die Firma Esso-AG, Verkaufsabteilung Kiel, Kiel. Holstenbrücke 6, hat 
der Stadt Kiel am 2. 1. 1958 eine Spende von 1.000 DM überwiesen. Der Be
trag ist nach dem Willen des Spenders für die Ausschmückung der städti
schen Alters- und Pflegeheime zu verwenden. 

Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist es erforderlich, den Betrag im ordent
lichen Haushalt zu bewirtschaften. 

Der Fürsorgeausschuß hat der Vorlage am 21. Januar 1958 einstimmig zuge
stimmt. 

Engert 
Stadtrat 



13erufsfeuerwehr 
K i e 1 

,; 

./ " 
, ' 

Drucksach'e 69 
-----~. - .... -----r 

Kiel, den 31. Januar 1958 

Betrifft: Beschaffung e ines VW -Gebrauchtwagens für die Berufsfeuerwehr , '. .,' I 
• 

Beri~hterstatter! Stadtrat Kowa lew sky , 

Antrag: Der nachs t ehenden Sofortentscheidung wird nachträglich zuge
stimmt; 

Gemäß § 106 'dO. s t'imme ich einer außerplanmäßigen Ausgabe 
bei der neuenHaushaltsstelle J..l/6. 984 - Personenkraftwagen -
in Höhe von 3. 500, - - DM zu. 

Zur De ckung ist das Haushalts s oll der Haushaltsstelle J..l/672 
- Unterhaltung des Lk:riebsinventars - um 3.200, - - DM zu 
kür zen. Der llestbetrag von 300, -- DM ist aus dem Verkaufser
lös für den unbrauchbaren Wagen - Haushaltsstelle J..l/23 -
gedeckt-

Der Personenkraftwaeen Kr - 2068 - Daimler-Benz - der Berufsfeuerwehr war im Haushaltsjahr 1957/58 für eine Grundüberholung vorgesehen. 
Der Wagen stammt aus dem Fertigungsjahr 1939 und hat einen Treibstoffverbrauch von 16 - 18 ltr. je 100 km. Ersatzteilbeschaffung ist im Augenblick zwar noch möglich, doch wird es für die nächsten Jahre Schwierigkeiten bereiten, diese zu beschaffen. 

In dem Kostenanschbg wird von der Fa . Daimler-Benz ein Betrag von 4.763,40 DM für die Grundüberholung angegeben. Diese Summe erscheint außerordentlich hoch und s teht in keinem Verhältnis zum möglichen Gewinn. 
Die Mittel für die Grundüberholung waren im Haushaltsjahr 1957/58 in der Pos. 71/672 eingeplant, jedoch nicht in dieser Höhe. 
Unverbindliche Umfragen haben ergeben, daß für einen Betrag von 3.000 -3. 500 DM ein VW -Gebrauchtwagen mit einer wahrscheinlichen Lebensdauer von 8 - 10 Jahren zu beschaffen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß ein Volkswagen erheblich weniger Treibstoff und Unterhaltung erfordert als der grundüberholte Dcümle r-Ben z , 
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Außerdem i s t der VW. für den Betrieb der F e uerwehr nicht nur wirt
schaftliche r> sondern auch universeller zu verwende n als der Daimler
Benz. 

Da die Grundüberholung des Daimler-Benz-Wagens zur Erhaltung der 
Verkehrssiche rhe it sehr dringlich war> die Beschaffung eines VW. -
Gebrauchtwagen s gleichze itig auf Schwie rigkeiten stößt und ein Pkw. 
mit Rücksicht auf den Alarmdienst nicht entbehrt werden kann, wurde 
um eine Sofortentsche idung be im Herrn Oberbürgermeister nachgesucht. 

Aus o. a. Gründen wird daher gebeten, der Sofortentscheidung des Herrn 
OberbürgermeÜ":J t ers auf Beschaffung eines VW. -Gebrauchtwagens zuzU
stimmen. 

Kowalewsky 
Stadtrat 



DER STADTPFÜSIDENT Kiel , den 6. Februar 1958 

B~tr .~ ·Umbesetzung des Kriegsopferausschuss es. 

Berigh~erstatter: Stadtpräsident Dr. Sievers 

Antrag : :Bur das durch 1'od us dem Kri egsopferauss chuß 
a:J.sges chiedene bürgerliche Mitglied 

Frau Anna S t r u c k m a n n 
wird neu gewählt: 

Begründung: 

Frau Struckmann ist am 17. Januar 1958 verstorben, 80 daß 
die Wahl eines neuen bürgerli chen Mitgliedes notwendig ge

worden ist. 

Dr. Sie ver 8 



. • ./) ';) (tJr ?? 
Sltzung der Hatsversammlun Cf am ,,( v. v<., . ( ~!/ 

b ... g .. " " .......... , ~ .. 

-------------------------------------------------------------------------

N a m e Unterschrift 

------------ - ---- --- -------- ---- -------- - - ------------- ------------------

1. Stadtrat Bade 

2 , Hatsherr Beth 411 

3 .. Hatsherr Book / 
I 

4. Stadträtin Brodersen 

5. Hatsherr Drews 

6 , Ratsherrin Franke 

7 , Hatsherrin Franzius 

8 , Ratsherrin Hansen 

9. Stadtrat Hnrtmann 

10 . Ratsherr Herbst 

lL Hatsherr Hildebrand 

12 , Stadträtin Hinz 
.. 

13 , Ratsh~rr Dr .. Kasch 

14 . Stadtrat Köster 

15 . Stadtrat Kowalewsky 

16 . Hatsherrin Kremer 

17 . Ratsherr '01' " Krieger 

18 . TIatsherr Lüdemann 
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--- - -- ----- -- --------~-- ------- -- - ----------- ---- - ---- - - ---------

Lid , N a m e Unter schrift 
NT . 

- - - - - - " - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - -

19 Stadtr at Lüh r ,., . 

20 . 

2L 

23 " 

24 . 

25 , 

26 . 

27 . 

28 . 

29 

3L 

32 . 

33 

34 . 

35 . 

36 . 

37 . 

38. 

39 . 

40 

4L 

42 . 

43 . 

44 . 

45 . 

Ratsberr Lütgens 

[-{ntsherr lVI arth 

Stad t r at Dr . lVl eicr- Bant 

R atsherr Neumann 

Eatsherr N olt e 

R2.tsherr Ost rowicz 

R ats herr PfaU 

H8:i. sherr Rat z 

Hatsherr Rengel ' 

~ .... ~ .. 

;]J;7; ~I ~ .. 
/fjll///I/U4t/l-i,( 
/~~ 
.- ({/(~~ .. 

tf; . . 1~'4 .... 
/./ V?/iC 

~ , .. .. 11 

~~. 
St.2.dtrnt Hitter ~.' ,~ ~~-/ ~--

Ratsherr Dr , Rüdel 

Stadü'at Schatz 

R2.tshelTin ~chröder 

Hatsherr Schröd e r 

Stad1.l'at Schubert 

Ratsherr Sich elschm..ldt 

Stadtpriisident Dr . Sj evers 

Rat sherr Stams 

Hatsh err Steine1't 

Ratsherr Thaddey 

Hatsherrin Vormey('!.r 

Hatsherrin Wallbaum 

Hatsherr Dr . Wersin 

Ratsherr Westph al 

Ratsherr Willum.eit 

Hatsherr a.~I~{jmanj,:J Jvv\A~( "1-
o ... 11 11 0 



Kurzniederschrif t 
über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 20. Februar 1958 

Beginn: 15. 00 Uhr Ende: 18.55 Uhr 

Vorsitzender : Stadtpräsident Dr. Sievers 
Schriftführer: Ratsherr Pfaff 
Anwesend: ~!~~!E~!~~~' Frau Brodersen, Hartmann, Frau Hinz, E8s-Gil;r;, K;Qm;;l:swsky", Lühr, Dr.Meier-Bant, Ritter, Schatz, Schubert 

Ratsherren : 

Es fehlen 
entschuldigt: 

Es fehlen 
unentschul digt: 

Beth, Boox , Drews, Frau Franke, Frau , Franzius, Frau Hansen, Hildebrand, He~b.st ' \.'~I Dr.KasCh, Dr. Krieger , Lüdemann, I1ti'I'JS •• ~~ · I. Marth, Neumann, Nolte, O strovUQz.;:~Pfß.ff',·' Radke, Rabz , Renger , BI . Rädel, f'rSofir öder,' .. ,~ ,; Frau SChröder, Sichelschmidt , O'I'JEtlfts :, ~ . I Steinert, Thaddey, Frau Vormeyer, Fra u ' Wallbaum, Dr . Wersin , Westphal, Willumeit Frau Kremer 
Stadtrat Bade, Stadtrat Kö s ter, Stadtrat Kowalewskv, Ratsherr Book , Ratsher r Lütgens, Ratsherr Ratz, Ratsherr Dr. Rüdel, Ratsherr Stams 

, ., 

Ausschluß von Ratsherren 
wegen Befangenheit; 

Anwesende des 
Magistrats : 

Anwesende der 
Verwaltung: 

Ober bürgerme i s t e r Dr. Müth.lin& Bürger
meis ter Dr . Fuchs, Stad~baura~~~f.JensEn, Stadtschulrat Dr. Hoffmann, Stadträte: Borchert , Engert und Langbehn ,:.: ~; 

Ma gistra tsdirektor Koeppen, Magistrats
syndikus v. Germar , Magistrats oberrä te 
Gabriel, Dr . Kopp , Materne , Puls, Dl: .Riehber, Dy,OehlöteI, DYi Willing , Mag . Räte: Dröp- ~ per , Müller, B~QQ*msQiBiBQlpa-G ~y.P~penbeIg, Mag . Schulräte : ~F.e8Bä-GBil ~. Meibohm, J Mag . Baudi:r:ektoren : 8eh!oeeie!r, Sauer , willin~l' Mag .Oberrate: DOlo" , SchnoOr, Schulze, \ Mag . Baurat Becker, Direktor Voss, Btir~er ' ~J l 
.... tete! ]3 .. En , ~dCIt" d:o rr Referent Wi tt e .. ",. .. ~ 

. ,' ,: 1 
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Ö f f e n t 1 ich e S i t z u n g 

3. Bericht des Ordnungsausschusses über Lärmbekämpfung. 

Stadtrat Borchert gibt den Bericht. 

4. Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel. 

a) Der Magistrat der Stadt Kiel wird gebeten, beim Deutschen 
Städtetag da hingehend vorstellig zu werden, daß der § 101 des 
2. Wohnungsbaugesetzes insofern geändert wird, daß nicht nur 
für die Län d er Hamburs, Bremen und Berlin Abweichungen von 
den Bestimmungen der ~§ 26, Absatz 1 und 30, Absatz 1 zu
g elassen werden können, sondern für alle Großst ä dte. 

Beschluß: Der Antrag wird an den Finanzausschuß und 
an den Bauausschuß überwiesen. 

b) Der Magistrat der Stadt Kiel wird gebeten, beim Deutschen 
St ädtetag dahingehend vors tellig zu werden, daß die ab 
1958 vorgesehenen jährlichen Kürzungen der Bundeshaus
haltsmittel für den sozialen Wohnungsbau um 10% für 5 
Jahre ausgesetzt werden. 

Beschluß : Der Antrag wird ang enommen mit der Änderung, 
daß es statt "beim Deutschen Städtetag" 
heißt: 

"beim Deu tscre n Städtetag, Landesverband 
Schleswig-Holstein" 

c) 1 . Der Magistrat der Stadt Kiel wird beauftragt, beim 
Deutschen Städtetag dahingehend vorstellig zu werden , 
daß nach § 27 Ziffer 1 des 2 . Bundeswohnungsbaugesetzes 
als Wohnungs suchende mit gering em Einkommen diejenigen 
gelten, deren Jahreseinkommen 
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a) bei Alleinstehenden den Betrag von DM 3 .600,--, 
b) bei Familien mit 2 Familienmitgliedern den Betrag von DM 4.800,--, zuzüglich DM 1.200,-- für jeden weiteren zur Familie rechnenden Angehörigen 
nicht übersteigt. 

2. In Verhandlungen mit der Landesregierung ist sicherzustellen, daß im Prog ramm für Wohnungssuchende mit geringem Einkommen neben dem Barackenräumungs- und sonstigen Sonderbauprogrammen ausreichend Wohnungen ohne besondere Zweckbindungen gefördert werden, über die das Wohnungsamt verfügen kann. 

3. Die städtischen Richtlinien für die Gewä hrung von Mietbeihilfen sind entsprechend Ziffer 1 zu ändern . 

Beschluß : Die Ziffern 1 und 2 des Antrages werden 
angenommen mit der Änderung, daß es statt "beim Deutschen Stä dtetag" heißt: 

"beim Deutschen Städtetag, Landesverband 
Schleswig-Holstein" . 

Ein Antra g der SPD-Fraktion, die Ziffer 2 des Antrages darüber hinaus auch an den Magistrat zur Verhandlung mit der Landesregierung zu verweisen, wird mit 20 : 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen abg elehnt. 

Die Ziffer 3 des Antrages wird an den 
Finanzausschuß, an den Fürsorgeausschuß 
und an den Wohnungsausschuß verwiesen. 

d) Der Magistrat wird beauftragt, in Verhandlungen mit der Landesregierung sicherzustellen , daß ein ins Gewicht fallender Teil der allgemeinen Wohnungsbauförderungsmittel für 1958 für die Stadt Kiel ohne jegliche Zweckbindungen seitens des Landes gegeben wird. 
Die mit diesem Kontingent erstellten Wohnungen sollen bevorzugt jungen Kieler Familien mit Kindern zugeteilt werden , die in den vorherrschenden Sonderbauprogrammen keine Berücksichtigung finden können. 

Beschluß: 

Wird an den Finanz aus schuß und an den 
Wohnungsausschuß verwiesen. 
Die Formulierung "jungen 
Kieler Familien" im Absatz 2 
ist begrifflich zu klären. - 4 -
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e) Im außerordentlichen Haushalt 1958 ist unter Pos . 641 -Wohnungswesen die Aufnahme eines Kommunaldarleh ens in Höhe von 1 Million DM einzusetzen . 
Die damit geförderten Wohnun g en sind ausschließlich für beim Wohnungsamt registrierte Wohnungssuchende der höchsten Dringlichkeitsstufe vorzusehen, die in ausgesprochenen Elendsquartieren ( Gartenbuden, Dachkammern, Kellerwohnungen , Ruinenresten usw .) hausen. 
Auch kommen hierbei Wohnungssuchende nicht in Frage , deren Wohnungs versorgung im Rahmen anderer Sonderbauprogramme möglich ist . 

Beschluß : Der Antrag wird an den Finanzausschuß 
verwiesen. 
Die Absätze 2 und 3 sind redaktionell 
zu überprüfen . 

Ein Zusatzantrag der Fraktion Kieler 
Block mit folgendem Wort laut : 

"Die Fraktion Kieler Block beantragt , 
künftighin bei der Vert eilung der Lan
desmittel f ü r den öffentlichen Wohnungs
bau besonders solche Antragsteller zu 
berücksichtigen, die im Laufe der letzten Jah re noch keine oder nur Landesmittel 
für höchstens ein Bauvorhaben erhalten 
haben . " 

wird an den Finanzausschuß verwiesen. 

- 4 -
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5. Der 1 . Ände rung des Durchfü hrungs planes Nr . 1 - Teil 11 - für 
da s Bau g ebiet Andreas-Gayk-Stra ße/Hafene tra ße/Fleethörn/Mühlen
bach/Kurze Stra ße/Schev enb rücke wird zugestimmt. 

Beschlu ß : 

Nach Antrag 

6 . Dem Durchführungsplan Nr . 17 - Teil 1 1 - für das nau gebiet Andreas
Gayk- Straße/Eisenba hndamm/ Hafe ns traße/Holstenbrücke wird zug e
stimmt . 

Beschl u ß : 

Nach Antrag 

7. a) Der 1 . Änderung des Teiles I (Ordnung des Grund und Bodens), 

b) dem Teil 11 ( Ordnung der Bebauung) 

des Durchführungsplanes Nr. 18 für da s Bau gebiet HOlstenstraß e/ 
Andreas-Gayk-Straße/Hafe nstraße/Ei se nba hndamm/Stresemannplatz 
wird zugestimmt . 

Beschl uß: 

8. a) Der von der Werkleitung vorge l egte und von der Wirtschaftsbera
tung AG g eprüfte Jahresabschluß zum 31. März 1957 wird fest
gestellt . 

b) Von dem Reingewinn von 2.563.413,41 DM sind 

1 . 1.109.329,-- DM zur Verzinsung des Eigenkapitals an das 
Kämmer eiamt abzuführen, 

2 . 267.356,-- DM zur Finanzierung der Vermögensabgabe und 

311 . 837 ,-- DM aus der Anpassung der Handelsbilanz an die 
von der Betriebsprüfung der Oberfinanz
direktion aufgestellten Steuerbilanz auf 
das Stammkapital zu übernehmen, 

- 5 -
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3 . 8 74 . 891 , 41 DM zu r Finanzierung von Investitionen an die 
ErweiterungsTÜcklag e abzuführen . 

Beschluß : 
Nach Antrag 

9. Anfrage von Stadtr a t Ha rtmann betr . Bauskanda l in Schl eswig
Holst ein . 

10 . ~± Anfrage der SPD-Fraktion betr . Bauskanda l in Schleswig- Hols tein . 

Stadtbaurat Professo r J ensen be ant wo r t e t die Anfragen . 

Beschluß : 1. Di e Ratsversammlung ist mit dem Vors chlag des Stadt 
b aura ts, die Ange legenheit durch die Bauverwaltung 
und den Vergab eausschu ß weiter z u v erfolgen, ein
verst anden . 

2 . Sobald der Frag enkomplex im Landta g behndelt worden 
is t (voraussichtlich am 3. 3 . 58 ) sind die Anfragen 
von St a dtra t Hartmann und der SPD-Fraktion wieder 
auf die Tage s ordnung zu se t zen, damit über das Er
gebni s der Behandlung b erichtet werden kann . 

11 . 1 . Von de r Landesbank u n d Giro zentra l e Sch leswig- Hols te in wird 
aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufba u ( ECA- Zin sen 
und -Ti lgungen 1957 - Wasserwirt '~chaft) e in Darlehen in Höhe 
von 400 . 000 DM zu nachstehenden Bedingungen aufg enommen : 

Auszahlungskurs : 

Zinssatz : 

Tilgung: 

100 v . H. 

6 % p . a . 
in viertel j ä h r l ich n a chträglichen Raten 
f ä llig . 

Das Darlehen i st nach 3 Freijahren in 
9 g l e iche n Halbjahresraten von 1 6 . 000 DM, 
in 14 g l eichen Halbjahresraten von 
17 . 000 DM und 1 Halbjahresra te von 
1 8 . 000 DM zu tilgen , und zwar erst
malig am 2 5 . 6 . 1961 , letztmalig am 
25 . 12 . 1972 . 

2 . Das Darlehen ist ausschließlich zur Tei l finanzierung des 
Schmutzwasserhauptsamml ers "Ostufe r" von der Kaistraße bis 
zum Karlstal und des Re genwassersammlers vom Vollra tsba ch 
bis zum Karlstal z u v erwenden . 

Bes ch luß : 
Nach Antrag 
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12. Zur Teilfinanzierung der im außerorden~ lichen Haushaltsplan 1957 
für den Bau eines Pflegeheimes an der Wahlestraße veranschlagten 
Haushaltsmittel wird folge rfur Bausparvertrag in Höhe von 710.000 
DM mit der Landesbausparka sse Schleswig-Holstein abgeschlossen : 

1 . Ansparrate 

Sofortige Einzahlung einer Ansparrate in Höhe von 355 . 000 DM . 

2 . Einmalige Abschluß~ühr 

1 v . H. der Vertragssu mme bei sofo r tige r Fälligkeit. 

3 . Zinssatz 

a ) für die Ansparr~te : 

3% p . a . b ei j ährlich n achträglicher Gut schrift 

b) f ür das Bauspar darl ehen: 

5% p . a ., mona t l ich im vor aus f ä llig . 

4 . . Tilgung 

8,44 0 p . a . zuzüglich der durch die fort schreitende Tilgung 
ersparten Zinsen, mona tlich im voraus mit den Zinsen bei vier
telj ährlich n a chträglicher Gutschrift fällig . 

5. Verwaltungs ko . tenbeitra g 

2 % des Bauspardarlehens, f ä llig bei Auszahlung der Vertrags
summe in der Form eines Zuschlag s zum Bauspardarlehen. 

6 . Rückzahlungsmöglichkeit 

Die Landesbausparkasse kann da s Darlehen nicht kündigen, der 
Bauspa rer ist jedoch berechtigt, es jederzeit ganz oder in 
Teilbeträgen zurückzuzahlen . 

7. Änderungen der Spar- und Da rlehensbedingungen 

Änderungen der Bedingungen sind nur mit Genehmigung der Auf
sichtsbehörde der Landesbausparkasse zulässig. Der Bausparer 
kann jedoch innerhalb einer Fri~ von 4 Wochen v e r langen, daß 
die Änderungen der Bedingungen auf seinen Vert rag keine An
wendung finden. Sofern der Vertrag noch nicht zU@3teilt ist, 
kann die Landesbausparkasse den Vertrag kündigen und das Spar
guthaben ausbezahlen. 

8. Kündigung 

Der Bausparer kann seinen Vertrag jederzeit mit der Wirkung 
kündigen , daß er sein Sparguthaben spätestens 3 Monate nach 
Eingang der Kündigung zurückerhält, sofern der Betrag 1/4 
der Zuteilungsmasse der Bausparkasse nicht übersteigt. 

9. Sonstiges 

Im übrigen gelten die Spar- und Darlehensbedingungen der Lan
desbausparkasse Schleswig-Holstein für den Tarif 2. 

Beschluß: 
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13 . Die anliegende "Ve rwaltungs g ebührenordnung der Stadt Kiel" 
wird genehmigt. 

Beschluß : 

14 . Die folgende Satzung wird beschlossen : 

1. Nachtra g 
zum Ortsstatut betreffend Reinigurg öffentlicher Wege 

Vom 1958 

Aufg rund des § 5 des Ge s etzes über die Reinigung öffentlicher 
Wege vom 1 . Juli 1912 (GS . S .187 ) in der jetzt geltenden Fas
sung hat die Ratsversammlung mit Genehmigung des Oberbürger
meisters der St adt Kiel - Ordnungs amt - vom •......••••..... 
folgenden Nachtrag beschlossen : 

Art. I 

§ 1 des Ortsstatuts betreffend die Reinigung öffentlicher 
Wege vom 14 . J a nuar 1932 erhält fol g ende Fassung : 

,,§ 1 

Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung öffent
licher Wege aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1912 
wird, soweit sie die Befreiung der Bürgersteige von 
Schnee und Eis und das Bestreuen der Bürgersteige mit 
abstumpfenden Stoffen betrifft, für die überwiegend dem 
inneren Verkehr der Ortschaft dienenden Wege innerhalb 
der geschlossenen Orts lage den Eigentümer, bei Grund
stücken , die mit einem Erbbaurecht belastet sind, unter 
Ausschluß der Eigentümer den Erbbauberechtigten der an
grenzenden Grundstü cke auferle gt . " 

Art. Ir 
Der Nachtrag tritt mit dem 1 . des auf die Bekanntmachung fol

genden Monats in Kraft . 

Beschluß: 

., 
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15. Folgender Dritter Nachtrag zur Betriebsordnung für die Feuer
bestattungsanlage der Stadt Kiel wird beschlossen: 

Dritter Nachtrag zur Betriebsordnung für die Feuer
besta ttungsanlage der Stadt Kiel 

Vom • . ... ... ....... . . . . 1958 

Auf Grund des § 7 der Verordnung zur Durchführung des Feuer
best a ttungsgesetzes vom 10 . August 1938 (RGB1 . I S . lOOO) in 
der Fassung vom 24 . April 1942 (RGBl . I S.242 ) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom 14 . Juli 1893 (GS. S . 152) 
in der zur Zeit gültigen Fassung haben Ratsversammlung und Ober
bürgermei s ter mit Genehmigung des Innenministers des La ndes 
Schle swig-Holstein den nachstehenden Nachtrag zu der von ihnen 
beschlossenen Betriebsordnung erlassen : 

§ 1 

Die Geltungsdauer der Betriebsordnung für die Feuerbestat t ungs
anlage der Stadt Kiel vom 17 . Janu ar 1952 u n d des Ersten und 
Zweiten Nachtrages zur Betriebsordnung für die Feuerbestattungs
anlage der St a dt Kiel vom 26 . August 1954/24 . März 1955 wird 
über den 31 . März 1958 hinaus a uI 3 J ahre verlä ngert . 

Dieser Nachtrag tritt am 1 . April 1958 in Kraft . 

Kiel , den .... . ........... . 
S t a d t K ie 1 
Der Magistrat 

Obe r bürgermei s ter Bürgermeister 

Beschluß : 

16 . Der folgende Nachtrag wird beschlossen : 

9 . Nachtrag 

zur Gebührenordnu ng für die Benutzung der städtischen Kanali
sationsanlagen im Stadtbezirk Klel 

Vom ... . .... . ..... . .. 1958 

Auf Grund der §§ 4 u nd 8 des Kommunalabgabengese t zes vom 14 . 
Juli 1893 (GS S . 152 ) in der jetzt geltenden Fassun g h a t die 
Ra tsversammlung folgende Gebührenordnung beschlossen : 

Einziger Paragraph 

Die Geltungsdauer der Gebührenordnung für die Benutzung der 
stä dtischen Kanalisationsanlag en im Stadtbezirk Kiel vom 2 . 
J a nuar 1924 (Kieler Zeitun g und Schleswig- Holsteinische Volks
zei tung vom 4 . M;· rz 1924) in der Fassung des 5 . Nachtrages zur 
Gebührenordnung für die Benutzung der stä dtischen Kanalisations
anlagen im Stadtbezirk Kiel vom 17 . April 1952 (Kieler Nachrich-
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ten und Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 1 2 . Mai 195 2 ) und des 6 . Nachtrages zur Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbe zirk Kiel vom 9 . Mä rz 1955 (Kieler Nachrichten und Schleswig-Hols teini s che Volksz eitung vom 19 . /20 . Mä rz 1955) wird bis 31 . Mä rz 1959 v erlängert . 

Kiel , den 1958 
S t a d t K i e 1 

Der Magistrat 

Oberbürgermei ster 

Beschluß : Auf Antrag von Ra tsherr Beth erhält der einzige Paragraph folgende Fassung : 
"Die Geltungsdauer der Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel vom 2 . J a nuar 1924 (Kieler Zeitung und SchleswigHolsteinische Volks zeitung vom 4 . Mä rz 1924 ) in der gegenwärtig geltenden Fas s ung wird bis 31 . März 1959 v erlängert . " 

Nach Antrag 
Dem Abschluß eines Vert rages mit der Gemeinde Kronshagen betr . Übernahme des in Kronshagen a nfallenden Schmutzwassers in da s Bülker System der Stadt Kiel nacb dem dieser Vorla g e beigefüg t en Entwurf wird zugestimmt . 

Tuch An~ t\ _' -:' ;t ... S' i 't'"'!H' ll g:g n .:d:. ('!Umme~ Beschluß : 
°'('\ 1 r.'. ~~t L ~ : ' .. '. ~ ~lf--. ~~ '1 >~ { ./ .. 

mit der Änderung , 'daß de r erste Satz i m § 6 Abs . 3 
des yertrag~~~~rtit .. ~ .,~ "Sollten sich die Kosten für die Ubernati tw~ssers durch den Bau zusätzli ch e r Anlagen erhöhen, behält sich die Stadt Kiel eine angemessen e Erh öhung de s Entgeltes vor . 

18 . Die bei der baulichen Unt erhaltung des Kieler Stadtklosters erforderliche Archit ektenle istung ist durch das Hochbauamt unentge ltlich zu ü bernehmen . 

Beschluß : 
Nach Antrag 

19 . Der Lei s tung außerplanmäßiger Ausgaben für die Ausschmückung der städtischen Alters- und Pflegeheime bei der neu zu schaffenden Hausha ltsstelle 4011/772 - Verwendung zweckb estimmter Spenden - in Höhe von 1 . 000 DM wird zugest immt . 
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Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch eine 
gleich hohe Einnahme bei der 1E U zu schaffenden Haushaltsstelle 
4011/25 - Zweckbestimmte Spenden - . 

Beschluß : 

20 . Der nachstehenden Sofortentscheidung wird nachträglich zuge
stimmt : 

Gemäß § 106 GO stimme ich einer außerplanmäßigen Aus gabe bei 
der neuen Hausha ltsstelle 71/6 . 984 - Personenkraftwagen -
in Höhe von 3 . 500 , -- DM zu . 

Zur Deckung ist das Haushalt s soll der Haushaltsstelle 11/672 
- Unterhaltung des Betriebsinventars - um 3 . 200 , -- DM zu 
kürzen . Der Restbetra g von 300 , --DM ist aus dem Verkaufser lös 
für den unbrauchba ren Wagen - Haushaltsstelle 71/23 - gedeckt . 

Beschluß : 

Ant! . 

21 . Für das durch Tod aus dem Kriegs opferausschuß ausgeschiedene 
bürgerliche Mitglied 
Frau Anna S t r u c k man n 
wird neu gewählt : 

Frau Christel H ans ma n n, Kie l , illestr. 8-10 

Beschluß : 

22 . Es werden folg ende Neubesetzungen von stä dtischen Ausschüssen 
beantragt: 

1 . P e rsonalausschuß : 
bisher Ratsherr Winkelmann , 

2 . Ordnungsau sschu ß : 
bisher Ra tsherr Winkelmann , 

jetzt Ratsherr Kurt Pfaff, 
Kiel , Klopstockstraße 9 

jetzt Ratsherr Edgar Radke, 
Kiel-Wik, Knivsberg 4 
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3 . Feuerwehrausschuß : 
b i sher Ratsherr Winkelmann, j etz t Ratsherr Edgar Radke 

4 . Polizeibeirat : 
bisher Ratsherr inkelmann, jetzt Ra t sherr Edgar Radke 

5 . Sportaus schuß : 
bi she r Ratsherr Dr . Kasch, 

6 . Familienfürso rgeau s schu ß : 
bisher Ratsherr Nolt e , 

7. Juge ndwohlfah r t saus schuß : 
bisher Ratsherrin Franzius , 

8 . Verg a beausschuß : 
bisher Ratsherr Herbst , 

9 . Kriegs opferau sschu ß : 
bisher Ratsherr Hildebrand , 

Beschluß : 

Nach Antrag 

jetzt Ra tsherr Alexander 
Ostrowicz , Kiel, Krummbogen 

34 

jetzt Ratsherr Ostrowicz 

j etzt Ratsherr Os trowi cz 

j etzt Ratsherr in Irmgard Kremer! 
Ki el , Kirchhofal l ee 69 

jetzt Ra tshe r rin Kremer 

23 . Neuwahl des Schriftführers der Ratsversammlung 

Es scheidet aus : 

Ratsherr Pfaff 

Es wird neu gewählt : 

Ratsherrin Kremer 

Beschluß : 

Nach Antrag 
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24 . Verschiedenes. 

IL ~ ;j I .". /)/J(t 1/ z/()' 
St adtpräsident 

nIl! ~/f ~ / 
Schriftführe 

(.~·(({t7'1<J.1 M 

Ratsherrin 





Kurzniederschrift 

über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 20 . Februar 1958 

Beginn: 1 9 . 00 Uhr Ende: 19 . 05 Uhr 

Vorsitzender : Stadtpräsident Dr . Sievers 

Schriftführer: Ratsherr Pfaff 

Anwesend : §~~~~~~~~~ ~, Frau Brodersen, Ha rtmann, Frau Hinz 
K8ei5eF, ICooue:ley;,el~, Lühr, Dr . Meier-Bant , 
Ritter , Schatz, Schubert 

Ratsherren : 

Es fehlen 
entschuldip; t : 

Es fehlen 
unentschuldigt : 

Beth, B-eele, Drews , }'rau Franke, Frau 
Franzius , Fra u Ha nsen, Hildebrand , Herbs t, 
Dr . Kasch , Frau Kremer , Dr . Krie~r, Lüde
mann , ]ji:t"gen~, Marth , Neumann, Nolt e , 
Ostrowicz, Pfaff , Radke , ~, Ren ger , 
DF . ~aQL, Schröder, Frau SChröder , Sichel
schmidt , ~t~, Steinert , Thaddey, Frau 
Vormeyer, Fra u Wall ba um , Dr. Wersin , 
Westphal , Willumeit 

St a dtrat Bade , Stadt r a t Kö s ter , Stadtrat 
Kowalewsky , Ratsherr Book, Rat s h err 
Lütgens, Rat sherr Ratz , Ratsherr Dr . Rüdel, 
Ra t s herr Stams 

Ausschluß v on Ratsherren 
wege n Befangenheit : 

Anwesende des 
Magi s tra ts : 

Anwesende der 
Ve r waltung: 

Oberbürgermeister Dr . Mü thling, Bürger
meister Dr . Fuchs , Stadtbaurat Prof .Jen
sen, Sta dtschulrat Dr . Hoffmann, Stadt
räte : Borchert, Engert und La ngbehn 

Me~ierß?8:tIiilQ;i.J?91(t8J? ~88~~e~, Magistrats
syndikus v . Germar , Magistra tsoberrä te 
Qe~Yiel , ~F . ~8~~ , Materne, P~l~, B! . Ri eh
"er, ~YiSeh!~~ er, B! . Willing , Mag . Räte : 
~?@~~9F, Müller , Staatmeäi~inal!~" B! .~
l'QR~~rg , M Qg. ;QaaeiiI elei:!8rel'i I ~ 9RF8 eäey, 
Sa'tleI , Willin~ . Ma~.:B@Me-ee!!ä"e 1 Be!ow, 
gehl'tse!, Sel'!alse, Mag .Daara b Deokel, 
Meß . SeR'tlliFät~ · Dr Sc};;jjjt'lQ l::it. Mei-eeMi, 
~lektoI Voss, BäIgelifleis LeI Bou e!e, 
S~chsdolf, Hefelen t Wibbe 
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8 . Verschiedenes . 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

gibt der Stadtpräsident die in nichtöffent

lich er Sitzung gefaßten Beschlüsse bekannt . 

/- 75/1/& lft/ tS/ ~ rtaL-I- '''h V>- v 

Sta dtp r äsident Ratsherrin 
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NIEDE R SCHRIFT 

über die Sitzung der Ratsversammlung a m 20. Februar 1958, 

Rathaus, R atssaal 

Beginn: 15.00 Uhr Ende: 18. 55 Uhr 

Anwesend: Stadtpräsident Dr. Sievers 

Stadträte: Frau Brodersen, Hartm ann, Frau Hinz, Lühr, Dr. 
Meier- Bant, Ritter, Schatz, Schubert 

Ratsherren: Beth, Drews, Frau Franke, Frau Franzius, Frau 
Hansen, Herbst, Hildebrand, Dr. Kasch, Frau Kremer, 
Dr. Krieger, Lüdemann, Marth, Neumann, Nolte, 
Ostrowicz, Pfaff, Renger, Frau Schröder, Schröder, 
Sichelschm idt, Steinert, Thaddey, Frau Vormeyer, 
Frau Wallbaum , Dr. Wersin, Westphal, Willum eit, 
Radke 

Es fehlen entschuldigt: Stadträte Bade, Köster und Kowalewsky, 
Ratsherren Book, Lütgens, Ratz, Dr. Rüdel und Stam s 

Als hauptam tliche Mitglieder des Magistrats: 
Oberbürgerm eister Dr. Müthling, Bürgermeister Dr. 
Fuchs, Stadtbaurat Prof. Jensen , Stadtschulrat Dr. 
Hoffm ann, Stadträte Borchert, Engert und Langbehn 

Außerdem sind anwesend: Direktor der Stadtwerke Voss , Magistrats
syndikus v. Germar, Magistratsdirektor Koeppen, 
Magistratsbaudirektoren Sauer und Willing , Magistrats
oberbaurat Schulze, Magistratsoberräte Gabriel, Dr. 
Kopp, Materne, Puls, Magistratsräte Dröpper und 
Müller. Magistratsbaurat Becker, Magistratsschulrat 
Meibohm, Referent Witte 

Vorsitzender: Stadtpräsident Dr. Sievers 

Schriftführer: Ratsherr Pfaff 

Schriftführergehilfe: Stadtoberinspektor Knuth 
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1) Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 
16. Januar 1958 

Gegen die Niederschrift über die Sitzung der R atsversammlung a m 16. Januar 1958 werden B edenken nicht erhoben. 

2a) Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

Keine Mitteilungen. 

2b) Mitteilungen des Magistrats 

Neuer R atsherr 

o b erb ü r g er m eis t er gibt als Gemeindewahlleiter bekannt, daß Ratsherr Otto Winkelm ann (Kieler Block) seine Hauptwohnung nach außerhalb Kiels verlegt und m it Schreiben vom 14. Februar 1958 sein Mandat als Ratsherr der Stadt Kiel niedergelegt hat. Als sein Nachfolger ist der in der Liste des Kieler Blocks an nächster Stelle unter lfd. Nr. 28 aufgeführte Herr Edgar Radke festgestellt worden. 

S t a d t prä s i den t verpflichtet den neuen Ratsherrn Radke nach § 33 GO durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten und führt ihn in seine Tätigkeit ein. 

Während der Verpflichtungshandlung haben sich die Anwesenden von den Plätzen erhoben. 

- Es wird kein Einspruch erhoben -

,'" 

Stadtrat Bor ehe r t gibt einen Bericht des Ordnungsausschusses über Lärm/ bekäm pfung. Der Bericht ist im Wortlaut dieser Niederschrift beigefügt. 

Stadtrat H art man n bittet Stadtrat Borchert. ihm die Möglichkeit zu geben, den Bericht nachlesen zu können. Sprecher behält sich vor, auf die Angelegenheit zurückzukommen. Er vermißt die Stellungnahmmdes Ordnungsausschusses a) zu dem Problem der rollschuhlaufenden Kinder und b) auf eine Eingabe vom Oktober vorigen Jahres . 

Stadtrat Bor ehe r t erklärt. daß sich der Ordnungsausschuß mit dem Pro
blem der rollschuhlaufenden Kinder bereits befaßt hat, aber noch nicht zu einem 
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abschließenden Ergebnis gekommen ist. Die Eingabe vom Oktober hat auf der Tagesordnung des Ordn ung sausschusses gestanden, ist aber vertagt worden. 

- Kenntnis gen ommen -

4) Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel 

Die SPD-Fraktion hatte an den Herrn Stadtpräsidenten folgenden Antrag gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident ! - Drs. 83 -
Unter Bezugnahm e auf unsere Ankündigung in der Januar-Ratsversammlung beantragen wir, in der Ratsversam mlung a m 20. Februar ds. Js. im öffentlichen Teil unter 3) einen Tagesordnungspunkt 

"Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel" 
vorzus ehen. 

Gleichzeitig bitten wir Si e, i m Anschluß an die Aussprache die anliegend beigefü gten Einzelanträge zur Beschlußfassung zu stellen. 

a) Antrag Nr. 1 

Betrifft: § 101, 2. Bunde swohnung sbaugesetz 

Die Ratsversammlung m öge beschließen: 

- Drs. 84 -

Der Magistrat der Stadt Kiel wird gebeten, beim Deutschen Städtetag dahingehend vorstellig zu werden, daß der § 101 des 2. Wohnungsbau
gesetzes insofern geändert wird, daß nicht nur für die Länder Ham
burg , Brem en und Berlin Abweichungen von den Bestim mungen der 
§§ 26, Absatz 1 und 30, Absatz 1 zugelassen werden können, sondern 
für alle Großstädte. 

b) Antrag Nr. 2 

Betrifft: Kürzung der Bundeshaushaltsmittel für den sozialen Wohnungsbau 
- Drs. 85 -

Die Ratsversammlung m öge beschließen: 

Der Magistrat der Stadt Kiel wird gebeten, beim Deutschen Städtetag 
dahingehend vorstellig zu werden, daß die ab 1958 vorgesehenen 
jährlichen Kürzungen der Bundeshaushaltsmittel für den sozialen 
Wohnungsbau um 10 % für 5 Jahre ausgesetzt werden. 
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c) Antrag Nr . 3 

B etrifft: Wohnungsuchende mit geringem Einkommen 

Die Ratsversammlung m öge beschließen: 

- Drs . 86 -

1 . Der Ma gistrat der Stadt Kiel wird beauftragt . beim Deutschen .. 
Städtetag dahingehend vorstellig zu werden. daß nach § 27 Ziffer 1 
des 2. Bundeswohnungsbaugesetzes als Wohnungsuchende m it ge
ring em Einkommen diejenigen gelten. deren Jahreseinkomm en 

a) bei Alleinstehenden den B etrag von 3.600, -- DM, 

b ) bei Fam ilien m it 2 Fam ilienm itgliedern den Betrag von 4. 800 . -
DM, zuzüglich 1. 200, -- DM für jeden weiteren zur Familie 
rechnenden Angehörigen 

n icht übersteigt. 

2. In Verhandlungen m it der Landesregierung ist sicherzustellen. daß 
im Programm für Wohnungsuchende m it geringem Einkomm en ne
ben dem Barackenräumungs - und s onstigen Sonderbauprogrammen 
ausr eichend Wohnungen ohne besondere Zweckbindungen gefördert 
werden, über die das Wohnungsam t verfügen kann. 

3. Die städtischen Richtlinien für die Gewährung von Mietbeihilfen 
sind entsprechend Z iffer 1 zu ändern. 

d) Antrag Nr. 4 

Betrifft : Wohnungsbau für junge Familien 

Die Ratsversammlung m öge beschließen: 

- Drs. 87 -

Der Magistrat wird beauftragt. in Verhandlungen mit der Landesre
gierung sicherzustellen, daß ein ins Gewicht fallender Teil der allge
meinen Wohnungsbauförderungsmittel für 1958 für die Stadt Kiel ohne 
jegliche Zweckbindungen seitens des Landes gegeben wird. 

Die m it diesem Kontingent erstellten Wohnungen sollen bevorzugt 
jungen Kieler Fam ilien mit Kindern zugeteilt werden. die in den vor
h errschenden Sonderbauprogrammen keine Berücksichtigung finden 
können. 

e) Antrag Nr. 5 

Betrifft: Wohnungsbau für Notspitzen des Wohnungsamtes in Kiel - Drs. 88 -

Die Ratsversammlung m öge beschließen: 
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I m außerordentlichen Haushalt 1958 ist unter Pos. 641 - Wohnungs 
wesen - die Aufnah n e eines Kommunaldarlehens in Höhe v on 1 Mio. DM 
einzusetzen . 

Die damit geförderten W ohnungen sind ausschließlich für beim Woh 
nungsam t registrierte Wohnungsuchende der höchsten Dringlichkeits
stufe vorzusehen , die in aus gesprochenen Elendsquar tieren (Garten
buden, Dachkammern, Kellerwohnungen, Ruinenr esten usw.) hausen. 
Auch kommen hierbei Wohnungsuchende nicht in Frage, deren Woh
nungsversorgung i m Rahmen anderer Sonderbauprogramme m öglich 
ist. 

Stadtrat S c hat z als Sprecher der SPD -Fraktion bezeichnet die Wohnungsnot immer noch als Volksnot Nr. 1 und stellt fest, daß es fast 10 Jahre nach der Währungsreform , fast 10 Jahre nach dem B e ginn des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders immer noch Familien gibt, die ohne ihr Verschulden in B aracken, Ställen, G artenbuden, Dachkammern, Ruinenresten, K ellern und unerträglichen Unterm ieterverhältnissen wohnen. Wohnungsnot ist imme r noch Massennot I 

Die Situation im Bunde ist so, daß der Wohnungsfehlbedarf, vorsichtig auf der Grundlage der Wohnungs zählung 19 56 erm ittelt, immer noch rd. 3,4 Mio. Wohnung en beträgt. Darin sind 700.000 Wohnungen enthalten zur B eseitigung von Elendsquartieren. Für 1958 sind wiederum 500.000 Wohnung en geplant; davon sollen 250.000 m it öffentlichen Mitteln gefördert werden. Leider m uß fest gestellt werden, daß die an sich schon ungenügenden Bundeshaushaltsmittel von 700 Mio. DM auf 630 Mio. DM und die Wohnraumhilfe nach dem LAG von rd. 450 Mio. DM auf 170 Mio.DM zurückge gangen sind. Ein Aus gleich soll durch Sonderprogramme, für die im Jahr 1958 rd. 1,4 Milliarden DM vorgesehen sind, hergestellt werden. Es ist in diesem Hause schon m ehrfach auf die Problematik der Sonderprogramm e m it ihren Zweckbindungen hingewiesen worden und es ist die Frage zu stellen: Wo bleibt der Normalverbraucher? Wo bleiben die einheim ischen jungen Familien? Wo bleiben die alleinstehenden berufstätigen Frauen und Mädchen? Wo bleiben die leistungsschwachen F am ilien, die alten Rentner usw. ? Trotz Sonderprogramme ist eine Finanzierungslücke von rd. 1 Milliarde DM festzustellen. Diese Finanzierungslücke sollen die Länder und Gemeinden schließen. Die SPD ist der Meinung , daß der Bund sich nicht einfach aus seiner Verpflichtung lösen kann. Deshalb hat die SPD ihren Antrag Nr. 2 (Drs. 85) eingebracht, durch den erreicht werden soll, daß die ab 1958 vorgesehenen jährlichen Kürzungen der Bundeshaushaltsm ittel für den sozialen Wohnungsbau um 10 % für 5 Jahre aus gesetzt werden. 
Wie sieht nun die Situation in Schleswig-Holstein aus? Von 1949 bis 1956 sind 150.616 neue Wohnungen erstellt worden. Für diese beachtliche Leistung gebührt allen beteiligten Stellen, den Ministerien, der Landestreuhandstelle und den privaten und ge m einnützigen Bauherrn volle Anerkennung. Es fehlen aber noch rd. 150.000 Wohnungen. Für 1958 plant das Land, wiederum 20.000 Wohnungen zu bauen, davon 13.500 m it öffentlichen Mitteln. Im Schnitt ist ein Förderungsbetrag von 11.500 DM je Wohnung vorgesehen. Alle Fachleute sind sich darüber einig, 
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daß dieser Förderungsbeitrag zu niedrig ist. Diese Ansicht hat auch Herr Dr. 
Kersig im Landtag vertreten. Durch den letzten Erlaß des Landesausgleichsamtes 
betr. Aufbaudarlehen ist außerdem eine völlig neue Situation eingetreten durch 
Kürzung der Mittel und Begrenzung des Personenkreises. Die Konsequenz wird 
sein, daß mehr öffentliche Mittel bereitgestellt werden m üssen, oder aber das 
Programm reduziert werden m uß. Hier zeigen sich zweifellos Gefahren ab für 
den Wohnun gsbau für Leistungsschwache. Um das Wohnungsbauprogramm 1958 
zu sichern, werden Vorgriffe auf die Wohnungsbauförderungsmittel der Jahre 
1959 und 1960 notwendig sein. 

Die Situation in Kiel zeigt einen auf der Grundlage der Wohnungszählung von 1956 
errechneten Wohnungsfehlbedarf von rd. 15.000 Wohnungen. Es werden aber auch 
noch höhere Zahlen genannt. Von 1950 - 1955 ist eine Bevölkerungszunahme von 
4.900 Einwohnern zu verzeichnen. Unverändert seit 1955 gibt es noch 4.200 Woh
nungen in Notwohngebäuden. Ende 1957 wohnten noch 6.111 Personen in Lagern, 
davon 3.609 in Vertriebenenlagern. In den Jahren von 1948 - 1957 sind in Kiel rd. 
26.800 Wohnungen gebaut worden. Dies ist ein beachtliches Ergebnis und Sprecher 
weiß als Fachm ann, welches Maß an Arbeit, Sorgen .. Fleiß und innerer Bereit
schaft hinter diesen Zahlen steht. Die Bauleistung wäre noch größer gewesen, wem 
öffentliche Mittel noch reichlicher und kontinuierlicher geflossen wären. Für 1956 
und 1957 ergeben sich äußerlich besonders imponierende Zahlen. 1956 sind 
3.589 und 1957 sind 3.515 Wohnungen gebaut worden. Wenn man sich aber einmal 
die Frage vorlegt, wieviel Wohnungen m it Mieten bis 1,20 DM/qm Wohnfläche 
und Monat für die Bevölkerungskreise mit geringem Einkommen gebaut worden 
sind, dann stellt man fest, daß es 1956 nur 525 Wohnun gen:: 14,4 % und 1957 nur 
170 Wohnungen:: 4,9 % waren. Die großen Bauzahlen konnten demnach nur er
reicht werden durch reduzierte öffentliche Mittel je Wohnung und höhere Mieten. 
Die von Anfang an gehe gten pessimistischen Erwartungen sind som it bei weitem 
übertroffen worden. 

Bei der letzten Haushaltsberatung ist für leistungs schwache Familien der Weg 
der Mietbeihilfen gefunden worden. Bis zum 1. März wurden in Kiel gezahlt: 
66 Mietbeihilfen nach den Landesrichtlinien, 17 Mietbeihilfen nach den städtischen 
Richtlinien und 6 Mietbeihilfen nach demBundesmietengesetz, das a m 31.8.1958 
ausläuft. Dies ist ein erschreckend ungünstiges Ergebnis. Die wesentliche Ur
sache wird darin zu suchen sein, daß die jetzt gültigen Bestimmungen über die Ge
währung von Mietbeihilfen durch Lebenshaltungs- und Einkommensveränderungen 
überholt sind. Der Personenkreis wird so stark eingeschränkt, daß praktisch die 
vorgesehenen Hilfsmaßnahmen nicht wirksam werden. U,m diese Verhältnisse zu 
verbessern, hat die SPD ihren Antrag Nr. 3 (Drs. 86) eingebracht, durch den ein 
Appell an den Gesetzgeber gerichtet werden soll, den § 27 Ziffer 1 des Bundeswoh
nungsbaugesetzes zu ändern. Außerdem soll an die Landesregierung appelliert 
werden, daß leistungsschwache Familien nicht nur in Baracken wohnen. Besonders 
dringlich ist auch, daß die Richtlinien für die Gewährung städtischer Mietbeihil
fen, wie es Ziffer 3 dieses Antrages vorsieht, geändert werden. Auch die Woh
nungsgrößen und die zeitliche Begrenzung m üssen überprüft werden. 

Zum Wohnungsbau für junge, i m Sinne des Lastenausgleichsgesetzes nicht geschä
digte Familien bittet Sprecher, keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen. Die 
SPD ist für eine intensive Lagerräumung. Baracken und Lager, die geräum t sind, 
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dürfen aber auch nicht wieder belegt werden. Es darf nicht so sein, daß Flücht linge ausziehen und Einheim ische wieder einziehen. Z. Zt. leben 2.402 Einheim ische in Lagern; das ist eine sehr ernste Z ahl. Die SPD wird bei der Haushaltsberatung auf diese Dinge zurückkommen. Das Wohnungsproblem der jungen Familien ist seit Jahren diskutiert worden, aber es ist bisher nichts Ernstliches geschehen. Dieser Personenkreis wird als Stiefkinder des Wohnungsamtes behandelt. Nach dem jetzigen Punktsystem hat er kaum Aussicht, je eine Wohnung zu bekommen. Der Antrag Nr. 4 (Drs. 87 ) der SPD appelliert an die Landesregienmg we gen der Zuteilung eines Kontin gentes an Wohnungsbauförderungsmitteln ohne Zweckbindung. Die mit diesem Kontingent erstellten Wohnungen sollen bevorzugt jungen Kieler Familien mit Kindern zugeteilt werden, die in den vorherrschenden Sonderbauprogrammen nicht berücksichtigt werden können. 
Bei ihrem Antrag Nr. 1 (Drs. 84) geht die SPD davon aus, daß der Wohnungsbau ein wesentliches Instrum ent des Neu- und Umbaues der Stadt Kiel ist. Gute Beispiele sind auf dem West- und Ostufer zu finden. Eine aufgelockerte Bauweise, durchsetzt m it Grünanlagen , Kinderspielplätzen, Ruhebänken usw. wird angestrebt. Die Devise ist: Licht, Luft und Sonne auch in die Wohnung des kleinen Mannes. In den früheren Wohngebieten gibt es nur noch wenige neuzeitlich aufzuschließende Ruinenflächen; wenige Flächen auf dem Ostufer dürften bis 1960 bebaut sein. Schon jetzt konzentriert sich der soziale Wohnungsbau fast ausschließlich nur auf Baulücken. Eine Einwirkung im m odernen stadtgestalterischen Sinne ist nur noch sehr begrenzt möglich. Abgesehen von der Frage, ob Baulücken für den echten sozialen Wohnungsbau noch ausreichend zur Verfügung stehen, erhebt sich die Überlegung a m R ande, ob auf weite Sicht gesehen der Wohnungsbau in Baulücken nicht r isikobehaftet ist. Die Tendenz zum Stadtrand, zur aufgelockerten m odernen Gartenstadt ist unverkennbar. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Stadtplanung, um zukünftigen Entwicklungen gerecht zu werden. Stadterweiterungen durch Entwicklung von Neubaugebieten können nur durch eine nach m odernen städtebaulichen Überlegungen orientierte elastische Planung und durch undogmatische Bauweisen ge m eistert werden. Eine solche Handhabung hat der Gesetzgeber für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin zugelassen. Die Erfahrungen zeigen, daß das, was für diese 3 Stadtstaaten gilt, im übertragenen Sinne für alle Großstädte# auch für Kiel, gelten muß. Daher hat die SPD ihren in die Zukunft weisenden Antrag Nr. 1 (Drs. 84) eingebracht. Dadurch sollen gleichzeitig die auch in Kiel ständig steigenden Schwierigkeiten in der Baulandbeschaffung für den Wohnungs bau behoben werden. 

Der Antrag Nr. 5' (Drs. 88) zieht die Konsequenzen aus der Entscheidung der Ratsv ersammlung bei der Haushaltsberatung 1957. Ein ähnlicher Antrag der SPD ist damals vom Kieler Block abgelehnt worden. Der Antrag wurde an den Finanzausschuß überwiesen. Sprecher erinnert nicht, daß der Finanzausschuß sich in der Zwischenzeit m it dem Antrag befaßt hat. Die SPD legt daher heute den Antrag erneut, wenn auch in veränderter Fassung, vor. Sie will mit dem 1 Mio. DM-Darlehen den Bau von Wohnungen fördern für die beim Wohnungsamt registrierten Wohnungsuchenden der höchsten Dringlichkeitsstufe, d i e in aus gesprochenen Elendsquartieren hausen, aber nur für solche, deren Wohnungsversorgung im Rahmen anderer Sonderbauprogramme nicht möglich ist. Wenn der Wohnungsbau Sache des 
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Bundes, des Landes und der G em einden ist, dann ergibt sich hier eine ganz besondere Verpflichtung der Stadt Kiel. Einem Einwand auf die steigende finanzielle Belastung und die weitere Steigerung des Schuldendienstes kann m it dem Gegeneinwand be ge gnet werden, daß es hier um. Menschen, um Familien mit Frauen und Kindern geht, und daß es nicht zug elassen werden kann, daß diese Menschen, besonders die Kinder , vollends ins Asoziale abgleiten. 
Was hat nun die Stadt Kiel m it ihren eigenen Sonderrnaßnahmen bisher geschafft? Im Jahr 1955 wurden 1,4 Mio.DM Kommunaldarlehen + 7c-Darlehen und 7c-Mittel MaK bereitgestellt. Das Ergebnis war, daß 263 Wohnungen m it einer Miete von 1,10 DM - 1,20 DM/ qm/Monat gebaut und nur durch das Wohnungsamt vergeben wurden. Mit dem ab 1955 von der Stadt g e gebenen Zinsüberbrückungsdarlehen wurden 1.173 Wohnungen in 112 B auvorhaben gefördert. Lediglich bei 771 Wohnungen in 53 Neubauten bestanden Einwirkungsmöglichkeiten des Wohnungsamtes. Sprecher erinnert an die beschwörenden Appelle, die die damalige Dezernentin des Wohnungsamtes, Frau Stadträtin Hinz, an die Ratsversammlung immer wieder gerichtet hat. In die insgesam t 1. 173 Wohnungen sind nur 420 Mietparteien m it über 50 Punkten hineingekommen. Alle Mieten lagen über 1,20 DM/qm/Monat. Das soll kein Vorwurf ge gen die Bauherren sein, ist aber ein wohnungspolitischer Tatbestand. Die Konsequenz daraus wird sein, daß städtische Hilfen gezielter eingesetzt werden m üssen, so wie von der SPD beantragt . 
Zusammenfassend erklärt Stadtrat Schatz: Il Vor uns stehen m ahnend und hilfesuchend unsere wohnungslosen Bürger. Wir können nicht allen sofort helfen! Aber tun wir das Äußerste, wessen wir fähig sind. Das ganze Haus sollte sich in diesem Willen vereinen! Wir bitten um Zustim mung zu unseren Anträgen!!I 

Ratsherr D r e w s stellt fest, daß in den Jahren 1956, 1957 und 1958 im Bundes gebiet jeweils über 500.000 Wohnung en gebaut worden sind. Das ist ein Tatbestand, der auch von der SPD anerkannt werden muß. Sprecher befaßt sich sodann m it den Anträgen Nr. 1 (Drs. 84) und Nr. 2 (Drs. 85) der SPD-Fraktion und erklärt, daß der Kieler Block den Antrag Nr. 1 zunächst an den Finanzausschuß verwiesen haben möchte. Der Antrag Nr. 2 rennt offene Türen ein. denn der Bundeswohnungsbauminister hat bereits beantragt. die 10 %ige Kürzung der Bundeshaushaltsmittel aufzuheben. Der Kieler Block ist aber trotzdem bereit. hier m itzumachen, bittet aber, nicht beim Deuts ehen Städtetag, sondern beim Deuts cheI Städtetag - Landesverband Schleswig-Holstein - vorstellig zu werden. 

Ratsherr Dr. Wer s i n weist darauf hin, daß die gleichen Anträge, die heute hier vorliegen, im Bundestag von der SPD-Fraktion eingebracht worden sind. Es ist nicht einzusehen. warum sich ein Stadtparlament derart in die Gesetzesgebung einschalten soll. Nicht die Ratsversammlung hat Gesetze zu m achen; das ist Sache des Bundestages. Zweifellos wäre es überzeugender und besser gewesen, wenn die SPD-Fraktion sich vorher zu einem gemeinsamen Beschluß mit dem Kieler Block entschlossen hätte, denn nur bei gemeinsamen Vorgehen wird man bei der Landesregierung etwas erreichen können. Im übrigen meint Ratsherr Dr. Wersin, daß man den Wohnungsbau auf jeden Fall aus politischen Überlegungen heraushalten muß. 
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Sprecher befaßt sich dann zunächst m it dem Antrag Nr. 3 (Drs. 86) der SPD und m eint, daß die 3 Ziffern dieses Antrages inhaltlich so verschieden sind, daß über jede einzelne besonders abgestimmt werden m uß. Die Ziffer 1 sollte dem Deutschen Städtetag - Landesverband Schleswig-Holstein - überwiesen werden. In Ziffer 2 sieht Sprecher einen Widerspruch in sich, erklärt aber, daß der Kieler Block bereit ist, auch hier m itzumachen. Auch diese Ziffer sollte an den Deutschen Städtetag - Landesverband Schleswig-Holstein - überwiesen werden. Zu Ziffer 3 komm t Ratsherr Dr. Wersin zurück auf die Worte von Stadtrat Schatz, daß nur 17 Mietbeihilfen nach den städtischen Richtlinien gezahlt werden. Diese Tatsache ist nach Sprechers Meinung entweder darauf zurückzuführen, daß die Mietbeihilfen so wenig bekannt sind, daß man sich scheut, den We g über das Fürsorgeamt zu gehen , oder daß die Mieten in Kiel eben immer noch tragbar sind. Das Frohlocken der SPD über die kleine Zahl von Anträg en ist unverständlich und kann wohl nur damit erklärt werden, daß die Mietbeihilfen auf Vorschlag des Kie. ler Blocks eingeführt worden sind. Ratsherr Dr. Wersin schlägt vor, die Ziffer 3 an den zuständigen Ausschuß zu verweisen. 

In dem Antrag Nr. 4 (Drs. 87) der SPD, der den Wohnungsbau für junge Fam ilien fördern will, wird be grifflich noch einiges zu klären sein; insbesondere m uß die Formulierung 11 junge Fam ilien'! klarer umrissen werden. Die jungen Familien werden m ehr als bisher in das Punktsystem des Wohnungsamtes eingebaut werden m üssen. Der Kieler Block bittet, den Antrag Nr. 4 an den Finanzausschuß zu verweisen. 

B ü r g er m eis t e r erklärt, daß der Antrag Nr. 5 (Drs. 88) der SPD ge genstandslos ist, da in dem im Druck befindlichen Entwurf des Haushaltsplanes 1958 bereits ein Haushaltsansatz von 1 Mio. DM für den Wohnungsbau für Notspitzen des Wohnungs a m tes vorgesehen ist. 

Frau Stadträtin Hin z geht auf die Zinsüberbrückungsdarlehen ein, die die Stadt Kiel ab 1955 zur Verfügung gestellt hat und bemerkt, daß man damals die Hoffnung hatte, daß die m it diesen Mitteln errichteten Wohnungen dem Wohnungsamt zur freien Verfügung stehen würden. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nicht. Es war Sprecherins größte Enttäuschung in ihrer ganzen kommunalen Tätigkeit. Wenn Familien 10 und m ehr Jahre in Elendsquartieren hausen, haben sie den verständlichen dring enden Wunsch nach einer Wohnung. Es ist eine echte Aufgabe der Stadt, diese Familien bevorzugt in Wohnungen einzuweisen. Solange am direkten Bedarf vorbeigebaut wird, kann m an das Wohnungsamt nicht schließen. 

Frau Ratsherrin Wall bau m spricht das Wohnungsproblem der alleinstehenden Frauen an und meint, daß diesen Frauen, die sich im Leben einen Platz erkämpft haben, die besondere Sorge der Stadt gelten m uß. Sie sollten in ein besonderes Programm einbezogen werden; dann könnte man manchen Kummer beheben. Der Ausschuß für Familienfürsorge hat kürzlich das Gartengelände in Hasseldieksdamm besucht und dabei unbeschreibliche Wohnungsverhältnisse festgestellt. Viele Menschen leben dort in unwürdigen Verhältnissen. die einfach nicht mehr beibehalten werden können. Die Menschen drohen ins Asoziale abzusinken. Man muß ihnen helfen, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Durch Mietbeihilfen 
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wird m an dies Problem nicht lösen können. Es ist unbedingt n otwendig , daß genügend Wohnungsbaumittel bereitgestellt werden. 

B ü r g e r m eis t e r kommt auf die Ausführung en von Frau Stadträtin Hinz wegen der Z insüberbrückungsdarlehen der Stadt zurück und erklärt, daß auch er es bedauert, daß es nicht gelungen ist, die m it diesen Mitteln erbauten Wohnungen aussch ließlich für die Notspitzen des Wohnungsamtes zur Verfügung zu stellen. Den größten Teil der Wohnungen hat die II Neue H eimat ll gebaut. Trotz der städtischen Zinszuschüsse konnten die Wohnungen nicht zu einem Mietzins von 1,20 DM/ qm gebaut werden. Da aber die Mieter dieser Wohnung en z. T. andere billige Wohnungen frei g em acht haben , konnte durch diese Um schichtung immerhin ein gewisser Erfolg erzielt werden. 

Ratsherr N 0 1 t e ist der Meinung , daß m an den Mut aufbring en sollte, die Wohnung szwangsbewirtschaftung aufzuheben. Nur dort s ollten Lenkungsvorschriften gelten, wo der Staat Mittel gibt. 

Stadtrat S c hat z hebt hervor, daß alle Möglichkeiten herangezogen werden m üssen, die zur Lösung des Wohnungsproblems führen können. Es kann hier nicht darum gehen, das eine oder das andere zu m achen, sondern es muß sowohl das eine als auch das andere getan werden. Man kann der SPD doch keinen Vorwurf daraus m achen, daß sie sich so sehr für den sozialen Wohnung sbau einsetzt. Stadtrat Schatz appelliert an den Kieler Block, dafür zu sorgen, daß sich auch dessen politische Freunde dieser Auffassung anschließen. Sprecher befaßt sich sodann m it den Vorschlägen der KB-Redner über die weitere Behandlung der SPD-Anträge und ist im wesentlichen mit diesen Vorschlägen einverstanden. Nicht einverstanden ist er m it dem Vorschlag des R atsherrn Dr. Wersin zu Ziffer 2 der Drucksache 86; er bittet, wie beantragt zu beschließen. Die Ziffer 3 sollte an den Fürsorgeausschuß, an den Wohnungsausschuß und an den Finanzausschuß verwiesen werden. In der Drucksache 87 wird m an die Formulierung " junge Familien" noch begrifflich erläutern können. Der Antrag Nr. 5 (Drs. 88) sollte auch nach der Erklärung des Bürgermeisters, daß bereits 1 Mio. DM im Entwurf des neuen Haushalts vorgesehen sind, heute verabschiedet werden; dann erspart m an eine Debatte bei der Haushaltsberatung . 

Stadtrat H art m an n stellt für die Fraktion des Kieler Blocks folgenden Zusatzantrag: 

"Die Fraktion Kieler Block beantragt , künftighin bei der Verteilung 
der Landesmittel für den öffentlichen Wohnungsbau besonders 
solche Antragsteller zu berücksichtigen, die im Laufe der letzten 
Jahre noch keine oder nur Landesmittel für höchstens ein Bauvor
haben erhalten haben. 11 

Sprecher weist darauf hin, daß viele Grundeigentümer, die nur ein Grundstück besitzen, bei der Verteilung der Landesmittel noch nicht zum Zuge gekommen sind. Es sollen daher in erster Linie solche Grundeigentümer berücksichtigt werden, die noch keine Wiederaufbaum ittel erhalten haben. Der Kieler Block ist im übrigen 
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dam it einverstanden. wenn sein Antrag an den zuständigen Ausschuß verwiesen wird. 

Stadtrat S c hat z erklärt. daß die SPD dem Zusatzantrag des Kieler Blocks i m Grundsatz zustimmt. Über die Einzelheiten wird man i m Ausschuß noch sprechen m üssen. 

Stadtrat En g e r t geht aufeiaea Zwischenruf des Ratsherrn Sichelschm idt währ end der Ausführungen von Frau Ratsherrin Wallbaum ein und legt die Gründe dar. die nach seiner Meinung dazu geführt haben . daß die städtischen Mietbeihilfen bisher so wenig in Anspruch genommen worden sind. 

Stadtrat S c hub e r t stellt fest. daß die heuti ge Aussprache das erfreuliche Ergebnis hatte. daß man seine Standpunkte abgetastet hat. Der Kieler Block ist darüber erfreut. daß die SPD nunmehr auch die Mietbeihilfen als wichtiges Mittel zur Beseitigung der Wohnungsnot anerkannt hat. Es ist nur zu be grüßen. daß die Richtlinien jetzt überarbeitet und die Mietbeihilfen besser wirksam werden sollen. 
Im Jahr 1955 hat der Aufsichtsrat der Kieler Wohnungsbaugesellschaft m bH . beschlossen. daß die von der Gesellschaft gebauten Wohnungen grundsätzlich den einkommensschwachen Fam ilien v orzubehalten sind. Auch der Kreis ist ganz klar bestimmt worden. Bei der Beratung der heute vorliegenden SPD-Anträge in den Ausschüssen sollte auch die Frage einmal untersucht werden, ob wirklich alle durch die KWG gebauten Wohnungen i m Sinne des Aufsichtsratsbeschlusses verge ben worden sind. 

Ratsherr B e t h erklärt, daß sich die SPD bisher in erster Linie immer für die Bereitstellung von Geldern für den Wohnungsbau eingesetzt hat und für Mietbeihilfen erst dann, wenn dadurch ein wirklicher Erfolg erzielt werden kann. Es gibt hier kein entweder oder. sondern nur ein Zusammenwirken aller Möglichkeitet 

Stadtrat S c hat z kom mt auf die Worte von Stadtrat Schubert zurück und erklärt. daß der i m Jahr 1955 gefaßte Aufsichtsratsbeschluß, m it dem Sprecher in seiner inneren Einstellung voll übereinstimmt. konsequent durchgeführt worden ist. 

Frau Stadträtin Hin z bestätigt , daß der Aufsichtsratsbeschluß auch vom Wohnungsamt durchgeführt worden ist. 

Beschluß: 1. Der Antrag Nr. 1 (Drs. 84) wird an den Finanzausschuß und an den 
Bauausschuß verwiesen. 

2. Der Antrag Nr. 2 (Drs. 85) wird angen ommen mit der Änderung . daß 
es statt "beim Deutschen Städtetaglt heißt Itbeim Deutschen Städtetag 
- Landesverband Schleswig-Holstein -". 

3. a) Die Ziffern 1 und 2 des Antrages Nr. 3 (Drs. 86) werden ange-. .. " n ommen mIt der Anderung, daß es statt beim Deutschen Städte-
tag" heißt Itbeim Deutschen Städtetag - Landesverband Schleswig
Holstein _It. 
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b) Ein Antrag der SPD, die Ziffer 2 des Antrag es Nr. 3 (Drs. 86) 
darüber hinaus auch an den Magistrat zur Verhandlung mit der 
Landesregierung zu überweisen, wird mit 20 ge gen 15 Stimm en 
b ei 2 Stimmenthaltungen ab gelehnt. 

c) Die Z iffer 3 d e s Antrage s Nr. 3 (Drs. 86) wird an den Finanzaus
schuß, an den F ür s orgeaus schuß und an den Wohnun gsaus s chuß ver
wiesen. 

4 . Der Antrag N r . 4 (Drs. 87) wird an den Finanzaus schuß und an den 
Wohnungs ausschuß ver wiesen. Die Formulierung " junge Kieler Fami
lien" in Abs. 2 ist begrifflich zu klären. 

5. Zu Antrag Nr. 5 (Drs. 88) wird der Abs. 1 einstimmi g b e schlossen. 
I m übri gen wird der Antrag an den Finanzausschuß und Wohnungsaus
schuß verwies en, um die Absätze 2 und 3 redaktionell zu überprüfen. 

6. Der Zusatzantrag des Kieler Blocks wird an den Finanzausschuß ver
wiesen. 

5) Betrifft: 1. Änderung des Durchführung splanes Nr. 1 - Teil II - - Drs. 74 -
Berichterstatter: Stadtbaur at Prof. Jensen 
Antrag: Der 1. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil II - für das 

Baugebiet Andreas - Gayk - Str aße j Hafen str aße j FleethörnjMühlenbachj 
Kurze StraßejSchevenbrücke wird zugestimmt. 

Stadtbaurat Prof. Jen sen erläutert die schriftliche Vorlage anhand von 
Plänen. 

Beschluß: Nach Antrag. 

6) Betrifft: Durchführungs plan Nr . 17 - Teil II - - Drs. 75 -
Berichterstatter: Stadtbaurat Prof; Jens en 
Antrag: Dem Durchführung splan Nr. 17 - Teil II - für das Baugebiet Andreas

Gayk-StraßejEisenbahndammjHafenstraßejHolstenbrücke wird zuge
stimmt. 

Stadtbaurat Prof. Jen sen erläutert die schriftliche Vorlage anhand von 
Plänen. 

Beschluß: Nach Antrag. 
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7) Betrifft : Durchführungsplan Nr. 18 - Drs. 76 -
Berichterstatter: Stadtbaurat Prof. Jensen 
Antrag: a) Der 1. Änderung des Teiles I (Ordnung des Grund und Bodens), 

b) dem Teil II (Ordnung der Bebauung) 

des Durchführungsplanes Nr. 18 für das Baugebiet Holstenstraße/ 
Andreas-Gayk-Straße/Hafenstraße/Eisenbahndamm/Stresemannplatz 
wird zu gestimmt. 

Stadtbaurat Prof. Jen sen erläutert die schriftliche Vorlage anhand von Plänen. 

Beschluß: Nach Antrag. 

8) Betrifft: Feststellung des Jahresabschlus ses für das Wirtschaftsjahr 1956/57 Berichterstatter: Oberbürgermeister - Drs. 82 -
Antrag: a) Der von der Werkleitung vorgelegte und von der Wirtschaftsberatung 

AG. geprüfte Jahresabschluß zum 31. März 1957 wird festgestellt. 
b) Von dem Rein gewinn von 2.563.413,41 DM sind 

1. 1.109.329, -- DM zur Verzinsung des Eigenkapitals an das 
Kämmereiamt abzuführen, 

2. 267. 356, -- DM zur Finanzierung der Vermögensabgabe und 
311.8 37 , -- DM aus der Anpassung der Handelsbilanz an die von 

der Betriebsprüfung der Oberfinanzdirektion 
aufgestellten Steuerbilanz auf das Stammkapital 
zu übernehmen, 

3. 874.891,41 DM zur Finanzierung von Investitionen an die Er-
weiterungsrücklage abzuführen. 

o b erb ü r g er m eis t e r erläutert den Jahresabschluß der Stadtwerke und gibt einen Überblick über die wichtigsten Posten. 

Beschluß: Nach Antrag. 

9) Betrifft: Anfrage von Stadtrat Hartm ann betr. Bauskandal in Schleswig-Holstein 
- Drs. 81 -

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident ! Für die nächste öffentliche Ratssitzung bitte ich um die Beantwortung nachfolgender Frage: 

Ist die Stadt Kiel durch den Millionen-Bauskandal in Schleswig Holstein geschädigt worden? 

und 
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10) Betrifft: Anfrag e der SPD-Fraktion betr. Bauskandal in Schleswig-Holstein 
- Drs. 89 -

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident ! Nach einer Presseveröffentlichung in dem sogenannten Bauskandal in Schleswig- Holstein hat Herr Ministerpräsident von Hassel i m Landtag bekanntgegeben, daß bei den Preisabsprachen Bund, Land, eine große Anzahl von Kreisen und Gemeinden sowie die Industrie als Auftraggeber aufgetreten sind. 

Wir stellen hierm it an den Herrn Stadtbaurat die Anfrage, ob auch die Stadt Kiel als Auftraggeber von solchen Preisabsprachen betroffen wurde und welche eventuellen finanziellen Nachteile der Stadt Kiel hieraus erwachsen sind. 
Wir bitten um Beantwortung dieser Anfrage in der Ratsversam mlung a m 20. Februar ds. Js. 

Stadtbaurat Prof. Jen sen beantwortet die Anfragen. Er bedauert, daß er nur eine verhältnismäßig begrenzte Auskunft in dieser beunruhigenden An gele genheit geben kann. Sofort nach den Pressemeldungen über die Vorkommnisse, in die rd. 320 Firm en in Schleswig- Holstein verwickelt waren l hat sich das Bauamt mit der Oberstaatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt und um eingehende Auskünfte gebeten. Der Oberstaatsanwalt hat erklärt, daß die Ermittlungen abgeschlossen seien und daß weder Betrugsversuche noch Betrügereien nachweisbar gewesen sind. Die Namen der beteiligten Firmen dürfe er I der Oberstaats anwalt, nicht mitteilen. Er hat jedoch wissen lassen, daß die Stadt Kiel ebenso wie andere Gemeinden betroffen sein könnten. Genaueres ließe sich vor Abschluß des Gesamtverfahrens aber nicht feststellen. 

Die Bauverwaltung hat schon im Jahr 1951 bei einem städtischen Bauauftrag Preisabsprachen vermutet, nämlich bei der beschränkten Ausschreibung für das neue Wasserwerk in Kiel-Pries. Die beschränkte Ausschreibung wurde dann aufgehoben und es wurde öffentlich ausgeschrieben. Eine Strafanzeige wurde aber nicht erstattet, weil eine betrügerische Preisabsprache nicht nachgewiesen werden konnte. Das Land hat die Stadt Kiel kürzlich in einem Erlaß gebeten m itzuteilen, ob sie bei ihren Aufträgen Preisabsprachen fest gestellt hat. Dem Land ist geantwortet worden l daß bei einigen Auss chreibungen Preisabsprachen vermutet worden sind. Sie sind dann aufgehoben und es ist neu aus geschrieben worden. Das Land ist dann gebeten worden, der Stadt Kiel über die Vorkommnisse Auskunft zu geben. Diese Auskunft wurde abgelehnt und auf eine E r klärung des Ministerpräsidenten verwiesen, die a m 3. März im Landtag abgegeben werden soll. Das Land hat erklärt, daß es solange keine Einzelheiten bekanntgeben könne .. solange das Verfahren läuft. 

Zusammenfassend schlägt Stadtbaurat vor, daß Bauverwaltung und Vergabeausschuß die Angelegenheit weiter verfolgen mit dem Ziel l Maßnahmen vorzuschlagen l durch die Vergehen nachträglich geahndet und künftige Vergehen ausgeschlossen werden. 
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Ratsherr L ü dem an n erklärt, daß er bereits im Jahr 1951 bei dem Bau des neuen Wasserwerks in Kiel-Pries auf einen "Meldekopf" der Bauwirtschaft in Kiel hingewiesen hat. Nachdem die dam alige beschränkte Ausschreibung aufgehoben wurde, ergab die dann folg ende öffentliche Ausschreibung ein um rd. 100.000 DM billigeres Angebot. Sprechers dam aliger Vorschlag, die Angelegenheit dem Staatsanwalt zu übergeben, ist leider nicht nachgekommen worden. 

Stadtrat H art m an n beantragt, seine Anfrage wieder auf die Tagesordnung zu setzen, sobald der ganze Fragenkom plex im Landtag behandelt worden ist. 

Stadtrat S c ha t z spricht sich in dem gleichen Sinne aus. 

Beschluß: 1. Die Ratsversammlung ist m it dem Vorschlag des Stadtbaurats, die 
Angelegenheit durch die Bauverwaltung und den Vergabeausschuß 
weiter zu verfolgen, einverstanden. 

2. Sobald der Fragenkomplex im Landtag behandelt worden ist 
(voraussichtlich a m 3. März) , sind die Anfragen von Stadtrat 
Hartmann und der SPD-Fraktion wieder auf die T a gesordnung zu 
setzen, dam it über das Ergebnis berichtet werden kann. 

11) Betrifft: Aufnahm e eines Darlehens aus Mitteln der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau - Drs. 67 -

Berichterstatter: Bürgermeister Dr. Fuchs 
Antrag:1. Von der Landesbank und Girozentrale Schleswig - Holstein wird aus 

Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ECA-Zinsen und -Tilgungen 1957 - Wasserwirtschaft) ein Darlehen in Höhe von 400.000 DM zu 
nachstehenden Bedingungen aufgenommen: 

Auszahlungskurs: 100 v. H. 

Zinssatz: 6 % p. a. 
in vierteljährlich nachträglichen Raten fällig. 

Tilgung: Das Darlehen ist nach 3 Freijahren in 9 gleichen 
Halbjahresraten von 16.000 DM, in 14 gleichen 
Halbjahresraten von 17.000 DM und 1 Halbjahresrate 
von 18.000 DM zu tilgen, und zwar erstmalig am 
25.6.1961, letztm alig am 25.12.1972. 

2. Das Darlehen ist ausschließlich zur Teilfinanzierung des Schmutz
wasserhauptsammlers "Ostufer" von der Kaistraße bis zum Karlstal 
und des Regenwassersammlers vom Vollratsbach bis zum Karlstal 
zu verwenden. 

Beschluß: Nach Antrag. 
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12) Betrifft: Abschluß eines Bausparvertrages mit der Landesbausparkasse zur 
Teilfinanzierung des Pflegeheimes an der Wahlestraße - Drs. 68 -Berichterstatter: Bürgerm eister Dr. Fuchs 

Antrag: Zur Teilfinanzierung der im außerordentlichen Haushaltsplan 1957 für den Bau eines Pflegeheimes an der Wahlestraße veranschlagten Haus 
haltsmittel wird folgender Bausparvertrag in Höhe von 710.000 DM 
mit der Landesbausparkasse Schleswig - Holstein abgeschlossen: 
1. Ansparrate 

Sofortige Einzahlung einer Ansparrate in Höhe von 355.000 DM. 
2. Einm alige Abschlußgebühr 

1 v. H . der Vertragssumme bei sofortiger Fälligkeit. 
3. Zinssatz 

a) für die Ansparrate: 

3 % p. a. bei jährlich nachträglicher Gutschrift 
b) für das Bauspardarlehen: 

5 % p. a., m onatlich im voraus fälli g . 

4 . Tilgung 

8,44 % p. a. zuzüglich der durch die fortschreitende Tilgung er
sparten Zinsen, m onatlich im voraus mit den Zinsen bei viertel
jährlich nachträglicher Gutschrift fällig . 

5. Verwaltungskostenbeitrag 

2 % des Bauspardarlehens, fällig bei Auszahlung der Vertragssumme 
in der Form eines Zuschlages zum Bauspardarlehen. 

6. Rückzahlungsmöglichkeit 

Die Landesbausparkasse kann das Darlehen nicht kündigen, der 
Bausparer ist jedoch berechtigt, es jederzeit ganz oder in Teilbe
trägen zurückzuzahlen. 

7. Änderungen der Spar- und Darlehensbedingungen 
Änderungen der Bedingungen sind nur mit Genehmigung der Auf
sichtsbehörde der Landesbausparkasse zulässig. Der Bausparer 
kann jedoch innerhalb einer Frist v on 4 Wochen verlangen, daß 
die Änderungen der Bedingungen auf seinen Vertrag keine Anwen
dun g finden. Sofern der Vertrag noch nicht zuget eilt ist , kann die 
Landesbausparkasse den Vertrag kündigen und das Sparguthaben 
ausbezahlen . 

8. Künd igung 

Der Bausparer kann seinen Vertrag j ederzeit mit der Wirkung kün-
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digen, daß er sein Sparguthaben spätestens 3 Monate nach Eingang 
d er Kündigung zurückerhält, sofern der Betrag 1/4 der Zuteilungs
m asse der Bausparkasse nicht übersteigt. 

9. Sonstiges 

Im übrigen gelten die Spar- und Darlehensbedingungen der Landes
bausparkasse Schleswig-Holstein für den Tarif 2. 

Beschluß: Nach Antrag. 

13) Betrifft: Verwaltungs gebührenordnung für die Stadt Kiel - Drs. 80 -Berichter statter: Oberbürgermeister 
Antrag: Die anliegende "Verwaltung s gebührenordnung der Stadt Kiel" wird 

genehmigt. 

Beschluß: Nach Antrag. 

14) Betrifft: Änderung des Ortsstatuts betr. Reinigung öffentlicher We ge vom 
14.1.1932 - Drs. 49 -

B erichterstatter: Stadtrat Ritter 
Antrag: Die folgende Satzung wird beschlossen: 

1. Nachtrag 

zum Ortsstatut betr. Reinigung öffentlicher Wege 

Vom 20. Februar 1958 

Aufgrund des § 5 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege 
vom 1. Juli 1912 (GS. S. 187) in der jetzt geltenden Fassung hat die 
Ratsversammlung m it Genehmigung des Oberbürgermeisters der 
Stadt Kiel - Ordnungsamt - vom 20. Februar 1958 folgenden Nachtrag 
beschlossen: 

Art. I 

§ 1 des Ortsstatuts betr. die Reinigung öffentlicher Wege vom 14. Ja
nuar 1932 erhält folgende Fassung: 

"§ 1 

Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung öffent
licher Wege aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1912 
wird, soweit sie die Befreiung der Bürgersteige von 
Schnee und Eis und das Bestreuen der Bürgersteige 
mit abstumpfenden Stoffen betrifft, für die überwiegend 
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dem inneren Verkehr der Ortschaft dienenden Wege 
innerhalb de r geschlossenen Ortslage den Eigen
tüm ern, bei Grundstücken, die m it einem Erbbaurecht 
belastet sind, unter Ausschluß der Eigentüm er den 
Erbbauberechtigt en der angrenzenden Grundstücke 
auferlegt . 11 

Art. II 

Der Nachtrag tritt m it dem 1. des auf die Bekanntmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

Beschluß: Nach Antrag. 

15) Betrifft: 3. Nachtrag zur Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der 
Stadt Kiel - Drs. 73 -

Berichterstatter: Stadträtin Hinz 
Antrag: F olgender 3. Nachtrag zur Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der Stadt Kiel w ird beschlossen: 

3. Nachtrag 

zur Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der Stadt Kiel 
Vom 20. Februar 1958 

Aufgrund des § 7 der Verordnung zur Durchführung des Feuerbe
stattung s gesetzes v om 10 .. August 19 38 (RGBl. I s. 1000) in der Fassung vom 24. April 1942 (RGBl. I s. 242) und der §§ 4 und 6 des Kommunal
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (GS. S. 152) in der zur Zeit gültigen Fassung haben Ratsversammlung und Oberbürgermeister m it Genehmi
gung des Innenm inisters des Landes Schleswig-Holstein den nachste
henden Nachtrag zu der von ihnen beschlossenen Betriebsordnung er
lassen: 

§ 1 

Die Geltungsdauer der Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der Stadt Kiel vom 17. Januar 1952 und des 1. und 2. Nachtrages zur 
Betriebsordnung für die Feuerbestattungsanlage der Stadt Kiel vom 
26. August 1954/24. März 1955 wird über den 31. März 1958 hinaus 
auf 3 Jahre verlängert. 

§ 2 

Dieser Nachtrag tritt am 1. April 1958 in Kraft. 

Kiel, den 20. Februar 1958 

S t a d t K i e 1 
Der Magistrat 

Oberbürgermeister Bürgermeister 

Beschluß: Nach Antrag. 
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16) Betrifft: 9. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen 
Kanalisationsanlagen im Stadtbezirk Kiel - Drs. 93 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Prof. Jensen 
Antrag: Der folgende Nachtrag wird beschlossen: 

9. Nachtrag 

zur Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanalisations
anlagen im Stadtbezirk Kiel 

Vom 20. Februar 1958 

Aufgrund der §§ 4 und 8 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 
1893 (GS. S. 152) in der jetzt geltenden Fassung hat die Ratsversam m
lung folgende Gebührenordnung beschlossen: 

Einziger Paragraph 

Die Geltung sdauer der Gebührenordnung für die B enutzung 
der städtischen Kanalisationsanlagen i m Stadtbezirk 
Kiel v om 2. Januar 1924 (Kieler Zeitung und Schleswig 
H olsteinische Volkszeitung vom 4 . März 1924) in der 
Fassung des 5. Nachtrages zur Gebührenordnung für die 
Benutzung der städtis chen Kanalisationsanlagen im 
Stadtbezirk Kiel vom 17. April 1952 (Kieler Nachrichten 
und Schleswig - Holsteinische Volkszeitung vom 12. Mai 
1952) und des 6. Nachtrages zur Gebührenordnung für 
die Benutzung der städtischen Kanalisationsanlagen im 
Stadtbezirk Kiel vom 9. März 1955 (Kieler Nachrichten 
und Schleswig -Holsteinische Volkszeitung vom 19. /20. 
März 1955) wird bis 31. März 1959 verlängert. 

Kiel. den 20. Februar 1958 

S t a d t K i e I 
Der Magistrat 

Ober bür germeister Stadtbaurat 

Ratsherr B e t h bemerkt. daß der einzige Paragraph aus einem einzigen 
Satz. dieser wiederum aus 13 Zeilen besteht. Sprecher bittet. diesen Mißbrauch 
der deutschen Sprache zu beseitigen und stellt folgenden Antrag: 

Der "Einzige Paragraph" der Drucksache 93 wird dahin 
geändert. daß hinter die Worte "in der" in Zeile 4 ein
gefügt wird II gegenwärtig geltenden" und daß die Worte 
von " des 5. Nachtrages" bis 11 (Kieler Nachrichten und 
Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 19. /20. März 
1955)" gestrichen werden. 

- 20 -



- 20 -

Beschluß: Nach Antrag m it der Änderung, daß der einzige Paragraph lautet: 

I! Einziger Paragraph 

Die Geltungsdauer der Gebührenordnung für die B en utzung der städti
schen Kana lis ation san lagen im Stadtbezirk Kiel vom 2. Januar 1924 
(Kieler Z eitung und Schleswig -Holsteinische Volks zeitung vom 4. März 
1924) in der ge genwärtig geltenden Fassung wird bis 31. März 1959 verlängert. 11 

17) B etr ifft: Üb e r nahm e des in der G em einde Kronshag en anfallenden Schm utz-
wassers in das Bülker System der Stadt Kiel - Drs. 94 -

B erichter statter: Stadtbaurat Prof. Jensen 
Antrag: Dem Abschluß eines Vertrages m it der Gem einde Kr onshagen betr . 

Übernahm e de s in Kronshagen anfallend en Schm utzwassers in das 
Bülker System der Stadt Kiel nach dem dieser Vorlage beigefügten 
Entwurf wird zuge s timmt. 

Stadtbaurat Prof. Jen sen erläutert die schriftliche Vorlage, wobei er darauf hinweist, daß aufgrund des gestrig en Beschluss es des Magistrats einige Form ulierungen des Vertrages noch einm al überprüft worden sind. I m Magistrat war die Meinung vertreten worden, daß das Anerkennungsentgelt v on 50 DM i m 
§ 5 doch recht niedrig sei. Die Feststellungen haben ergeben, daß eine große Zahl solcher Verträge abgeschlossen worden ist m it Entgelten von 10 DM bis höchstens 100 DM. Die Ge m einde Kronshagen hat gebeten, das Anerkennungsentgelt auf 50 DM festzusetzen; dabei sollte m an es auch belassen. Dann war im Magistrat noch angeregt worden zu prüfen, ob die Sicherheit i m § 6 Abs. 3 auch au s reichend ist, wenn eines Tages zusätzliche Anlagen errichtet werden m üssen. Es wird vorgeschlagen, den 1. Satz im § 6 Abs. 3 wie folgt zu formulieren: lIS o11_ ten sich die Kosten für die Übernahme und Abführung des Abwassers durch den Bau zusätzlicher Anlagen erhöhen, behält sich ••••••••• 11 Schließlich ist noch zu bem erken, daß nach § 10 des Vertrages bei Streitigkeiten ein Schiedsgericht eingesetzt wird. Hierüber m uß noch ein besonderer Schiedsvertrag abgeschlossen werden. 

Frau Ratsherrin H ans e n weist darauf hin, daß im § 1 des Vertrages von 12.000 Einwohnergleichwerten gesprochen wird. Diese Zahl liegt der heutigen Einwohnerzahl von Kronshagen zugrunde. Da die bevölkerungsmäßige Entwicklung Kronshagens noch nicht abgeschlossen ist und mit einer weiteren Bevölkerungszunahme gerechnet werden muß, wird diese Zahl eines Tages sicher nicht m ehr ausreichen. Nach § 9 kann der Vertrag aber nicht vor dem 31. Dezember 1977 gekündigt werden. Sprecherin bittet sicherzustellen, daß der Stadt Kiel keine Nachteile entstehen. 
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Stadtbaurat Prof. Jen sen erklärt. daß die Zahlen zurückgehen auf Angaben des Bürgermeisters von Kronshagen. Sprecher ist gern bereit. m it dem Bürgerm eister noch einm al über die An gelegenheit zu sprechen. bemerkt aber I daß sich technische Schwierigkeiten auch bei h öherer Einwohnerzahl nicht er geben werden. 

Beschluß: Nach Antrag m it der Änderung. daß der 1. Satz im § 6 Abs. 3 des 
Vertrages lautet: "Sollten sich die Kosten für die Übernahm e und Ab
führun g des Abwassers durch den Bau einer zusätzlichen Anlage er
höhen. behält sich die Stadt Kiel eine angem essene Erhöhung des Ent-

" geltes vor. 
Der Beschluß ergeht ge gen eine Stimme. 

18) Betrifft: Bauliche Unterhaltung des Kieler Stadtklosters - Drs. 78 -Berichterstatter: Stadtbaurat Prof. Jensen 
Antrag: Die bei der baulichen Unterhaltung des Kieler Stadtklosters erforder

liche Architektenleistung ist durch das Hochbauam t unentgeltlich zu 
übernehm en. 

Beschluß: Nach Antrag. 

19) Betrifft: Spende der Firm a Esso-AG •• Verkaufsabteilung Kiel - Drs. 57 -Berichterstatter: Stadtrat Engert 
Antrag: Der Leistung außerplanm äßiger Ausgaben für die Auss chmückung der städtischen Alters- und Pflegeheime bei der neu zu schaffenden Haus

haltsstelle 401 1/772 - Verwendung zweckbestimmter Spenden - in 
Höhe von 1.000 DM wird zugestimmt. 

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch eine 
gleich hohe Einnahm e bei der neu zu schaffenden Haushaltsstelle 
4011/25 - Zweckbestimmte Spenden -. 

Beschluß: Nach Antrag. 

20) Betrifft: Beschaffung eines VW -Gebrauchtwagens für die Berufsfeuerwehr Berichterstatter: Stadtrat Ritter - Drs. 69 -
Antrag: Der nachstehenden Sofortentscheidung wird nachträglich zugestimmt: 

Gemäß § 106 GO. stimme ich einer außerplanmäßigen Ausgabe bei 
der neuen Haushaltsstelle 71/6 . 984 - Personenkraftwagen - in Höhe 
von 3.500, - - DM zu. 

Zur Deckung ist das Haushaltssoll der Haushaltsstelle '!l./672 - Unter
haltung des Betriebsinventars - um 3.200."'- DM zu kürzen. Der Rest -
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betrag von 300, - - DM ist aus dem Verkaufserlös für den unbrauch
baren Wagen - Haushaltsstelle 71/23 - gedeckt. 

Beschluß: Nach Antrag. 

21) Betrifft: Um besetzung des Krie gsopferausschusses - Drs. 92 -
Ber ichterstatter: Stadtpräsident Dr. Sievers 
Antrag: Für das durch Tod aus dem Kriegsopferausschuß ausgeschiedene 

bürgerliche Mitglied Frau Anna Struckmann wird neu gewählt: 

Beschluß: Es wird neu gewählt: 
Frau Christel H ans m ann, Kiel, Willestraße 8 - 10 

22) Betrifft: Um besetzung von städtischen Ausschüssen 
- Dringlichkeitsvorlage Drs. 105 -

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident ! 

Durch das Ausscheiden des Herrn Ratsherr Winkelm ann aus der Ratsversamm
lung we gen Verlegung des Hauptwohnsitzes aus Kiel bittet die Ratsherren-Frak
tion Kieler Block, folgende Neubesetzungen der städtischen Ausschüsse durch 
die Ratsversamm lung vornehm en zu lassen: 

1. Personalausschuß: 

bisher Ratsherr Winkelm ann, jetzt Ratsherr Kurt Pfaff, Kiel, Klopstock
straße 9 

2. Ordnungsausschuß: 

bisher Ratsherr Winkelmann, jetzt Ratsherr Edgar Radke, Kiel-Wik, 
Knivsberg 4 

3. Feuerwehrausschuß: 

bisher Ratsherr Winkelm ann, jetzt Ratsherr Edgar Radke 

4 . Polizeibeirat: 

bisher Ratsherr Winkelmann, jetzt Ratsherr Edgar Radke 

Ferner wird um die Um besetzung nachstehender Ausschüsse gebeten: 

5. Sportausschuß: 

bisher Ratsherr Dr. Kasch, jetzt R atsherr Alexander Ostrowicz, Kiel, 
Krummbogen 34 

6. Familienfürsorgeausschuß: 

bisher Ratsherr Nolte, jetzt Ratsherr Ostrowicz 

- 23 -



- 23 -

7 . Jugendwohlfahrtsausschuß: 

bisher Rat sherrin Franzius , jetzt Ratsherr Ostrowicz 

8. Vergabeausschuß: 

bi sher Ratsherr Herbst, jet zt Ratsherr in Irm gard Kremer, Kiel, Kirch
hofallee 69 

9. Kriegs opferausschuß: 

bisher Ratsherr Hildebrand, jetzt Ratsherrin Kremer 

Beschluß: Nach Ant rag . 

23) Bet rifft: Neuwahl des Schriftführers der Rat sversammlung 
- Dringlichkeitsvorlage Drs . 106 -

Ant rag: Es scheidet aus: R at sherr Pfaff 

Es wird neu gewählt: Rat sherrin Kremer 

Beschluß: Nach Antrag. 

24) Verschiedenes 

Stadtrat H art ma n n weist darauf hin, daß die Ha m burge r Bürgers chaft 
kürzlich beschlossen hat, den Nahverkehr v on der Straßenbahn auf O-Busse 
umzustellen. Sprecher fragt , ob auch in Kiel schon Überlegungen in dieser 
Richtung angestellt worden s ind. 

- Die Angelegenheit wird an den Verkehrsbeirat verwiesen. -

Stadtbaurat P rof. Je n sen teilt m it, daß er in der Sitzung der Ratsver
sammlung a m 16. Januar 1958 eine Anfrage des Ratsherrn Thaddey betr. 
Bürgers teig Schönkirch ener Straße dahin beantwortet hat, daß jetzt mit dem 
Eigentüm er Krohn verhandelt würde; nach dem bisherigen Stand der Verhand
lungen dürfe angenommen werden , daß m an nunmehr zum Ziel komm t. Spre
cher hat jetzt ein Schreiben der SPD- Fraktion erhalten, in dem es heißt, daß 
m it dem Eigentüm er Krohn seit 1 1/2 Jahren nicht m ehr verhandelt worden 
ist. Stadtbaurat stellt fest , daß dies nicht den Tatsachen entspricht. Er ver
liest aus den Akten die Tage, an denen mit Krohn verhandelt worden ist. Das 
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Bauamt beabsichtigt, nunm ehr nach dem Polizeiverwaltung s gesetz vorzugehen, 
um die Schwierigkeiten endlich zu beheben. 

Ratsherr T h a d d e y bem erkt, daß seit 1 1/2 Jahren von keinem der pro
m inenten Herren des Bauam tes m it Krohn verhandelt hat. Sprecher schlägt 
vor, sich noch einm al m it Krohn zusam menzusetzen, um sich gütlich zu 
einigen. 

B ü r g e r m eis t er bestätigt, daß wiederholt sehr eingehend mit Krohn 
v erhandelt worden ist. Es ist alles geschehen, um ihn zu befriedig en. Leider 
gelang es aber nicht, sich zu einigen. 

- Kenntnis genomm en -

Stadtrat S c hat z weist darauf hin, daß noch ein Bericht des Bürgerm ei
sters aussteht über Kleingartenfragen, die in der Sitzung der Ratsversam m
lung a m 19. Septem ber 1957 erörtert worden sind. Er bittet, diesen Bericht 
in der März-Sitzung zu geben. 

- Bürgerm eister wird den Bericht über Kleingartenfragen in der März-Sitzung 
der R atsversammlung geben. -

d) Preisausschreiben für den Wiederaufbau des Schlosses 

Frau Stadträtin Hin z als stellvertretender Stadtpräsident verliest ein 
Schreiben des Ministerpräsidenten, in dem mitgeteilt wird, daß die Ausstel
lung der Entwürfe für den Wiederaufbau des Schlosses am 24. Februar 1958, 
9.30 Uhr, in der Pädagogischen Hochschule eröffnet wird. Der Stadtpräsi
dent und die Mitglieder der Ratsversammlung werden dazu eingeladen. 

- Kenntnis genomm en -

Fra,:. Stadt rätin Hin z als stellvertretender Stadtpräsident teilt mit , daß 
der Altestenrat für die Haushaltsberatung 1958 den 20. und 21. März. begin
nend a m 20. März um 9 Uhr, fest gesetzt hat . 

- Kenntnis genommen -

- 25 -
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Ratsherr B e t h weist darauf hin, daß das Frem denverkehrs- und Ausstellungsam t kürzlich einen Prospekt über Kiel als Tagungsort herausgegeben hat. Dieser Prospekt wird keinesfalls den an ihn zu stellenden Ansprüchen gerecht. Künftig sollten m it solchen Arbeiten gute Graphiker beauftragt werden. 

Stadtrat H art m an n erklärt , daß der Prospekt auf die Wünsche der Kieler Gastronomen zurückgeht, die ihn auch finanzieren. Das Fremdenver kehrs- und Ausstellungsam t ist nur zum Teil m it verantwortlich. Der Prospekt soll im übrigen nur bei ganz bestimmten Gelegenheiten abgegeben werden. 

Ratsherr B e t h m eint, daß die Stadt sich trotzdem intensiver für eine bessere Gestaltung hätte einsetzen können. 

- Kenntnis genommen -

,/ 
,( ';-'1, 

Stadtpräsident Ratsherrin 
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Ordnungs aus schuß 
Der Vorsitzende 

Bericht zu Punkt 3 der Tagesordnung der Sitzung 
der Ratsversammlung am Donnerstag, dem 20.2.58. 

Der Ordnungsausschuß hat sich in seiner Sitzung am 28 .11 .57 g emäß 

dem Überweisung sbeschluß der Ratsvers ammlung vom 17.10 . 57 eingehend 

mit der Beratung der Anfrag e von St adtrat Hartmann - Drs. 468 -

und den in dieser atsversammlung daraufhin erörterten Fragen der 

Lärmbekämpfung beschäftigt. 

Außerdem war auch Gelegenheit am Vortage, in d er Sitzung des Poli

zeibeirates am 27 . 11 .57, in Gegenwart des Leiters der Pol.Dir. 

Kiel und mit ihm eine eingehende Aussprache über Probleme der Lä rm

bekämpfung durchzuführen . 

In beiden Gremien bestand auch diesmal - wie bisher immer - Einmütig

keit, daß die Bekämpfung vermeidbaren und natürlich noch viel mehr 

mut- oder gar böswillig en Lärms eine sehr ernst zu nehmende Ange le

genheit und des Schweißes der Edlen wert ist. Es bestand aber auch 

Einmütigkeit, daß 

1) gewisse Belästigungen durch Haus- und Betriebslärm, die in 

Beschwerdebriefen und Eingaben vorgebracht werden und die Un

stimmigkeiten und Streitigkeiten im Mletshaus und zur Nachbar

schaft zur Folge haben, ausschließlich in das Gebiet der zivi

len Rechtsbeziehungen fallen , die Polizei und die Ordnungs

behörde da also nicht die Rolle des Eingreifers übernehmen 

dürfen und können, und 

2) daß die Polizei und die Ordnungsbehörde im Rahmen ihrer per

sonellen und organisatorischen Möglichkeiten stä ndig bemüht 

sind , dem durch sie bekämpfbaren Lärm , also dem unter öffent

lich-rechtliche Verbotsvorschriften fallenden Lärm entgegenä 

zutreten, 

daß es nicht ihre Schuld ist, nicht auf ihr Versagen zurück

zuführen ist, wenn die Technik, immer noch zunehmend, unsere 

Zeit und unsere elt allerorts mit Errungenschaften versorgt, 

denen mit dem Lärm als Abfallprodukt dieser Technik noch Kin

derkrankheiten und Pubertätserscheinungen anhaften, daß also 

kein berechtigter Anlaß für die Bevölkerung besteht, gegen 
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die örtliche Polizei und Ordnung sbehörden wegen angeblicher 

Nichtbeachtung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet gereizt zu 

sein . 

In diesem Zusammenharg ist es erwähnen wert , daß auf der Diskus

sionstagung des Deutschen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung mit 

Vertretern der kommunalen Verwaltungen , der Polizei , der Gewerbe

aufsichtsämter und der Ge sundheitsbehörden am 4 . 12 . in Bad Godes

berg von dem Vorstand dieser verdienstvollen gemeinnützigen Ver

eini ng dies herausgest ell t wur de : 

Durch erregte Bürgerversammlungen , mit denen den ihnen ja fern

bleibenden Lärmerregern meist praktisch nicht ins Gewissen geredet 

werden könne, so daß sich das Vorbringen auf solchen Vers ammlungen 

nicht eigentlich gegen die L _.rmerreger , sondern dann gegen die 

zur L mbek" , pfung berufene Polizei und Behörden richte , werde 

der Sache in einer leise gedient , sondern nur zusätzliche neuro

tische Stimmung geschaffen . 

Am selben Ort und von derselb (~ n Stelle , und zwar von den ja dazu 

wohl am Berufensten , nämlich Medizinern , wurde auch gegenüber 

MRmx~ärm gewissem technischen Lärm, also egenüber dem Lärm , der 

bei maschinellen Arbeitsvor ängen ent steht, einer e t was l eiseren 

Lärmbekämpfung in öffentlichen Erörterun en das #ort geredet . 

Dazu veranlaßt die medizinische Erkenntnis, daß , wenn man jemandem 

durch öffentliche Erört erungen dauernd su geriert , gewisse Ge

räusche störten in der geistig en Arbeit , in der nachdenklichen 

Muße oder beim Schlaf, dann hinfort solche Geräusche tatsächlich 

auch den stören, den s ie bisher nicht gestört haben . 

ie im Ordnun sausschu ß und im Polizei beirat, s o wu rde auch auf 

dieser ~edeutungsvollen Tagung mit aller i n dri nglichkeit betont, 

d_aß den bö - oder mutwilligen Lärmerr egern selbstvers t Ündlich 

von der Öffentliohkeit, d . h . ihren berufenen Organe n, Po l i zei , 

Ordnung sbehörden und Geri chte , mit aller Ent schiedenhei t entgegen

zu treten ist . Und Sie dürfen versichert sein , daß das durch die 

Poli zei und die Ordnungsbehörde i n Kie l ge s chi eht. Abe r s ie b e

darf dabei auch der Mithi lfe der Bürger, denn sie k a nn n i cht über

a ll sein , wo böswilliger und mut will iger Lärm g emacht wi rd . Wenn 

beispielswei se n eu erding s i n einem v e r öffentlichten Le s erbrief 

bewegt, und da bei natürli ch auch wieder vorwurfsvoll g e gen die 

Polizei, Kl age ü b er Toben Jug endli cher auf einem Spielplatz g e

führt wird , der in einem zu den Straßen hin abg eschlossenen Wohn-
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block privat angelegt worden ist, so ist nicht ernstlich, sondern 
nur rhetorisch zu fragen, ob denn die Polizei , die von solchen 
in der Öf fentlichkeit gar nicht wahrnehmbaren Vorgän gen weder 
weiß noch wissen kann , so verstärkt werden soll, daß sie sich 
hinfort auch noch Kontrollgängen in Häuserblocks zuwenden kann . 

Diese bürgerschaf tliehe Mithilfe sollte nicht allein in dann 
aber auch substantiierten Hinweisen oder Anzeigen bei dem zustän
digen Polizeirevier, sondern mitunter auch in einem - von verant
wortlicher Zivilcourage getragenen - versuchten unmittelbaren 
Einreden auf den Lärmerreger bestehen . Der ist sich nämlich mit
unter des Verstoßes gegen seine mitbürgerlichen Pflichten durch 
v ermeidbare La rmerregung gar nicht bewußt . Und wenn er im Moment, 
durch den Vorhalt überrascht, vielleicht auch nur unwillig rea
giert , so wird dieser unmittelbare Hinweis - sicher nicht bei 
allen , aber bei manchen - doch seine Früchte schneller und wi r
kungsvoller tragen, als sie ein sich doch über gewisse Zeit hin
ziehendes Verfahren erbringt. s gibt Lärmquellen, zu deren Be
kämpfung nur die Machtmittel der Polizei und der Behörden bezw . 
der Gerichte eingesetzt werden können , und zwar selbstverst ä ndlich 
auch ohne erst Anzeigen abzuwarten . Es gibt aber auch Geräusche , 
die nur den einen und anderen behelligen . In solchen Fällen sollte 
zunächst doch etwas mehr das "Hilf dir selbst" oder jedenfalls 
"Versuche , dir erst einmal selbst zu helfen" praktiziert werden . 
Ich meine amit, daß die von gewissem Lärm betroffene Nachbar
schaft sich erst einmal selbst mi t ein~kleinen Delega tion, der 
aber nicht die Heißsporne, sondern die Besonnensten angehören 
sollten, an den Fabrikherrn, an den Fuhr- oder Bauunternehmer, 
an den Handwerksmeister , an den Grundstücksverwalter, an die 
Eltern- je nach Lage des Falles - wenden und ihre Lärmsorgen dort 
als Petition vorbringen sollten, bevor sie sich an die Polizei 
und die Ordnungsbehörden wenden. 

Wie oft stellt die Polizei, wenn sie Lärmanzeigen an Ort und Stel
le nachgeht, fest, daß der Verantwortliche sich überrascht zeigt, 
zum ersten Male d avon hört, daß man sich in der Nachbarschaft be
schwert fühlt und sich nun verständnisvoll um Abhilfe müht. Ein 
solches Vorgehen ist ja psycholog isch so wichtig, da Menschen, die 
gleich von der Polizei oder Behörde aufgesucht und ermahnt werden, 
mitunter empfindlich werden und dann wie Shyl~k auf ihrem Schein 
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best ehe n, d . h . nur so reagieren , daß sie fragen , wo ist denn die 

Rechtsgrundlage für Dein Einschreiten , das beweise mir erstmal , 

daß hier bei mir unzuläs sigerwe i se Lärm erregt wird; das beweise 

mir erstmal, daß dieser L··rm gesundheitsschädlich ist, Dich also 

zu einem Eingreifen überhaupt berechtigt. 

Und dann noch dies: Nicht gerade selten müssen Polizei und Be

h örden auch fests~len, daß ie Dinge gerade auf dem Lärmgebiet 

sehr subjektiv gesehen werden . Da beschwert sich einer über das 

gelegemlich scharfe Hundeg ebell vom Nachbargrundstück, will abe r 

gar nicht gelten lassen, daß sein Lautsprecher bei g eöffnetem 

Fenster, sein Kofferapparat bei der Gartenparty seines Nachwuchses 

den Nachbarn stört. 

Oder: Da beklagt sich jemand in einem Leserbrief über die Hart

herzigkeit seiner Mltmenschen, ~te im Hause Anstoß daran nehmen, 

daß sein Hundchen, sein ein und alles in der elt, in er Wohnung 

während seiner Berufstätigkeit stundenla~alleingelassen, bellt, 

und appelliert nun um eine Pflegestelle für ihn im Hause besserer 

Menschen. Und dann kann man in der n ä chsten ochenendglosse als 

Reaktion der Hausgemeinschaft lesen, daß dieser Jemand, jedenfalls 

als er noch nicht das Hundchen hatte, sich sehr erregen konnte, 

wenn im Hause mal ein stärkerer Nag el eingeschlagen wurde oder 

eine kleine Fete vonsta tten ging . Auch auf dem Gebiete des Lä rms 

wird der Ba l ke n im eigenen Auge nicht ungern übersehen. 

Was den sogenannten technischen Lärm betrifft, also den Lärm, den 

eine Maschine bei normalem Arbeitsvorgang erzeugt, so kommen na

türlich Fälle vor, in denen der Lä rm geringer wäre, wenn die Ma

schine ganz in Ordnung wäre. Und da muß und kann, ja nach der Be

sonderheit des Falles, auch polizeirechtlich eingeschritten werden. 

Aber vielfach sind hier, wie sich beim Nachgehen von Beschwerden 

durch die Polizei wiederholt ergab, die Ortsbehörden macht~os. Es 

muß ~lmehr ein allgemeines Anliegen werden, vom Hersteller durch 

Vorschriften allgemein zu fordern, derartige Maschinen so zu lie

fern, daß sie keinen als unerträglich empfundenen Lärm mehr mit

bringen. 

Wenn ich Sie mit einer Reihe der vorstehenden Ausführungen davon 

unterrichtet habe, wie die Polizei und die Ordnungsbehörde gerade 

auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung gegenüber doch auch manchen Über

empfindlichkeiten oder subjektiven Vereinfachungen zu berücksichti

gen haben, ob es wirkl ich in der Manht des sogenannten Lä rmerregers 
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steht, der mensc hlich durchau s vers t ändlichen Empfindlichkeit de s 

andern Rechnung zu tragen, so möchte ich anderers eits aber auch 
dies ganz eindeutig herausstellen: 

Die Leitungen von Polizei und Ordnungsbehörde in Kiel sind sich 
auch darüber klar - und willens, es bei ihren MQtarbeitern wirk

sam werden zu las s en -, daß auch die Exekutivorgane das Achtungs
gefühl vor dem Recht s staat, d a s sie in s ich tragen und in sich 

tragen s ollen, auch auf dem Gebiete der Larmbekämpf ung, a lso gegen
über dem Lärmerreger, nicht übersteigern sollen und dürfen. Damit 

will ich sag en: Man braucht und soll als Exekutivbeamter nicht 
immer erst langwierige, zur Unschlüssigkeit führende Überlegungen 

anstellen, welchen und durch welche General- oder Spezialvorschrift 
verbotenen Tatbestand erfüllt der Lärm, den ich da wahrnehme . Be
rechtigt mich dieser Lärm also zum Eingreifen, wo ist jetzt das 
Gerät, mit dem ich messen kann, sind das nun 40 oder 60 Phon? 
Er muß sich selbst sagen, daß er als Exekutivbeamter ein gesundes 
Empfinden und Gefühl dafür hat, nach gewisser Beobachtungszeit des 
Vorgangs vermeidbaren Lärm beim Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen 
vom unvermeidbaren dieser Art, andauerndes Gebrüll und Gekreisch 
und Getobe von Kindern und Jugendlichen in Wohngebieten von durch
aus lebhaften und jugendgemäßen Äußerungen , die sich beim Kinder
spiel nun mal ergeben, zu unterscheiden. 

Und dann sollte der Exekutivbeamte selbstverständli ch - auc h ohne 
Anzeigen abzuwarten - von sich aus und an Ort und Stelle auf den 

Lärmerreger einreden und Abstellung fordern, den Kindern oder 

ihren Eltern ein ermahnendes ort sagen und erforderlichenfalls 

die Strafanzeige oder die Meldung zur Ahndung durch Zwangsgeld 
von sich aus aufsetzen. Er darf doch auch heute noch gewiß sein, 

wie es früher anerkanntermaßen der Fall war, daß seine Vorhaltungen 
und Ermahnungen an Ort und Stelle - von Ausnahmefällen abgesehen -

"ankommen" werden, in der Erinnerung haften bleiben und vorbeugend 

wirken . Denn der Polizeibeamte hat noch Autorität , hat noch den 
Ruf und das Anseen, daß sein Einschreiten nicht willkürlich ist , 

sondern auf dem Willen und Bemühen beruht, objektiv zu sein . Gerade 
weil er sich in so manchen Ding en als "Freund und Helfer" erwiesen 

hat und immer wieder erweist, genießt er auch da , wo er ermahnend 
und verwarnend sich einmischt, Achtung , Respekt und Vertrauen . 

Wir alle sollten aber auch dieseErörterung mit zum Anlaß nehmen, 
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nicht an ihm zu nörgeln, sondern ihn in seinen nicht leichten 
Aufgaben für Siche rheit und Ordnung immer zu unterstützen . 

Auf der vorhin erwähnten Tagung habe ich erfreulicherweise noch 

in einem weiteren Punkt eine Übereinstimmung hinsichtlich dessen, 

was ich früher schon wiederholt zur Lärmbekämpfung ausgeführt 

habe, mit dem 1 . Vorsitzenden de s Deutschen Arbeitsringes für 

Lärmbekämpfung, Prof . Lehmann, Düsseldorf, feststellen dürfen . 

Auch er wandte sich nämlich gegen einen Gesetzesperfektionismus 

auf diesem Gebiet, d . h . gegen Forderungen nach immer neuen Vor

schriften, mit denen wieder eine neue spezielle Lärmsünde be

kämpft werden soll . In den Ländern , in denen eine Antilärmver-

or nung besteht, wie z . B . auch in Schleswig-Holstein, und sp - , 

zialisierend genu g neben die Generalklausel des § 360 Ziff . ll 

StGB tritt, sind ausreichende Rechtsgrundlagen vorbanden , dem 

wirklich bös- und mutwilligen , ja dem verme idbaren Lä rm, der zu 

Gesundhe 'tsstörungen führen kann , entgegenzutreten . Den Lärm

belästigungen bei an sich ordnunGsmäßi g en , nicht zur Unzeit 

erfolgenden Betriebs- und Verkehrsvorgängen kann nur durch 

challschutzmaßnahmen bei der fabrikatorischen Herstellung 

oder auf zivilrechtlichem ' ege mit Unterlausungs- und ggf . 

SchadenersatzansprQchen beigekommen werden . 

I m einzelnen hat der Ordnungsausschuß noch zustimmend davon 

Kenntnis genommen , daß das Ordnun gsamt entsprechend den in der 

Ratsversammlung am 17 . 10.57 gegebenen Anregungen 

1 . sich an den Verband für das Verkehrsgewerbe gewandt 

und unter Aufführung der Verbotsbestimmungen da rum er

such t hat, uorge zu tragen , daß Kraftdroschken- und Mlet

wagenfahrer Ldrmbelastigungen durch unnötiges Hu pen unter

lassen. Der Verband hat daraufhin wiederholte Belehrungen 

zugesagt; 

2 . die Poli zeidirektion gebeten hat, im Unterricht und bei 

allen Besprechungen den Polizeibeamwn immer wieder ihre 

große Aufgabe bei der La rmbekämpfung , die im Interesse des 

psychischen und physischen Wohlbefindens der Bevölkerung 

so wichtig ist, in Erinnerung zu rufen . Die Po lizeidirek

tion hat erwidert, daß die ' treifendiemtbeamten angewie

sen sind, bei ung ebührlichem Lärm und Verstößen gegen die 

Antilärmverordnung einzuschreiten und gegebenenfalls Straf-
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anzei@8n und Beschwerden aus der Bevölkerung selbstversthnd

li eh prüfend nac hzugehen; 

3 . eine Aussprache zwi schen deIn Vors t a n d des Luf t spo r tver eins 

Ki el und de r An ti l ärmli ga Ki e l wegen d e s Spo r t- und Ve r

kehrsfl i eger l ä r ms angeregt hat . Die Au ssprache hat inzwi

sch en stattg efunden und zwi s chen den Vors t ä nden zu einer 

Reihe von Vereinbarungen gefü hrt , die eine fruchtbare Zusam

menarbeit in Frag en vermeidbaren Fluglärms erhoffen lassen. 

Neulich f~nd hier in Kiel eine Vortragsveranstaltung der Sektion 

Schleswig- Holstein des Bundes für den äkoholfreien Verkehr statt . 

In seinem gro ßen Ernst ausdrückenden Referat, in dem er die Be

einträ chtigung der Fahrtüchtigkeit schon bei geringem Alkohol

g enuß herausstellte, beschwor Prof . Hallermann auch die Vorstel1u~ 

Albert Schweitzers , die sein Werk Kultur und Ethik durchzieht. 

Ich möchte sie für den Schluß dieses Berichtes, wo sie g e nau so 

hinpaßt , übernehmen . 

Immer wieder mal angesprochen, auch gerade durch die Presse und 

den Rundfunk , möchte die Öffentlichkeit, möchte die Allg emeinheit, 

möcht en vor allem die , die es ang eht oder angehen könnte, auch 

in Punkto Vermeidung gesuniheitsgefährdenden Lärms eingedenk 

sein diese r eindringlichen Vorstellungen von Albe r t Schweitzer 

In einer Zeit, in der sich die technisch en 

Brrungenschaften ausweiten, ist es besonders 

notwendig, die eigene Veradwortung beim Umgang 

mit ihnen v erst ä rkt zu fühlen, denn sonst wirkt 

sich der Fortschritt zum Nachteil aus . 

ß 



Haupta m t Kiel, den 10 . März 1958 

Verm erk 

Die Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung vom 20.2.1958 konnte erst heute von Her rn R atsherrn Pfaff unterschrieben werden, da Herr Pfaff etwa 14 Tage lang nicht in Kiel war. 

Um den Geschäftsg ang nicht aufzuhalten, sind die Auszüge aus der Niederschrift den Ämter n bereits am 27. /28 . 2.1958 übersandt worden, und zwar aufgrund de r Kurzniederschrift, deren Beschlüsse ja mit dieser Niederschrift übereins timmen. Das Rechtsamt - Magistratsoberrat Dr. Schröter -war einverstanden. 
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Hauptamt 

An 

Kiel, den 17. März 1958 

STADT K' Z7. Büro des StaJ"t,?r- s') "nlen 7 I· 
Eing. 1 ~ /:~1jJ150 * das Büro des Stadtpräsidenten /, I 

.\0 • •••• • •••• An . 
h i e r 

Betr.: Niederschrift über die Sitzung der Ratsvers a mmlung am 20. Februar 1958 

In der Niederschrift über die Sit zung der Ratsversammlung v om 20. Februar 1958 ist über die " Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel" folgender Beschluß protokolliert worden: 

Beschluß: 1. Der Antrag Nr . 1 (Drs. 84) wird an den Finanzausschuß und an den Bauausschuß verwiesen. 
2. Der Antrag Nr. 2 (Drs. 85) wird angenomm en mit der Änderung, daß es statt "beim Deutschen Städtetag" heißt "beim Deuts chen Städtetag - Landesverband Schleswig - Holstein -" . 
3. a) Die Ziffern 1 und 2 des Antrages Nr. 3 (Drs . 86) werden ang enommen mit der Änderung, daß es statt "beim Deutschen Städtetag" heißt "beim Deutschen Städtetag - Landesverband Schleswig- Holstein _'I. 

b) Ein Ant rag der SPD J die Ziffer 2 des Antrages Nr. 3 (Drs. 86) da r über hinaus auch an den Magistr at zur Verhandlung m it der Landesregierung zu überweisen, wird mit 20 ge gen 15 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
c) Die Z iffer 3 des Antrages Nr. 3 (Drs. 86 ) wird an den Finanzaus s chuß, an den Fürsorgeausschuß und an den Wohnung sausschuß verwiesen. 

4. Der Antrag Nr. 4 (Drs. 87) wird an den Finanzausschuß und an den Wohnungsausschuß verwiesen. Die Formulierung " jung e Kieler Familien" in Abs. 2 ist begrifflich zu klären. 
5. Der Antrag Nr. 5 (Dr s. 88) wird an den Finanzausschuß verwie sen. Die Absätze 2 und 3 sind redaktionell zu überprüfen. 
6. Der Zusatzantrag des Kieler Blocks wird an den Finanzaus s chuß verwiesen. 

Herr Stadtrat Schatz hat heute gebeten, den Beschluß zu 5. wie folgt zu ändern: 
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5. Zu Antrag Nr. 5 (Drs. 88) wird der Abs. 1 einstimm i g be
schlossen. Im übrigen wird der Antrag an den Finanzaus
schuß und Wohnung saus s chuß verwiesen, um die Absätze 
2 und 3 redaktionell zu überprüfen. 

Es wird g ebeten, das Einverständnis des Herrn Stadtpräsidenten zu dieser 
Änderung einzuholen. /; -/ ~_ V 

t ( /.) J , " ~,; - ~"' , ~1t ~Y/ .;/ 
~ '- / .J'.J'? :. 

( ~,,, _ [/1 :",.. - fY,JL/~ a-:::..L 
~~ ~#~)~ dt. 

r .(n,u~! ~ L {,,:+<- 1,t, tA /t, ~rlM,In' (t /.,1 M.4, 
-- -
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Haupta m t Kiel, den 27 . Februar 1958 

1) Abschrift der Niederschrift über die Sitzung der R atsversammlung vom 
20 . Februar 1958 erhält das Büro des Stadtpräsidenten zur Kenntnis. 

2) Auszüge erhalten: 

Von Punkt 2b der Niederschrift: a ) Statistische s Amt z. K. 
b) Hauptam t 00.0 z.K.u.w. V. 

(Rundverfügung) 
11 11 3 11 11 

Ordnungsamt z. K. 
11 11 4 11 11 

s. besondere Verfügung 
11 11 5 11 11 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w . V. 
11 11 6 11 11 

2 x Stadtplanungsamt z.K.u.w.V. 
11 11 7 11 11 

2 x Stadtplanungsamt z. K . u. w . V. 
11 11 8 11 11 

a ) Stadtwerke z. K. u. w . V. 
b) Hauptamt 00.1 z. K. u. w. V. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 
d) Kämmereiamt z. K. 

11 11 9 U. 
11 11 

Bauverwaltungsamt z. K. u. w . V. 
10 

11 11 11 11 11 
a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. v. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 12 11 11 
a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w . V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K . 

11 ' 11 13 11 11 
a) Hauptamt 00.3 z. K. u. w. V. 
b) Rechnungsprüfungsam t z. K. 

11 11 14 11 11 
a ) Stadtreinigungs - und Fuhramt z.K. 

u. Wo V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 15 11 11 a ) Tiefbauamt z. K. u . w. V. 
b ) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 16 11 11 a ) Tiefbauam t z. K. u . w . V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 
c ) Rechtsamt z. K. 

11 11 17 11 11 
a) Tiefbauamt z. K. u. w. V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K . 

11 tt 18 11 11 
a ) Hochbauamt z. K. u . w . v. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 
c) Kämmereiamt z. K. 
d) Hauptamt 00. 1 z. K. 
e) Fürsorgeamt z. K. 
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Von Punkt 19 der Niederschrift: a) Fürsorgeam t z. K. u. w. v. 
b) 2 x Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 20 11 11 a) Berufsfeuerwehr z. K. u. w. V. 
b) 2 x Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 21 11 11 
Hauptamt z. K. u. w. V. 
(Rundverfügung) 

11 11 22 11 11 
Hauptamt z. K. u. w. V. 
(R undverfügung) 

11 11 23 11 11 
Hauptamt z. K . u. w. V. 
(Rundverfügung) 

11 11 24a 11 11 Herrn Stadtrat Ritter als Vorsitzender 
des Verkehrsbeirates z. K. u. w. V. 

11 11 24b 11 11 Tiefbauamt z. K. 
11 11 24c 11 11 

Liegenschaftsamt z. K. u. w . V. 
11 11 24e 11 11 Hauptamt z. K. u. w. V. 

(Rundverfügung) 
11 11 24f 11 11 Fremdenverkehrs- und AusstellungsaI1lt 

z. K. 

Nichtöffentliche Sitzung 

. 11 11 1 11 11 a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 2 11 11 a) 2 x Kämmer.eiamt z. K. u. w. V . 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 3 11 11 a) Liegenschaftsamt z. K. u. w. v. 
b) Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 4 11 11 a) Liegenschaftsamt z. K. u. w. v. 
b) Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 5 11 11 
a) Liegenschaftsamt z. K. u. w. V. 
b) Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprifungsamt z. K . 

11 11 6 11 11 a) L iegenschaftsamt z. K . u. w. V. 
b) Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

11 11 7 11 11 a) Schlachthofverwaltung z. K. u. w. V. 
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. 
c) Kämmereiamt z. K. 
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Eine n Auszug aus de r Nie ders chrift übe r die Sitzung 

des 2~'*Ö iG -\:;rG ts 
der Ratsversammlung he ut e e r halten : 

Amt Betrifft : Unt e rschrift - Datum -
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Hauptamt 
Az.: 00.0 - KIDi 

1) An 
das Liegenschaftsamt 
- Abtlg. Wolmungsbaufinanzierung -

h i e r 

Betr.: Wolmungsbau in Kiel 

Kiel, den 
App. 436 

gefe; .) 
geles n 

ebruar 1958 

.:\ 

.. 
abgesanG' am i1·2. 

.. 

J 

/ Anliegender Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 20. Februar 1958 betr. Aussprache über den sozialen Wohnungsbau in Kiel wi d übersandt m it der Bitte, die Angelegenheit als federfÜhrendes Amt zu bearbeiten. 

Die in dem Beschluß sonst noch genannten AusschÜsse bzw. Ä ,ter (Bauaus schuß, Fürsorgeausschuß, Wohnungsausschuß usw.) haben vom Hauptamt keinen Auszug aus der Niederschrift erhalten. E s wird gebeten , das zentral / von dort zu veranlasE.:en. Dafür sind 4 weitere Auszüge beigefügt. 

2) Z dA. 




